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Rechts -Kalender.
Advokaten (Doktoren der Rechte ) .

Wederösterreichische
Advokaten -Karniner in Wien.

(I . Rotenturmstraße 13.)

Ausschuß.
Präsident : Feistmantel Karl v.
Stellvertreter : Mayr Max,

Frh . v. ; Pfeiffer Julius.
Kammer-Mitglieder.

Am Sprengel des Landesgerichtes
Wien.

Hof- und Gerichts - Advokaten
in Wien ' ) :

Abel Paul , I . Rosenbursenstraße 8.
Adler Adolf, I . Graben 13.
Adler Alfred , I . Jasomirgottstraße 5.
Adler Ernest, I . Giselastraße 1.
Adler Hans , I . Freiung 7.
Adler Julius , I . Kärntnerstraße 5.
Adler Max, XXI . Dietmangasse 2.
Adler Sigmund , I . Jordangasse 9.
Allerhand Isaak , I . Franz Josefskai 15.
Allerhand Sigm . , III . Hauptstr . 18 .
Alt Josef, I . Jordangasse 9.
Altman Adolf, I . Wivplingerstr . 20.
Atmaun Heinr . , V . Margaretenpl . 4.
Altschul Gottlieb , I . Spiegelgasse 11.
A tschul Ignaz , I . Schwertgasse 3.
Altschul Jakob , I . Spiegelgasse 11.
Altschul Julius , I . Hoher Markt 4.
Mcherlik Josef , I . Postgaffe 14.
Anton Gust. , I . Wipplingerstr . 24/26.
Arnold Markus , I . Postgasse 6.
Arnstein Eman . , I . Wollzeile 12 .
Aron Eduard , II . Ob . Donaustr . 49.
Mer Karl , I . Rudolfsplatz 2.
Ächer Moriz , I . Schottenbastei 16.
Urbach Josef , III . Hauptstraße 14.
ANredniöekZdenko , I . Habsburgerg . d.
M Alfred, I . Wallfischgasse ii.
A-chrach Adolf, Reg .-R . , I . Rosen-
gbursenstraße 8.
AachrachAlbert , I . Stubenring 14.
WerSieg . , XIV . Mariahilferstr . 196.
/ck Adolf, I . Pestalozzigaffe 3.
?er Viktor, XXI . Franz Josefstr . 7.
Man Max , XIX . Hochschulstr . 26.
Merger Gotthilf , I . Giselastr. 5.
Mach Mich ., VII . Mariahilferstr . 18 .
Masch Ad ., XIX . Gatterburgg . 21.
»Uh Oskar , I . Börsegasse 9.
Vchar Viktor R . v . Marienhort,

Wiedener Hauptstraße 19-
»V Gustav, I . Stadiongasse 2.
K».. " Egon, I . Bräunerstraße 10 .
«"Aer Albert , I . Kärntnerstraße 1.
(. nuer Friedrich, I . Annagasse 10.
R.U Georg , VIII . Josefstädterstr . 7.
NM Hugo , I . Schellinggasse 3.
Mr Jakob, VII . Mariahilferstr . 60.
tz U Max. I . Graben 20.

Moriz, XIII . Breitenseerstr . 1.
I - Eßlinggaffe 4.

zz»Uann Isidor , I . Goldschmiedg. 5,
Mgarten Jul . , l . Köllnerhvfg. 1.
8°Ub5 ^ cn Theod. , I . Köllnerhvfg. 1.
Aeck Abraham , I . Riemergasse9.

Atorlz , VI . Mariahilferstraße 89.
Peer « Ä"und, XOII . Hauptstr . 68.
Peinr?^ " d ' I . Nibelungengaffe 13.
BrlURob . Jul . , I . Wipplingerstr . 31.
B^ Uin , I . Wollzeile 32.

Edm. , I . Stubenring 14.
Heinrich , I . Freiung 6.

Pkre- ch Max, I . Schulerstraße 12 .
P«r7Osmund , I . Rudolfsplatz 5.
-^ Alfred , I . Herrengasse 2.

Berger Julius , I . Goldschmiedg. 10.
Berger Max , I . Wipplingerstraße 13.
Berger Oskar , I . Wollzeile 34.
Bergler Adolf, XXI . Franz Josefstr . 4.
Bergson- Sonnenberg E . , I . Strauch¬

gasse 1—3.
Berka Peter , XU . Hauptstraße 1.
Berl Arnold , I . Jasomirgottstraße 5.
Berlitzer Heinr ., I . Grünangerg . 12.
Berlitzer Ludwia , I . Grünangerg . 12.
Vermann Al . , VI . Mariahilferstr . 75.
Berneck Karl , II . Praterstraße 15.
Bernhardt Max,VI . Mariahilferstr . 75.
Bernstein Jonas , I . Werdertorg . 17.
Bett Josef , IX . Maximilianplatz 5.
Beutum Jakob , I . Fleischmarkt 17.
Biach Ernst , XVII . Elterleinplatz 1.
Biel Karl , I . Rauhensteingasse 1.
Billitzer Adalbert , III . Landstraße

Hauptstraße 50.
Bing Alex. , IV . Gußhausstraße io.
Birkner Isidor , VII . Schottenfeldg. 3.
Birnbaum Moriz , I . Dominikaner¬

bastei 10.
Bischofs Max , IX . Aiserbachstraße 13.
Bix Eduard , II . Komödiengasse6.
Bix Ludw . , I . Wipplingerstr . 24—26.
Blau Gustav, I . Werdertorgasse -5.
Blau Markus , I . Morzinplatz 6.
Blau Oskar , I . Marc Aurelstraße 8.
Blech Leopold, I . Tuchlauben 14.
Bloch Bernh ., VI . Gumpendorferstr. 36.
Bloch Gustav, I . Stubenbastei 10.
Bloch Robert , I . Tuchlauben 14.
Blum Leo , I . Schulerstraße 18.
Blumenthal Markus , I . Stockimeisen-

platz 3—4.
Bock Moritz, I . Zelinkagasse 11.
Bodirsky Gust. , XIV . Mariahlfstr . 178.
Böhmer Heinr . , VII . Mariahlfstr . 114.
Bohuslav Wilh . , I . Gonzagagasse 17.
Bohuslav Wilh . Hans , I . Gonzagag . 17.
Bondh Friedrich, I . Salzgries 16.
Bondy Julius , I . Weihburggasie 8.
Bornett Jul . , XIV . Sechshauserstr. 54.
Bornett Salomon , VII . Neubaug . 40.
Boschan R . v . Eugen , I . Oppolzerg. 4.
Boskowitz Alfred , I . Bolksgartenstr . 1.
Boxer Arnold , I . Teinfaltstraße 5.
Brab6e Herm . , I . Goldschmiedg. 9.
Braböe Rudolf , I . Rudolfsplatz 9.
Brady Leopold, II . Praterstraße 24.
Brammer Moritz, IV . Karolincng . 5.
Brand Alfred , I . Salvatorgaffe io.
Braß Anton , I . Goldschmiedgasse 10.
Bratt Jakob , II . Stefaniestraße 2.
BrauchbarSiegf .,XIV .Sparkassapl 3.
Braun Adolf, I . Grünangerg . 3- 5.
Braun Gustav, I . Bäckerstraße 8.
Braun JonaS , IX . Wasagasse 2.
Braun Max , I . Schottenring 14.
Braun Maximilian , I . Singerstr . 27.
Brecher Bernhard , I . Laurenzerberg 4.
Brecher Ignaz , I . Bäckerstraße 8. ,
Breitenstein Josef , H . Praterstraße 28.
Breitner Felix, I . Habsburgergasse 5.
BreitnerHerm .,VIIll Josefstädterstr . 87.
Brendel Israel . I . Bauernmarkt 9.
Breuer David , XVII . Hernalser Haupt¬

straße 67.
Breuer Johannes , I . Rosenbursenstr. 2.
Breuer Ludwig, I . Goldschmiedgasse 2.
Breycha Oskar , I . Christinengaffe 4.
Brichta Moriz , IX . Svitalgasse la.
Brichta Richard, IX . Spitalgaffe 1 » .
Brill Arthur , I . Rotenturmstraße 9.
Brix Karl , I . Rotenturmstraße 7.
Broch Richard , I . Wipplingerstr . 16.
Brock Albert , I . Lugeck 7.
Bruckner Salomon , VIII . Langeg. 25.

' ) Nach den „Amtlichen Mitteilungen " der n .-ö. Advokatenkammer.
« -K.

Brüch Herm , I . Rathausstraße 2.
Brüch Immanuel , I . Rathausstraße 5.
Brück Maximil . , III . Rennweg 33X.
Brüll Ferdinand , XXI . Brünnerstr . 4.
Brüll Heinr. , IX . Liechtensteinstr . 22.
Brüll Rudolf , I . Wollzeile 9
BrüllSiegfr,1 . MariaTheresienstr . 30.
Brüll -Neuda Wilh . , I . Bognergaffe ? .
Brunner Albert , I . Eßlinggaffe 16.
Brunstein Jos . Ludw-, IV . Karlsg . 20 .
Bry Martin , HI - Estegasse 7.
Budik Leo , I . Kärntnerstraße 6.
Buffulini Alfred , I . Wipplingerstr . 18.
Bulowa Richard , H . Lessinggasie 5.
Bum Ernst, I . Schotteugasse 3 » .
Bunzl Theodor, I . Wollzeile 15.
Bunzlau Rudolf , I . Salzgries 16 .
Burger Norbert , I . Gonzagagasse 9.
Burian Gottlieb , I . Krugerstraße i.
Cernadak Paul , I . Helferstorferstr. 4.
Chmurski Anton , I . Kohlmarkt 20.
Choloney Josef , I . Kohlmarkt 20.
Christ Hans , XV . Mariahilferstr . 149.
Cohn Alfons , XVI . Friedmanng . 24.
Costiner Florian , IX . Müllnerg . 3.
Coumont Ed . , I . Wallfischgaffe 4.
Covic-Plenkovits I ., IX . Universitäts¬

straße 4.
Czelechowsky Ferd ., I . Tuchlauben 12.
Damask Emil , IV . Prinz Eugenstr . 52.
Daum Adolf. I . Plankengasse 5.
Deiches Jakob , I . Schottenring 31.
Dessauer Heinr . , I . Rotenturmstr . 14.
Deutsch Herm. , XX . Wallensteinstr. 32.
Deutfch Karl , I . Jasomirgottstr . 6—8.
Deutsch Ludw. , IX . Währingerstr . 18.
Deutfch Max, VI . Mariahilferstr . 121.
Deutfcher S . Hermann , VII . Maria¬

hilferstraße 108 .
Deutfchmann Robert , IV . Ketten¬

brückengaffe ix.
Diamant Max , I . Bartensteingasse 8.
Diamant Siegfr . , I . Wallfischgaffe 6.
Doller Leo , I . Hansenstraße 6.
Dölter Herbert, I . Helferstorferstraßc 3.
Donath Max , I . Salzgries 10.
Drucker Herm. , XIV . Reindorfg . 39.
Drucker Leop . , I . Franz Josefskai 65.
Dub Hugo , XIX . Silbergaffe 42.
DunieckiPaul fft. v . , I . Mittersteig 2 b.
Duschnitz Emil , I . Bolksgartenstr . 1.
Ebermann E . , IX . Liechtensteinstr. 7" .
Ebner Benj . , I . Franz Josefskai 19.
Eckel Hermann , I . Franz Josefskai 41.
Ecker Johann , I . Hoher Markt 9.
Eckstein Ludwig , VI . Mariahilferstr . 9.
Egger Ernst, I . Wollzeile 13.
Egger Gustav. I . Wollzeile 13.
Egger Max , I . Wollzeile 13.
Ehlers Julius , I . Schönlaterngaffe 5.
Ebrentheil Leo , I . Rudolfsvlatz 1.
Ehrenzweig Salomon , IX . Wasag . 2.
Ehrlich Jakob , I . Helferstorferstr. 9.
Ebrlich Josef , I . Heinricksgasse3.
Ehrlich Leopold, I . Goldschmiedg . 10.
Ehrlich Ludwig , I . Jasomirgottstr . 5.
Eibuschitz Otto , I . Singeistraße 13.
Eibuschitz Siegfr -, V . Mittersteig 23.
Eirich Oskar F ., II . Praterstraße 38.
Eisenstädter Gust ., I . Jasomirgottstr . 5.
Eisenstein Phil -, H . Taborstraße 17a.
Eisler Amand , VII . Neubaugasse 31.
Eitelberg Max , I . Riemergasse 10.
Elftem Otto , I . Stubenbastei 2 .
Elias Julius , I . Augustengaffe 2 .
Eltes Maximilian , I . Wollzeile 12.
Engel Albert , I . Hoher Markt 9.
Engel Jakob , VI . Mariahilferstr . 53.
Engel Paul , VI . Mariahilferstr . 23.
Engelmann H ., VIII . Alscrstraße 31.
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Engländer Heinr ., I . F 'eischmarkt18.
Engländer Rich ., I . Jasomirgottstr - 5.
Engländer Viktor I . Brandstätte 4.
EnochPaul , IX . Alserbachstraße 39.
Erhard t Bruno , I . Neutorgasse i.
Ernst Alfred R . v . , I . Dominikaner¬

bastel » .
Ernst Salomon . I . Gonzagagaste 21.
Erschen Viktor.VII .Lcrchcnfelderstr. 35.
Etthofen Max Hans , I . Jakoberg . 4.
E tin ger Mark . , I . Kais er W Nh.-Ring 3
Kantl Arthur . IX . Währingerstr . 76.
Fantl Jarosl ., IV . Schleifmühlg . 1a.
Faß Josef , I . Maximilianstraße 4.
Fasse ! Rudolf . I . Ri -mergasse 10.
Fässer Alfons , XIX . Gatterburgg . 23.
Faust Simon I . Schw rigasse 4.
Fechtner Friedr . I . Am Hof . 5.
FehSr Desider, VIII . Florianigasse 2.
Feig! Ludwig, XV . Mariahilferstr . 142.
Feiql Oskar , I Biberstraße 22.
Feigl Richard, I . Schönlacerngasse 5.
Feig! Theophil , I . Wiestagernraße 3.
Feilvogen Sam , VIII . Jofefststr . 24.
Feingold Josef , III . Hauptstraße 3.
Feistl Ernst III . Hainburgerstraße 34.
Feistmantel Karl , R . v ., I . Habsburger¬

gasse 5.
Fetber Moriz . I . Wipvlingerstraßc 24.
Fcldmann Rudolf . I . Landskrong . 5.
Fellner Alfons , IV. Margarelenstr . 5.
Felsen Leo , I . Adlergasse 12 .
Fenichel Leo, IV . M rgarethenstr . 25.
Fenz Rudolf , I . Giselastraße 4
Fenzl Friedrich , i . Krugerstraße 1.
Ferber Heinrich, I . Hoher Markt 9.
Feßel Sigmund , I . Rauhensteing . 3.
Feuerstein Mich ., VI . Mariahlfstr . 99.
Fialla Erwin Leih ., I . Schottenr ng23.
Fialla Herm . , I . Schottenrinq 23.
Finkler Adolf, VII . Mariahilferstr . 58
Ftschbach Christian , XXI . Am Spitz 1.
Fischer August, VII . Mariahilferstr . 98.
Fischer Georg , I . Schottenring 35.
Fischer Ludw , I . Helferstorferstraße 15
Fischer Robert , I . Schottenring 35.
Fischer Sigmund , 1. Tuchlauben 25.
Fischl Armin , VII . Neubaugasse 33-
Fischmann Rath -, X . Favoriienstr . 106.
Flax Adolf, I . Kohlmessergasse 6.
Flesch Hugo , I . Borlaufstraße 4.
Foerster Friedrich , I . Bräunerstr . 4.
Foges Th . . XIV. Mariahilferstr . 187.
Foregger Fritz, I . Goldschmidtg. 10.
Foregger Rich ., I . Goldschmidtg 10.
Forstenheim Otto , VIII . Josefstädter¬

straße 29.
Fraenkel Marzell , I . Singerstraße 27.
Franckel Edgar , I . Walfischgasse 4.
Frank Bernhard , I . Kleeolattgasse9.
Frank Robert , I . Elisabethstraße 4.
Frankl Alex -, XIII . Maxingstraße 2.
Frankl David , I . Stadiongafse 6 —8.
Frankl Emil , I . Renngasse 9.
Frankl Heinrich, IX Kolingasse 9.
Franzos Emil , I . Wollzeile 3.
Franzos Sgm -, XVI Ot ' akringerstr . 31.
Frei Ludwig, IV . Tilgnerstraße 5.
Frei Sam . , XIII . Hiitteldorferstr . 24.
Freund Emil , I . Marc Aurelstc. iz
Freund Felix, I . Werderthorqasse 15.
Freund Hermann I . Freiung 12 .
Freund Karl , IX . Lichtensteinstr. 25.
Freund Michael, I . Renngafle 2.
Freund Philipp , XX. Wallensteinstr. 7.
Freund Rudolf , I . Schottenring 7.
Freund Siegmund , I . Wollzeile 16.
Freundlich Heinrich, I . Rosenbucher-

firaße 2.
Freundlich Jak ., IX . Währingerstr . 3.
Freureich Mar , 1. Marc Aurelstr . 12.
Frey David , VI - Maiiahilf rstrße 51.
Freh Friedrich , I . Hel ' erstorferstr. 3.
Freyenfeld Jos , I . Kärntnerstraße 51.
Fried Arnold, I . Riemergasse 6.
Fried Hans Art -, I . Wippeinaerstr . 24.
Fried Tobias , I . Hohenstaufeng . 4.
Fried Beit , XVI. Neulerchenfelderstr. 8.
Fciedjung Paal , I . Heinrichsgasse 2
Friedländer I . , VI . Mariahilferstr . 93.
FriedliinderKamillo , VIII . Alserstr. 2».
Friedländer S ., VI . Mariahilferstr . 93.

Frisdmann Eduard , I . Hohenstaufen-

Fmedmann Ezechiel . VII . Burgg °ffel7.
Wiedmann Hugo. e ^Friedmann 3akob, l - Brandstatte 7.
Friedrich Morn . II -Ob . Donau rr .107.
»risch Hugo , VI - Mariahilferstr - 13-
Uschaster Emil , I Wipplingerstr - 6.
Friichauer Max , VtII . AursY -rgstr . 1t.
Fröhlich Sig -, VI . Mariahilferstr . 117.
Fachs Alex ., I . Wi "vllngerstraß - 6
Fuchs Ludwig, v -, 4 -̂ °^ angasse S.Fuchs Biktor v- 1. Jordangaffe X
Füchsel Maximilian Otto , I - Riemer-
Fünkle ? Micha°l , VII . Bnrggasse 70.
Fürst Max . I- Stadiongasse 6.
Fürth Rudolf , l . Hohenstaufeagasse4.
Hallia Adolf. I . Biberstraße 2
Gallia Ludwig. I Biberstraße 2.
Gartenberg Arthur , l . Wallnerstr . 2.
Bassauer Anton , l . Am Hoi IX
Beiringer Friedrich, I ^ ordangast .Geiringer Heinrich, I - Wollzeile 14.
Gelber Joses, I . Pastauerplatz 2.
Gelber Ludwig. I - Wollzeile 16.
Gelber Max , II . Ob- Donaustraße 51.
Germ Franz. I . Heiserstorfelstc . IX
Gestetbauer Erwin , IX Waylingee

Getreuer Richard, I . Schottengasse 21.
Geyerhahn Sgf -, I - Gruaangecgasse

Glas Ernst . IX . Koling . 11-
Glas Karl . IX . Kolingasse 11.
Glaser Emil , I . Wiestngerstraßr X
Glaser Heinrich, VII . Burg gaste 17-
Glaser Julius , 1V . Fabornenstraße
Glaser Louis , XIX . Gatterburga . 13-.
Glesinger Robert , I . Bellariagaffe 4-
Glück Rud . Jul , IX - Porzellang . 18.
Gmehner Rudolf , l - Borieplatz S.
Gödl Ernst . I . Operngaste « -
Götzl Adolf, I - Habsdurgergasse 1.
Götzl Max. I . Neutorgasse 9-
Gold Wilhelm . H . Prat -rstraße 21.
GoldbergerSigm .,I .Schottenbaster 12.
Goldberger Bcktir , I Helferstorfer-

Goldfeld - Gutheil Fr -. I Karlsvl . 1
Goldmann Richard, II Obere Donau-

Goldretch Theod. , I - Karlsplatz 1.
Goldstein Siegfried . l - Bostgaste 14.
Gombrich Karl , I . Mölkerbastei 3.
Gorodetzky Alexander, I - Eßl n̂gg . 17.
Grab Sigm . , I . Spiegelgaste rs-
Gräüer Therdor , I . Graben 29s,
Gras Heinr . Wilhelm, I . Helfe-storser-
G?af°WiIhelm . I - Werdertorgasse 4.
Granitsch Robert , I . Wollzeile 9.
G ^ann L-, I. Maria Theresi-nstr . 30.
Grauer Bruno , 1. Wollzeile 12.
Griez de Ronse Giselastr . i.
Grimm Heinrich, l - Wollzeile 11
Grimm H -, III -L-ndstr. Hauvistr - 41.
GroagOsrar .iX .AtariaTH -restenstrli.
Gröal Fritz, VI - Nelkengaste I - .
Grösec Biktor, l - Franz Josess -Kai 17.
Groß Ernst . I . Heßgaste 7.
Kroß Max , I . Ä>ingerstr- 14.
Groß Siegfried , I - Schultergasse 5.
Kroßfeld Josef, l - Kurrentgasse 12.
Gruber Mich . , VII . Mariahilferstraße

KruHr ^Robert , I . Lichtenfelsaastê 5.Kruder Janaz , I - Hel erstorferstr- 6.
«Edler Felix I - Rathausstraße 5
Grünbaum Adolf, l - Meuiergaste S.
Grünbaum Alfred , ^ ^ Mariahilfer-Grünbaum Siegm . , VII . Mariahtifer

Grünberg Joses, !- Rote^ urmstr̂ si^Grüaverger Ferdinand , XVIII - Ana

Grünfeld Siegfried , ! . Wlpplinger-
' straße 16.

Auwald G . , vi . Mariahilferstr . lS.Gülcher Arthur , I . Nibelunoena 1- 9

Gutm !> Favoritenstr.  SV.
ditterst" Z77 ^ "

Gutmann Tüead . ji--,I Fleilchn-arltiz
Guw -ngerJosef/l ^ eihburggE^

Zr .edrich , I . Stubenring 14.^ Stubenring 14.
l Margaretenstr -ISl.
^ Mariahilferstr .1S7.

^ straße7̂ ^ erd -, iv . Margareten-
H°brdtl Heinr . Freih . v ., I . Stallburg.

^ Tuchlaubenhof.
§ °Vn Morrz, VIII - Alserstraße 65-
Hahn Sigmund , I . Ballqaffe 6
Ha^ l Arnold . I . Bauernmarkt 10TherestenbadaasseI-
§ °;bttstam Leo. x . Favoritenstr . M-HErstam Leo Mii-, I . JasoErgotl-

Holberstam Siegkr . , ix . BeragafseS-
Markus , XXI. Praaerstraßelö-

HE Sosef, ix . Maria Theresienstr. U-
I. Riemergaffe 8-

Halpern Anfelm, I . Schellingiaffe 5-
p°rn Ja ^ VI . Gumsendorferstr - S-I - Seilergaffe 3-

H^ burgerLudw.,I . Dr . Karl Lueger-
Hamve Hermann von, l . Minoriteu-

Platz 5.
§ °" dler Ignaz , I Graben 20Hansel Arnold , III . Hauvstraße 75-
H°ntschel Wenzel, I . Lperngaffe «-
^ "ovner Gustav , I Wipplingerstr . 14r arth Leopold, IX- Währingerstr 6l.
Haslinger Richard , I . Partferaaffe 4
Haßberg Ernst , I . Gomagagaffe i4
Hau ^ schUd Rudolf . I . BauermarkMHauschka Olto , I . Freyuna 6 .
Zapek Eman -, I . Marc Aurelstraße1^I . Schönlaterngaffe 3-

Margarelenstr . 82-
Hecht FrlErich , I . Helferstorferstr. 3

Zelinkaqass- 1^

H-indl Viktor , I . SAergaffe S.
Homre» Friedrich, I . Mölkerbasteis.
Helder Adolf, I . Borlaufstr . 5.

stütze 5" " ' H Maria -Theeestea-
Heller Hugo , I Kohlmarkt 7.
H^ er Julius , I . Kohlmarkt 7.Heller Robert , I . Schottenring 28
Hellmann Moriz , I . Eßlinqgaffe 1« .
Heloersen-Tausstg Hans . I Bankg-
Hendrich Kamillo, I . Wollzeile I«- ^
Herb-nschek Heinrich, i . Georg Coch-

Hermann Adolf, I . Wipplingerstr - 12-
Hermann Camillo , IX , Porzellang S-
Hermann Richard, VI . M .r .ahilftc-

straße 53.
Herschmann Otto , I . Grab 'n 12-
Herz Emil , VH. Neubaugasse 61.
Herz Leo , l . Schottenring 31.
Herzberg-Frankel Luo . , I . Doblhofg-^
Herzer Rubin , I . Rremeraaffe 10-
Herzig Berthold , in . W -ißgärb :r-

lande 44-
Herzog Alexander, I . Concordiap4 4

I . Börseplatz 6.
Heskh Richard , IX - Alserstraße 18-
Hotzer Friedr ., VI . Mariabilferstr - 1^
Hetzer Walter Hans , i . Gonzagas- ^
Hirsch Alexander, (gemeinsam mit M-
- .He-nr . Steger I . Werdertorgaffe
Hllfreich Erast , i . Habsburgers - S-
HsAch leo , I . Wipplingerstraße 3s-
Hltschmann Felix , i . Au der Hülben ,
Hitschmailil Max, I . Nibelungeag-
Hochelber Franz , I . Wollzeile Zs-
H°chünger Ernst , i . Fletschmartt >4
Hochstnger Friedrich, i Werderth»

gaffe 9.
Hock Viktor , I. Marc-Aurelstraße4
Hofinger Herm ., II. Gcedlergaffe3-,
Hönlgsmann Felix, i . Bräunerstk- "
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HoferKarl, XVIII. Währingerstr . 140.
HosfmannMarzell , I . Salzthorgasse 1.
Hosmann Siegm . , I . OPrnring 3.
HofmoklSigmund, I . Schreivogelg. 4.
HofstSttner Friedrich v ., I . Hohen¬

staufengaffe 3.
HollitscherPaul , I . Helferstorserstr . S.
Holubowsky Anton , IX . Peregring . 1.
Homan Alois , I . Wallnerstraße 1.
HornHeinrich, VIII . Josesstädterstr . 7.
Horn Richard, I . Stnbenbasteigasie2.
HornerOtto, I . Schottengasse3a.
HorowitzLeo, I . Giielastraße4.
Huber Ludwig Josef, V . Zentag. 45.
HübschSiegfried, VIII . Langeg. 67.
hnsser Hugo , I. Akademiestraße 2.
HusserlEng , I . Spiegelgafie 10.
Weiser Alfred , l . Hegelgasse 21.
Jmalis Martin, I . Rndolssplatz 11.
Jmmerdauer Norbert, I . Singerstr. Li.
ImmerglückArtur , I . Helferstorserstr . 9.
AngwerJsid , VI . Kafernengasse 84.
Jacobovits Oskar, I Eßlinggasse 15.
Jacobsohn Max, I . Biderstraße 11.
Jaenner Theodor, I . Neuthorg. 12.
Jahoda Josef, I . Minoritenplatz 4.
Jakobowicz Josef , I . Werdertorg. 5.
Janowitz Rov., I . Wipplingerstr. 3.
Janowitzer Art., I . Rotenturmstr. 11.
stanowitzerOskar , I . Rotenturmstr. 11.
Jeannse Josef , I . Pefialozzigaffe 3.
J-lier Jos .. IV . Gr . Neu-, . 20
Jellinek Berthold, IX . Hörlgaffe 4.
Mine! Ludwig , I . Adlerg . 10
Jenner Samuel , VII. Karl Schweig-

hoferaasse 9.
Jerusalem Josef, I . Gonzagagasse 12.
JoachimJoh . VIII . J ° sefstiidterstr . 87.
Jakl Alfred , I . Wipplingerstraße 12.
J°lles Herrn. ,I . Franz Josefs-Kai 25.
ZrlkaIgnaz, I . Krugerstroße 4.
Kahane Moritz M , Franz Josef-Kai

— 8 Hugo , I . Zelinkagasse 5.
«amilaar Karl , I . Rotenturmstr. 27
«arnmererEmil , I . Seilergaffe 4.
«ann Emil, I . Zelinkagasse ii.
»onn Julius . I . Rudolfsvlatz 1.
«onn Richard, I . Riemergaffe 10.
«°»tor Artur . I . Postqasse 6.
«ontor Eduard , I . Reichsratsstr. 15.
»antor Emil. I . Wallfischgasse 11.
Kantor Siegfried , I . Schottenring 26.
«»byelmacher Adolf, II . Vraterstr . 43.
«ardegg Berthold, VII . Mariahilfer-
, straße 86
»arner A>nold, I . Werdertorgaffe4.
Mplus Sigm . , I . Hohenstaufens- 7.
"»serGust. ,xil . Schönbrunnerstr. LSO.
^ !̂er Karl , XIII . Trautmannsdorff-
»gaile 16.
MnerRich. . lV -WiednerHauptstr. 1.
Usch -r Ernst, I . Giselastraße 4.
, h Leopold, I . Wippltngerstraße14.
«°tzRudolf , I . Doblhoffgasse S.

Felix. I . R-iwsratsstr. 15.
k°tzerMax , I . Zelinkagasse 12.
Mmann Alfred , I. Elisabe'hstr. 24

mann Felix, I . Rudolfsplatz s.
zausmann Rud. , I Nemorgaffe 15.
Ma Johann. XVII . B -rgsteigg . 32.

Siegfried, I . Schwertgaffe 4.
I- Franz Josefs -Kai 19.

Mer Artur , VII Burggass « 6.
Sd» Ernst, i Werdertorgaffe4.
Mner Ernst, VI. Mariahilferstr. 89.
Mi Bernd -, I . Rotenturmstr. 31.

^ Biklor, I . Kolowratring 14.
m,?^r Theodor , I . Fleischmarkr 18.
Li,,??r Otto, I . Lavdekrongasse 5.
Si 'ArunnerDavid , IX . Kolingossr 9.

I. Elisabethstraße 8.
Kleinod. F°lix, I Naglergasse 16.
E « § "stav, v . , I Krugerstraße 1.
Klein > I . W r ertorgosse 15.
S » Rudolf , VII . Maiiahilferstr. 112.
N .^ Wilbelni , ix . Wiihringerstr. 8v.
sle?.t reuDaul, IX. Maximilianpl . 5.
Klient Anton , VIII . Kupkagaffe 6.
Klî rger Oskar Josesstadterstr 3« .
Klw? ^ dor, IV . Rechte Wienzeile 19.

"""u Julius , I . Elisadethstraße 8.

Klimosch Robert, I . Stefansplatz 4.
Kling Ludwig , I . Hoher Markt 4.
Klinger N ., I . Schottenrinq 9.
Knall Adolf , VI . Rahlgaffe 3.
KnöpfmaLerJulius , I . Eßlingg. 15.
Knöpfmacher Wolfg. , I . Zelmkag. 10.
Koch Karl , II. Taborstraße 17.
Köhler Franz, VI . Mariahilferstr. 31.
KöhlerH.,XVII . N ulerchenselderstr25.
Ködler R. , I . Tiefer Graben iS.
König Ernst , I . Lichtensteg 2.
Königstein Joses, I . Giselastraße4.
KoentzecWilh. , I . Landesgerichtsstr . 12.
Körner Franz , >. Wipplingerstraße16.
Körner Max , IX . Porzsllangaffe 9.
Koeßler Ludw . , I. Stubenbasteigasse2.
Kohn Alexander , III . Marxergasse 5.
Kobn Artur Albert, I Neutorgaffe4.
Kohn Berthold, I . Neutorgaffe 12.
Kohn Emil, V . Margarethenplatz8.
Kohn Gustav » I . Salzgries 7.
Kohn I ., XIX . DöblingerHauptstr. 36.
Kohn Josef, I . Hohenstaufengaffe 7.
Kohn Karl Theod ., I . Singerstr. 32.
Kohn Leopold , I . Augustengasse 4.
Kohn Leopold inn . , I . Adlergasse 4.
Kohn Max, I . Maria Therestenstr . 10.
Kohn Sigm ., I - Fleischmarkt 14.
Kohorn Hugo , I . Wipplingerstr. 20.
Kolischer Friedrich , I . Bräunerstr. 7.
Kollmann Josef, IX . Schlickgaffe 3.
Kolm Oskar, IV. Gußhausstr - 4.
Kammer Jakob , I . Wipplingerstr. 35.
Kompert Heinrich , I . Teinfallstraße 7.
Konirsch Alfred , I . Ovvolzergosse 4.
Konrad Heinrich , I . Habsburgergaffe l.
«oref Emil, I . Sillerstatte i5.
Kares Friedrich, III . Gärtnergasse 1.
Koritschan Leop . . I . Jasomirgotistr. 5.
Korn Edmund , II . Taborstraße 20.
Kornfeld Edmund , I. Kohlmarkt 20.
Kornfeld Felix, I . Zelinkagasse 5.
Kornfeld Janaz, I . Zelinkagasse 5.
Kornheisl Franz, I. Schellingaasse6.
Kornitzer Adolf, 1. Franz Josefskoi 15.
Kornke Theodor, 1. Bräunerstraße2.
Kosak Wilhelm, I . Lichtenfelsgaffe 5.
Kottnauer Karl, I . Hober Markt 9
Kowalski Theodor, I . Weihburgg . 21.
Kraft Friedrich , I . Jordangaffe S.
Kraft Karl, I . Skephansplatz5.
Kramer Alfred , I . Stubenbastei 10.
Kranz Josef , IX. Ltechtensteinstr . 53.
Kranz Sigmund , I . Sinqerstraße 27.
Kraia Berthold, I . Graben 28.
Krasnh Emil, I . Riemergasse 9.
Kraszna Hermann , I . Mselastr . 6.
Kraus Ernst . IV. Waaggaffe 5.
Kraus Kannst , I . Kohlmessergasse 8.
KrawanvHeinrich . IV . Favoritenstr. 1.
Kreisky Otto , XVII . HernalserHauPt-

straße 124.
Kreitner Viktor , I . Teinfal'straße 5.
Krek Bogumlt, I . Löwelstraße 18.
Krenn Karl , l . Dominikanerbastei 5.
Krenn Maximilian , I . Spiegelgasse 9.
Krenn Theodor, I . Spicgelgasse S.
Krickl Julius , I . Hoher Markt 8.
Krippel Karl, I . Tuchlauben 4.
Krips Mor. Friedr. , I . Fleischmarkt 26.
Kris Adolf, l . Schwertgaffe 2.
Kris Le«. XII. Schönbrunnerftr. 245.
Krohn Moritz , I . Schottenbastei 12.
Kronstein Josef, I. Wiesingerstraße 8.
Krull Ernst, I. Wollzeile 22
Kritil Heinr. , I . Zelinkagasse 12.
KrzyLonowski Philipp , I . Wollz ile 31.
Kübl Friedrich , l - Wollzeile 25.
Kürti Heinrich , IV . Favoritenstr. 99.
Kuh Albert , 1. Köllnerhofgaffe6.
Kuh Karl , IV. Schellinagaffe 6.
Kulka Eduard , IX . Liechteusteinstr. 2.
Kulka Richard , VI. Mariahilferstr. 109.
Kundt Franz. I . Schottengasse3.
Kunke Max , VII . Neubaugasse 57.
»urailda Artur , l . Lugeck 7.
Kurth Paul I Kolinaaffe 15.
Kurzweil Richard , IX . Währinger--

straße 11.
Kusak Alois , I . Kärutnerstraße 17.
Landau Leo, I . Bräunerstr. 7.
Landau Ludw ., VI . Mariahilferstr. 94.

Landau Saul Rafael . I . Oppolzerg. 4.
Lang Edmund , I . Wipplingelstr 30.
LangbankH . , XVII . Otcokringerstr. 44.
Langbank Lucian , I . Wollzeile 9.
Langer Joief . I . Bäckerstraße 9.
LangfelderAlfred . I . Dorotheerg. 7.
Langrod R -, IX . Währingerstraße3.
Langstein Gust . , I . Helferstorserstr . 6.
Lanzer Alfred, I . Riemergasse9.
sanier Ernst , I . Bellariastiaße 4.
Lapajne Stanisl -, I . Bräunerstr. 10.
Lauterbach Jirarl , IV . Lo hringerstr . 2.
Lautcrstein Rud ., I . Stubenbastei 10.
Lazarsfeld Rob., I . Wipplingerstr. 10.
Lederer Alfredsun. , I . Schotieartng 32.
Lederer Alfred , I . Schellinggaffc 6.
Lederer Bernhard, I . Zeltnkag . 1 >.
Lederer Jul ., IX . Maximilianvlotz 5.
Lederer Ludwig, VII . Auerspergstr. 2.
Lederer O to , 1. Helferstorfe str. 5.
Lefford Viktor , 1. Jasomirgotistr 4.
Leynert Berthold, I . Schwerkgasse 4.
Leichner Jgn . I . . I . Franziskanerpl. 5.
Seiner Hugo, l . Anerspergstr. 4.
Leinkauf Paul , I. Bräunerstraße 11a.
Leihen Gustav, I. Augustengaffe 4.
Leipen Richard , I. Auaustengaffe4.
Leiser Maximilian , IX . Maria-Thr-

rffienftraße11.
LembergerF. ,IX . Nußdorferstr . 26—28.
Lemberger Karl , I . Habsburgerg. i.
Lemberger R . , VIII. Josekstädterstr . 29.
Lengefeld Rudolf, I . Postgasse 6.
Lenoch Johann , I . Rauhenstemq. 3.
Lewicky Eugen , VIII . Josefstädter-

stratze 73.
Lewit Simon , XVIII. Staudg . 7.
Lewitus Em l , I . Grivparzerfiraße5.
Libitzky August , I . Wollzeile 24.
Licht Hugo, I . Dominikanerbastei10.
Licht Stefan , VIII. Alserstraße 25.
Lichtenstein Georg . I - Hoher Markt 4.
Lichtenstern Hugo, I . Schotlenring 32.
Lichtenstern Ludw . I . Schottengaffe3a.
Lichtenstern Mor. Rich . . X. Kepplerg . 9.
Lichtenstern Otto, i . Bauernmarkt22.
Lichtenfi -rn Wilhelm. I . Schoiteng. 3a.
Licbau Ludwig, I . Doblhoffgaffe 9.
Lieverles Felix, IV . .Schwindgasse II.
Liebermann Norbert, i . Rabensteig 1.
LiebmannSiegfr . , I . Schottenring 14
LiertzerLudwig , VI Mariahilferstr. 17.
Lifczis Kart , 1. Eßiinggafle 18.
Lifschitz Max, II . Ob . Donaustr. 45.
Linke Karl, III . Hauptstr. 85
Links Konrad , I . Oppolzergasse 4.
Lipschitz H. , XXI . Franz Josesstraße 15.
Livschütz Bertb. , I . Freiung 7.
List Karl, I . Getreidemarkt 13.
Litschke Johann, VI . Gnmvendorser-

straße 63 ck.
Loeb Otto , IX . Peregrinaasse 4.
Löbel Nathan- Nt . Grailichgaffe 3.
Löw Ernst , XVH . Hernals» Haupt¬

straße 68.
Loew Julius , I Wollzeile 3.
L ew Wilhelm Alex. , I . Goldschmied-

aasse 9.
LöwenbeinErnst , I . Hohenstaufeng . 17.
Söwenbein Jo>., 1. Hohenstaufeng. 17.
Löwenkeld Moriz , I . Schulerstr. 18
Löwensohn Moritz , X . Favoritenstr. 75.
Söwinger Jakob , I . Z -linkagaffe 10.
Löwit Hans, l Zelinkagoffe 10.
Löwy Alois , Vlil . Wickenburgg . 16.
Löwy Ernst , XVl . Ottakringerstr. 19.
Löwy Josef, I . Wipplingerstraße 14.
Löwy Max, I . Kurrentgafie 12.
Lobsing Ernst , I Bellariastraße 4.
Loschitz Heinr. , XI . Liechteusteinstr . 26.
Ludwig Eduard , IV . Poniglgasse 19.
Lukan Rud. , I . Hoher Markt 3.
Lupu Florian , I . Wipplingerstr. 31.
Mändl Ernst , VIII. Lerchenselderstr. 66.
Mahler Otto , I. Zelinkagoffe13.
Maier Hugo, I . Helferstorserstr . 2.
Maier Eduard Ludwig, VII. Maria-

htlfcrstraße 48.
Mandelbaum Michael, IX . Liechten¬

steinstraße 17.
Mandl Adolf, l . Zelinkagasse 7.

16*
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Mandl Arnold . I . Goldschmiedgaffe6.
Mandl Max , I . Stroblgasse 8.
Marburg Emil , I . Rotenturmstr . 19.
Marcus Ludwig, I . Wallfisaigaffe3.
Margulies Isidor , I . Wollze' le 23,
Marian Oskar , I . Riemeraasse 8.
Marschik Alex ., II . Prat -rstr . 33.
Mataja Heim . , III . Hauptstraße SS.
Mathias Adolf, l Wivplinqerstr . «3.
Mahner Emil , lX . Liechtensteinstr. 26.
Mautyner HanS v ., I Oppolrera . 4.
Mauthner Theod. , I . Seilerstätte 7.
Mayer Alfons , VH . Burggaffe 81.
Mayer Arthur , I . Schauflergasse 6.
Mayer Emil , I . Saloatorgasse 10.
Mayer Josef , V . Wiedner Hauptstr . 97.
MayrMaxFreih . von,1 . HoherAiarlt8
Mayrgündter Gustav , I . Seilergaffe 4 .
Medak Emil . I Rotenturmstr . 18.
Medak Hugo, I Helferstorferstr. 15.
Mehrl Josel , IX . Währingerstr . 14.
M ider Otto , I . Graben 38.
Meller Friedrich Vll . Mariahilfer-

straße 48.
Meisel Emil , XVm . Währingerstr . 117.
Meisel Leopold, I . Gr - ben 29 ».
Meisl Jakob , VII . Mariahilferstr . 26.
Meißels Elias Leo, I . Wollzeile 9.
Meller Leo, I . Borlaufftraße 5
Melzer Rudolf , lX HSrlgaffe 6.
Mendelsohn Ed . I . Swoitenvastei 16.
Mendelsohn Moses, I . Bauernmarkt 8.
Mense Emil , I . Heinrichsgasse 3.
MefferMax , IV . Margarethenstr . 41- 13.
Messer Wilh . , VI . Mariahilferstr . 118
Michel Anton , I . Jordangaffe 9.
Michel Hans , I . Jordangasse 9.
Mikocki Felix , Vlll . Josefuädterstr . 14.
Mikyska A.,llI . Landstr . Hauptstr . 39.
Mintz Alexander, I . Johannesg . 16.
MiseS Heinrich Edl . v ., I . Eben-

dorfersiraße 6
Mises Josef , HI . Hauptstraße iS.
Milterlechner Karl , VII . Burggaffe 6
Mittler Alfred, I . Salzgries 21.
Mittler HanS , I . Börsegasse 1.
Mittler Heinr . , 1 . Rotenturmstraße 7.
Mittler H . surr ., I . Wipplingerstr . 22.
Modern Heinrich, I . Tuchlaüben 1i . .
Modern H . , XVI. Ottakring erstr . 71.
Modern Max , I . Habsburgergafse 5.
Modry Gast . , VII Mariahilferstr . 9.
Mohl Ivo , Vll - Kirchengaffe 26.
Moldauer Emanuel , I . Führerg . 10.
Möller Ignaz , I . Nibelungengasse 15.
Monat Heinrich, III . Weißgärbeistr . 11.
Monath Julius , I . Maximilianstr . 7.
Morawetz Rich ., IX . Schwarzspanier¬

straße 15.
Morgenstern Gustav , III . Hauptstr . 9.
Morgenstern Hugo , VI . M -riahilfer-

straße 127.
Morgenstern Jakob , I . Rathausstr . 2.
Morgenstern Max , XU . Thercsienbad-

gaffe 4.
Moscisker Bernh . Moriz , VII . Maria¬

hilferstr . 74» .
Mrasek Anton , VII . Lindengasse 21.
Mravlag Anton , I . Schottengasse 3» .
Miick Heinrich, IV . Rainerplatz 8.
Müller Adolf, I . Franz Josef - Kai 17.
Müller Anton , I . W' VPIingersir. 8 <.
Müller Heinrich, I Christinengasse 4.
Müller Josef , I . Kärntnerring 8.
Müller Kamillo I . Wipplingerstr . 33
Müller Karl , l . Schottenring 21.
Müller Robert , I . Kärntnerr ng 8.
Müller Rudolf , XI . Hauptstraße 96.
Müller Theodor , I . Schottenring 26.
Münz Elias , I . Fleischmaikt SO
Münzer Richard , I . Brünnerstr . 10.
Munk Moriz , I . Am Hof 5.
Munk Alfred, I . Karlsgasse 16.
Munk Leo, I . Rotenturmstr . 21.
Nasch Max , I . Singerstraße 14.
Alettl Adolf, VII . Neubaugasse 25.
Neuberger Ignaz . I . Neutorgasse 15.
Neuda Max , l . Neutorgasse 15.
Neuseld Hugo, I . Zel nkagasse 11.
Neufeld Otto , I . Elisabethstraße 4.
NeugröschelJosef , I . Biberstraße Sa
Neuhauser Anton , I . Brandstätte 3.

Neumann Eduard , I . Wollzeile 22.
Neumann Ignaz , I . Helferstorferstr. 4.
Ncumann Oskar , XVIII . Gentzg . 135.
Neumann Wilh ., I . Wipplingerstr . 15.
Neumayer Jos . , I . Kleeblattgaffe 13.
Nickles Hans , l . Maria Theresienstr. 3.
Nirenstein Jakob I . Eßlinggaffe 7.
Nohel Richard , L . Favoritenstraße 86.
Noffal Artur , I . Go ' dschmidtgaffe10
Kberländer Art . , I . Passauerplatz 2.
Obermayer Ruwlf , I . Helferstorser-
Ostraße 4.

bersohn Frier :. , I . Helserstorfer»
straße 13.

Oesterreicher E i st, IX . Alserstr 16.
Offer Adolf, I . Helferstorferstraße 3.
Ofner Julius . Wollzeile 12.
Ornstein Jakob , I . Maximilianstr . 9
Ornstein Karl , VI . Mariahilferstr . 5.
Ostermeyer Franz , I - Bräunerstr ii.
Zkallester Paul , I . Spiegelgaffe 2.
Pan Edmund . I . Schulerstr . 18.
Pappenheim Oskar , I . Judenplatz 8,
Pappenheim Wilh . . I . Seilerstätie 7.
Patzowsky Jul ., VIII . Piaristeng . 28.
Peitler Joh . . IV . Margaretenstr . 44.
Peitler Hansjuu . . I . Wollzeile 13.
Pellech Otto , I . Rathausstiaße 5.
Pelzer Robert , I . Weihburggasse 18.
Penzias Albert , I . Schottenring 35.
Periz August, I . Schottenring 7.
Perten Robert , IX. Maximilianvlatz 4.
PeteaniG .R . v .,XVI . Friedmanng . 16.
Peters Max , I . Freiung 6.
Petschau Leop ., I . Hohenstaufeng. 4.
Petfchner Ed I . Tiefer Graben 19.
PettcrS Josef , I . Riemcrq . 8
Pfalz Vinzenz, I . Wallfischgasse 13
Pfeiffer Jul . , I . Maria Theresienstr. 30.
Pichler Adolf, VI . Gumpendorfer-

straße 63 cl.
Pick Georg, IV . Schletfmühlgasse 1 ».
Pick Josef , I Rudolfsplatz 1.
Piech Anton VI . Mariahilferstr . 107.
Viekarski Max , I . Krugerstraße 4.
Pilzcr Oskar , l . Nibelungengasse 8.
Binel Markus , I . Börsegaffe 6.
Pins Julius , I . Heßgasse 1.
Pisk Ludwig, II . Praterstraße 22.
Ploderer Leop . , I . Giselastraße 6.
Pogner Alfr , III . Landstr.Hauptstr . 7.
Polak Rudolf , I . Grillparzerstr . 7.
Polrsowsky Em .,vr .Mariahilierstr . 95.
Politzer Emil , IV . Favoritenstr . 27.
Politzer M . , VII . Mariahilferstr 74 » .
Pollaczek Wolfgang , I . Borlaufstr . 5.
Pollak Alfred , II . Praterstraße 13.
Pollak Artur , I . Führichgasse 8.
PollackEd. Abrabam , II . Taborstr . 22
Pollak Josef , XVI. Ottakringerstr . 43.
Pollak Oskar , I . Dominikancrbastei 6.
Pollak Richard , IV. Hauptstraße 28.
Pollak Rudolf , I . Wipplingerstr . 24
Pollak Sigm . , I . Heinrichsgaffe 3.
Pollak Walter , I . Biberstraße 9.
Pollatschek Moriz , IV . Schelleing. 19.
Pollitzer Johann , I . Eßlinggaffe 13.
Popver Eman -. I- Kärntnerstraße 5.
Popper Felix , VIII . Josefstädterstr . 87.
Popper Hermann , VIll . Wiesinger¬

straße 3.
Popper Leopold, VII . Neubougaffe 4.
Popper Leop. sun . XII . Hufklandg . 1.
Popper Otto , II . Praterstraße 15.
Popper Richard , I . Wiesiigerstr . 3.
Popper Robert . I . Wtpvlingerstr . 13.
Popper S ., XVII . Ottakringerstr . 24.
Popver Simon , I . Freifingergaffe 6
Porzer I , VIIl . Fciedr . Schmidtp . 6.
Postl Karl , VII . Mariahilferstr . 38.
Postelbcrq Emil , I . Helferstorferstr . 5.
Prager Max . I . Zelinkxgasse10.
Panter Franz , I . Kärntnerstraße 12.
Preßburger Rich ., I . Ternfaltstr . 4
Preuschl v . Haldenburg Ernst, I.

Franz Josefs -Kai 41.
Pribram Henry I . . IX . Garaisong 6.
Pribram Leo , IX. Garnisong . 6.
Priester Friedrich, VI . Gumpendorfer-

straße 46.
Prister Napol -, VI . Linke Wienzeile 6.
Prix Gustav , I . Stroblgaff - 2.

Vroksch Rudolf , I . Wcihburggasse 21.
Bropper Markus . IV . Paniglgane 17.
Prziborsky Veit L, I . Weihburgg. 8.
Pupovac Alex ., IX . Alserstraße «.
Rabenda Franz T ., I MichaelervlitzS,
Rabenlechner Binz ., I . Brandstätte3.
Radda Ernst v . , III . Hauptstraße SS-
Raindl Em . Ritt - v ., I . Plankeng. 6.
Rand Herm ., I . Heinrichsgasse3.
Rappaport Ignaz , II . Obere Donau¬

straße 101.
Raschka Erwin , I . Graben 20 .
Raubitschek Wilhelm 1. Wipplinger-
Ra » ch Emanuel , I Gonzagagasse12.
Rebek Felix, I . Seilersiätte 10.
Recherr Emil, VII . Kirchengaffe 41.
Rechert Otto , I . Spiegelgaffe 13.
Recht Gustav, XVI . Neulerchenfelder¬

straße 5.
Reich Ferdinand , I . Salzgries 7.
Reich Otto Edl . v . Rohrwig , I. Ni¬

belungengasse 1.
Reich Siegfried , I . Börsegaffe 6.
Reichhart August, Vll . Mariahilser-

straße 34.
Reichsfeld Adolf. III . Hauvtstraße 13
Reif Rerthold , I . Börsevlay 3.
Reif Emanuel , I . S ' adiongasse S
Reif Heinrich, HI . Lothringerstr. 12.
Reiffenstuhl Art . v ., I . GoldschuM'

gaffe >0 .
Rein Adalbert , I . Schottenring 31.
Rein Arthur . I . Schottrnring 3t.
Ren Jofrf , I . Schottenring 31.
Reiner Fidelius , I Wipplingerstr . 30.
Reines Eduard , I . Poltgasse 14.
Reinitz Max, IX . Lackierergasse 2-
Reinitz Wilh . , I . Fischerstiege 9.
Reis Em. , I . Maria Theresienstr. M.
Reis Richard, I . Fichtegasse 2.
Reisch Theodor, XIX . Gatterburgg -^-
Reiß Theodor, I . Saloatorg . 6.
Reitler Amon, IV . Frankenbergg ^
Reitzes Jos . , I . Kärntnerring 8
ReitzeS Max., III . Hauptstraße S§-
Riwter Gottfried , I . Heßgasse 7.
Richter Heinrich, I . Schot enhof.
Nie Alfred, I . Schlickptotz 4 . , ,
Riedel Johann , I . Grünangergasse3-
Rigler Wolfgang , I . Tuchlaüben 4.
Rindl August, I . Helferstorferstr. 6-
RingcrSamuel , II . Taborstr . 21»
Rink Wilhelm, I . Wi stngerstr. 3.
Rischka Eduard , I . Kärntnerstr - 21
Rittersporn Ludwig, VI . Webgasse
Robinsohn Heinr . , I . Gonzagagaffel
Robinsohn Ignaz , Vll Zieglerg-
Rochlitzer Ludwig, I . Schottenring ^
Rode Walter , I . Schrevvogelgasse
Röder Adolf. I . Singerstraße 27.
Röder Julius , I . G ünangerg . 3- .
Röhr Richard, VI . Mariahilferstr-
Rodler Günther , I . Kohlmarkt H ,
Rohn Gull . , I . Wipplingerstraße i -
Rohrlich E-, Vll . Mariahilferst - A
Rosenberg Gustav , I . Schulerstraße^ '
Rosenberg Wilhelm , I Am Hof
Rosenberger M -, IX . Währingerstr r--
Rosenfeld Felix, I . Schott ' Nballe-
RoseMeld Leopold, II . Taborstraße ^
Rosenfeld Max , I . Fl -' schmarkt 4.
Rosenfeld Paul , I . GrünangergE

Rosenfeld Viktor, I . Wipplingerstr- ^
Rosenzweig Hermann , IX . M«

Theresienstraße iS.
Rosenzweig Karl , I . Heßgaff- l - .
Rosmini A. Edl . v ., Vll . Lerchenseio -'

straße 9—11. g,.
Rosner Isidor , VI . Kasernenaaffe
Roth Emil . I Neuthorgasie 6.
Rotb Hermann , I . Vorlaufstraße .
Rothblum David , I . Bräunerstratz-
Rubin Lulius , I . Wivvlinaerft-
Rückauf Emil , I . Naglergasse 6- .
Rumpler Sicgfr .I . Singerstraße A
RuLiöka Alois, I . Maria Therel ' "

straße 10.
Rybaczewski Dagobert , II . Stefa

straße 14.
Sachs Hans , l . Aügustengaffe 4-
Sachs Ludwig , I . Heinrichsgaffe
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ühburgzasse Sl.
Paniglganel ?.
Weihburgg. 3.

lserstraße «.
stichaelervlatz 6.

Brandstätte3.
Hauptstraße 68.
. Plankeug. K.
ichsgaffe 3.
Obere Donao-

iben 2a.
1 WipplinM
nzagagasfe lS.
iätte10.
rchengaffe 11.
;elgaffe 13.
eulerchenfelder-

alzgries 7.
hrwig , l . Ni-

rsegafse 6.
. Mariahilfer-

?auptstraße18
evlay 3.

hringerstr. 18-
i. Golds « mi°-

31.
>t.
rstr. 30.

Sachsel Ernst, I . Wipplingerstr . 28.
SLäsCarl Ritt . v . Norden . l . Balla . 6.
SalierI .,Xix . DöblingerHplstr . 13s,
Salier Morir . IV . Hauptstraße 24.
Salus Alfr. I . Kärntnerstraße 15.
Samesch Oskar , I . Wipplingerstr . 24
Samucly Karl Philipp , I . Wiefinger¬

straße 8.
SardersFriedrich, I . Borlaufstraße 5.
Eanterre Viktor, III . Hauptstraße 84.
Sattler Adolf, I Wollzeile 34
S°k Isidor, VI . Mariahilferltraße 107.
Saxl Albert, IX . Hörlgasse 9.
Saxl Ignaz , I . SalzgrreS 16.
Saxl Maxim. . VI . Mariahilferstr . 89.
Schaar Na' tali , XXI. Franz Josefstr. 4.
Echäffer Wilhelm , I . Weihburgg. 18.
SchärfJosef, LVI . Herbststraße 83.
Schäfer Gustav , I . Adlergaffe 4.
«chajowicz Eugen, VI . Maciahilfer-

straße 81.
Schalek Rnd . . I . Zelmkagasse 12.
Echapira Beruh ., I - Brännerstr . 7
Schärfmesser Heinr . , 1. Franz Josefs-

Scheidt Julius . VII . Neubauzaffe73.
«cherbak Rudol , VIII . Auersperg-
_ttraße 11.
Echerlag Chaim Marek , I . Wipplin-

gerstraße 2.
Scheu Gustav, VII . Mariahilferstr . 8.
ScheuJakob, VII . MariabMerflr . 107.
ScheyArthur , I . Borlaufstraße 1.
SchickSiegfried , II . Ob . Donaustr . 45.
SchickWilhelm , I . Köllnerhosgaffe 6.
«chidlof Leopold , XV. Mariahilfer-

stsaße 144.
Schieber Herrn , Rotenturmstr . 19.
SchrkErnst Vrnzenz, IV . Prcßgaffe 8.
AAmetschek F . , i . Grünangerg . 1. ü
Sch esinger Alfred, I . Maximilianstr . 6.
«chlesinger Ernst , I . Rotenturmstr . 19s
N esinger Jstd . , I . Pelferstorserstr . 15s
Ich^ stnger Josef, I . Himmelpfortg . 5.
Schlesinger Rick . I . Renngaffe 9.
AEliska Jakob , VI Mariabilferst 1v.
Schlossar Richard. XIII . Am Platz 4.
Schmerchler Emil , II . Praterstr . 10.
L?" ' dl Josef, I Hohenstaufeog. 7.
K» ) L. , V . Schönbrunnerstr . 60.
^chnabel Isidor I . Drahtgasse 2.

chnabl Josef , I . Rotenturmstr . 9.
Schnabl Moriz . IX .- Kolingaffe 11.
Schneeberger Wilh . , I . Maria There-
.st-Nstraße 10.
chnevp Friedrich, I . Helferstorfer-»maße 13

Meyer K., VI . Mariahilferstr 27.
chnurmann Jokob,I .Sonnenfelsg .l7.

M ^ berg Gustav, i . Freyung 6.
Scholer Alfons , I . Wildoretmarkt 10.

choirbach Markus , i . Riemsrgaffe 6.
Schanbrumi Hugo, I . Landesgertchts-
§.?^ ne 6.

chonfeld Bruno , H Praterstraße 14.
Schonftld Elias Mendel, l . Roten-
SÄrmstraßr 20.

Egon, I Schottenrina 14.
Triedr . , Ill Hainburgerstr .27.

MVV Nord . , Ill . Schwarzenberg-
tẑ d. Hous der Industrie.
Sch°rnÄ " us . XI . Währingerst . 6.
Schnl?^ ' " Sigm . , i Graben 13
Schar. II . Praterstraße 16.
tzL I - Rudolfsplatz 3.

a Adolf, IX . Maria There-
Eck » "de 5.
Schraee-r ^ ' k' I - Canovagaffe 5.
Trecker i . Heßgaffe 1.
Schr. ,̂ Adert. I . Wollzeile 35.
Tchreid»" Alious , I Ni -belungeng 3.
SchA , Karl, I . Mazimiliankr 3.
2 ch>N Maxim . , IX . Alieraße 28.
Cckuk.̂ r^ dor, I . « eilergaffe S.
EtzA^ ,J °s-s. II . Taborstr . 23.
SchW Alors . i . Wollzeile 32.
Schüller R Teinfaltstraße 7.

Echul°ŝ ^ .7l .̂ Schellingg? 6/
'chlk Johann , III . Ungarg . 3.

Schulz Alexand., IX . Währingerstr . 84.
Schulz Hugo , I . An der Hiuben 1.
Schulz Richard , I . Krugerstratze 4.
Schur Gottlieb , l . Rathausstraße 8.
Schwach Alexander, I . Operngasse 4
Schwalb Otto , I . Stadiongaff - 2.
Schwamm Heinrich, in Hauptstr . 21.
Schwatz Emil . 1. Dominikaners . 22.
Schwarz Ernst , I Tiefer Graben 19.
Swwarz Friedr . , I . Wipnlingerstr . 17.
Schwarz H .ller Rud , I . Dominikaner-

baftei 6.
Schwarz Rudolf , I . Rathaar str . 4.
Schwarz Wilhelm , I Brandstätte 7.
SchwarzkopfMax, I . Tiefer Graben 17
Schweigert Leonhard Edler von Bahn-

treu , I . Pestalozzigaffe 3
Schweinburg Ludw. , I . Wipplinger-

straße 13.
Seelenkreund Hans , I . Bräunerstr . 4
Segal Adolf, I - Annagaffe 3.
Serdler Adolf, XIII . Wartmanng . 3.
Seiller Alfr . Frh . v . , I . Maximilian¬

straße 3.
Seligmann Alb . , I . Riemerg . 1.
Selldorff Heinrich, I . Dominikaner¬

bastei 22.
Senigaglia Karl , ^ 11. Hofstallstr. 5a
Seshun Klemens , I . Singerstraße 7.
Siebe! Max , VII . Neubaugaffe 26.
Small Max , I. Heßgasse i.
Silbermann Martin , I . Salzgries 19.
Silzer Moriz , I . Mar . Tberestenstr. 10.
Simelts Alfr . , VII . Neubaugasse 25.
Singer Albert , VI . Mariahilferstr . 61.
Singer Edmund , VII . Burgg . 106.
Singer Jakob , i . Maximilianstraße 5.
Singer Paul , VII . Mariahilferstr . 8.
Skoein Alfr ., I . ,-selinkaqaffe 12.
Sokal Josef , I . Bankgasse 2.
Sokolar Franz , III D ßlerg . 6.
Söllner Anton , I . Am Hof 5.
Sommer L-ovold, II . Lavorstr . 28.
Sommer Michael, VHI . Alserstr. 23.
Sonnenfeld Adolf, Vil . Kaiserftr . 41.
Spanraft E-, VII . Mariabilferstr . !-7.
Spann Ervin R . v , XIII . Traut-

mannsdorffgasse 16
Spieler Gustav , I . Bibergasse 22
Spielmann Isidor , VII . Burggasse 58.
Spielmann Isidor Mn . , XIII . Watt-

manng 3.
Spierer Leovold, I . Renngaffe 9.
Spingarn M . , VI . Hofmühlgaffe 13.
Spiro Rudolf , i . Schotlenring 14.
Spitz Rudolf , I . Schottenring 32.
Spitzer Alfred, I . Hohenstaufeng . 17.
Spitzer Hugo , I . Laurenzerberg 4.
Spitzer Leop . I . Fle schmarkt 4.
Spitzer M . , I . Maria Tberestenstr 30
Spitzer Otto , I . Bräunerstraße 2.
Spitzer Rud ., I . Neu Drgasse 12.
Spitzer Siegfried , I . Bräunerstr . 2.
Spitzer Siegfrtedfun ., II . Praterstr .2i.
Sp ' tzner Gust. Ao ., VI . Gumpen-

dolserstraße 23.
Sprung Fr . R . v ., I . Krugerstratze 1.
Siadlen Max I . Sckulerstraße 1.
Stadler Ludwig. I . Kärntnerstr . 12.
Stark Max , II . Taborstraße 7.
Starke ! Lyeodor , VI . Neikengasse 1.
StegerHein . ,Reg .-R .,I Werdertorg . 5
Stein Adolf, I . Johannesgasse 14
Stein Joses, I . Schottenring 30.
Stein Karl , I . Wipplingerstr . 18.
Stein Oskar , I . Johannesgasse 14. >
Stcinbach Friedrich , I . Naglergasse I.
Steindach Karl V - Margaretenftr . 38.
Steiner Emil , VI . Mariahilferstr . 89 s,.
Steiner Franz , I .Doaiinrkanerbastei 22.
Steiner Karl , I . Eßlinggafse 16.
Steinber » Moriz , I . RoteN' urmstr . 21.
Steinitz Heinrich, XIH . Niffelgasse 8.
Steinschneider Julius , I . Annag . 3.
Stern Josef, l Kohlmessergaffe8.
Stern I . sun ., I . Dominikanerbastei19.
Stern Michael, I . Wiesingerstraße 3.
Sternberg Moriz , I . Stubenring 1t
Sternlichi Leop ., I . Stallburggaffe 4.
Stiaßny Karl , I . Wipplingerstr . 17.
Stiaßnh Moriz , I . Wollzeile 35.
Stiedry Jg ., I . Stock im Eisen 3.

Stiglitz Maxim . , I . Babenbergerstr. 1.
Stimmer Samuel , I . Spiegetaaffe 8.
Stingl Hermann , I . Hoher Markt 8.
Slölzle Adolf, 1 Johannesgaffe 2.
Stößel Moriz , IV . Margarethenstr . 2.
Stöeßler Jakob , I . Biberaaffe 9.
Strahammer Franz , XV . Mariahilfer-

gürtel 5.
StranSky Gustav , I . Neutorgasse 4.
Slranskh Heinrich, I . Gonzaqag 12.
Straßer Alfred, I . Stubenbastei io.
S >raßmonn Pa >' l, I . Biberstraße 2
Stratimiroviä Michael M . v ., I . Post¬

gaffe 6.
Strauß Alois , Vil . Mariahilferstr . 48.
Sirauß Artur , I . Scholtenbastei 16.
Strauß Ludwig, I . Schoncnbastei , 6.
Stricker Heinrich. VII . Burggaffe 17.
Stritzl Fritz, I . Spiegelg 2.
Stroh Elias , I . Annägasie 3.
Stroh Jakob Moses , I . Annagasse 3.
Suvak Richard, XI . Hauptstraße 94.
Sucharipa Robert . XVI. Thaliastr . 22.
Sueß Emil , I . Barlensteinaosse 14.
Süß Arthur , I . Jakobergasse 4.
Täuber Maximilian , IX . Alserstr 20.
Kaud Emerrch , I . Graben 13.
Tauber Julius , XXI Franz Josesstr. 9.
Tauber Karl , I . Rotbentüurmstraße 12.
Täuber Maxim . , IX . Alseistraße 20.
Taussig Hugo , I Schultergaffe 5.
Taussiq Rich . , XI . wäbringerstr . 16.
Taußki Hans , I . Wipplingerstr . 6.
TeltscherLeop . v. , I . Maria Theresien-

straße 8.
Tcnnenbaum Ludwig, XII . Schön¬

brunner Schloßstraße 2.
Teuchert Karl , I . Wallsischgasie 13.
Tezner W . . IX . Maria Theresienstr. 19.
Thalberg Oskar , I . Schottenbastei 12.
Thaler Eduard , II Praterstraße 32.
Thallmayer Hans , I . Christineng . 4.
Theimer Stanislaus , I . Goldschmied¬

gaffe 10
Thenen Max , VIII . Langegaffe 76.
Thieben H ., XIV . Sechshausergitrtel 1.
Lviel Assred , I . Raudensteingaffe 3.
Thiemann Karl , IX . Alserstraße 37.
Thorsch Berty . , Xl . Maria -Theresien-

stratze 5
Thumim Nathaniel , I . Judenplatz 85.
Ticho Josef, l . Borlaufstraße i.
Ticho Max, XXI . Am Spitz 16.
Ticho Robert , I Heßgasie i-
Tischler Nord , XXI . Brünnerstr 4.
Tittinqer Jos , l . Mario Tverefiastr . 24.
Tomasstch Peter , I . Börseplatz 6
Toth Viktor v . , I . Bäckerstraße 14.
Träger Hugo , I . Eßlinggafse 18.
Tramvus Franz , I . Opernring 3.
Traxelmayer Friedr ., I . Tuchlauben 4.
Trevitsch O -, XVI . Otlakrmgerstr . 27.
Treulich Otto , I . Eßlinggafse 9.
Lritsch Berthold , X . Favorstenstr . 57.
Lritsch Httnr . . XVI.Ottakringeistr .102.
Trötsch Rudolf , l . Neuer Markt 13.
Troll AlfvnS, I Overnring 5.
Trost Hans . I Wollzeile 12.
Tschinkel Alb . B .. IX . Porzellans - 9.
Tschögel Wilhelm , 1. Habsburgers - 5.
Türke! Pbilipp , I . Himmelpfortg . 3.
Türkei Siegs -, VII . Mariabilfeistr . 26.
Tugendhat Rob . , I . Franz Jos .-Ouai 21.
Tugendhat Viktor , XIII . Faßholdg . 4.
Turmann Heinrich , II . Praterstr . 34.
Turnowskh Rich. , I . Borlauistr 1.
Turteltanb Aron Ad als , H Tab orstr.11.
Twerty Konrad , I Rathausstraße 4.
Mhl Ed . , I . Naglergaffe 6.
llshelp Felix . VII . Lindenaaffe 4.
Ulmann Ernst Walter , I . Wallfischg . 8.
Ullmann Jul -, 1 Schwarzenbergpl. 16.
Nalsavec Paulus , I Johannesgaffe 2.
Veprrk Franz , VI. Marrahilferstr . 95.
Vogel Sigmund , I . Zelinkagaffe 3.
Vogler Ludwig , VII . Hermanns - 18.
Vonderheid Aug , IX . Nußdorferstr . 2.
Vortrefflich Paul . I . Schottenring 17.
Branj can V . , XIII . Hietzinger Haupt¬

straße 116.
M»achsmann M ., IX . Währinger-

straße 58.
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Wachtel Emil , I . Riemergaffe 11.
Wachtel Moriz, I . Plankeng. 6.
Wackernell Pius Edler v. Rechten¬

turn, I . Freiung 6.
Wächter Isidor , i Gonzagag. 14.
Wagner Karl , III . Hauptstraße 7.
Wagner Richard , VI . Mariahilfer-

straße 9o.
Wahrmger Siegfried, VII . Maria-

hilferstraße 28.
Wald Bernh. , I . Schulerfiraße 18.
Wald Heinrich . II . Stephaniestr. 15.
Wallach A. , VI. Kumpendorferstr. S6.
Wanek Ernst , I . Franz Josefskai 4l.
Waneck Friedrich , 1. Helserstorfer-

straße 13.
Wanrczek Hans , II . Praterstraßc 14.
Wanluch W. , VII . Mariahilferstr. 7S.
Wassing Arnold , I . Schwertgaffe 3.
Wassing Oskar, I . Annagaffe Ist.
Weber 'Berthoid, I . Bauernmarkt 2t.
WechSberg Heinr.,IX . Währingerstr .18
Wechsler Jakob , I. Lugeck 6.
Wehofer Anton, I Kärntnerstraße 12.
Weichert Joachim, I . S ngerstraße 14.
WeidingerHerm ., VIH. Piarisieng. 47.
Weil Ernst , I . Schottenring 32.
Weil Friedr-, I . Heinrichspasse 4.
Weinberger I -, I . Rotenturmstraße7.
WcinczierlJohann v. , I . Doblhoffg. 7.
WeingartenAlbert , I . Nibelungeng. 15.
Weinmann Leonhard , l . Biberstr . 0.
Weinstein Emil R . , I . Kohlmarkt 7.
Weinbraul Jg . , I . Wipplingerstr. 14.
Weis Ernst , I . Hegelgaffe 19.
Weiser Hans,VH - Zieglergaff- 11.
Weishut Albert, IX . Maria Tl,eresien-

straße 11.
Weis! E. F. , VH . Kirchengaffe 48.
Weiß B ., m . , Landstraße Hauptstr . 9.
Weiß Eduard , I . Weihburggaffe21.
Weiß Emanuel, I . Am Hör s.
Weiß Einst, I . Auerspergstraße 2.
Weiß Heinrich . I . Salvatorgasse 6.
Weiß Joses, IX . Nußdorserftraße 21
Weiß Josef jun . , I. Wipplingerstr. 6.
Weiß Moriz, 1. Gonzagagasse 7.
Weiß Moriz suv ., XV . Mariahilfer-

straße 165.
Weiß Moriz Ludw .. I . Stubenring 1s.
Weiß Rudolf, I . Neuer Markt io—12.
Weiß Samuel , I . Moximilianstr. 14.
Weiß Wilhelm, I . Rotenturmstr. 19.
Meißel Edmund , I . Freyung 7.
Weiße ! Otto , I . Freyung 6.
Weißenstein Karl, I . Wipplingerstr. 13.
Weißenstein Max , XX. Klosterneubur-

gerstroße 41.
Wcißkopf Emil, I . Oppolzerg. 4.
Weisweiller Moriz. I . Schulterg. 5.
Wel'sch Max, I . Schwertgaffe 3.
Welt Friedrich , I . Tuchlauben 17.
Wellner Maximilian, I . Graben 20.
Weltlinger Otto, V. Margaretenpl 8.
Wenger Harrwta I- Hoü «r Markt 9.
Werner Hugo. II . Gredlerstraße S.
Werner Leopold , I . Schulerstroße18.
Wertheimer Hans , I Singerstr . 27
Wertheimer Paul,I . Wivvlinaerstr. 35.
Wertheimer Siegfr . . Il . Benedigerau6.
Wesselsky A., XVIII. Gymnasiumstr . 9.
Weffely Artur, I . Schottenbastel12.
Westermeyer Ferdinand, I . Kohlmkt 7.
WieningerGeorg , I . Goldschmiedg . 11.
WieielthierWilhelm, I . Neulvorq. 13.
Wiesenberg Hermann , I . Wipplinger-

straße 26.
Willheim Leopold , I . SalzgrieS 19.

Winkler C., XVlll . Gymnasiumstr . 38.
WinklerM. , XVIII. Gymnasiumstr . 32.
WinklerMaxim, sun . I . Adlergasse 4.
Winter Fritz , X . Favorilenstr. 100
Winter Gäza, I . Franz Jos 'fskai 15.
Winter Karl , I . Rotenturmstraße 1.
Winternitz Josef. II Praterstrape 13.
Wint- rnitz Isidor, IX . Sechsschimmel-

gasse 21.
Wuilerstein Richard , I . Schellingg . 6.
Witrofsky Egon, I . Walfischgaffe 4.
Willing Job . B . , I . Ratbausstraße8.
Wiktmann Karl , IX. Kolingasse 9.
Wölsler Adolf , XVII. Elterteinpl. 15.
Wohl Gustav , IV . Technikerstraße 5.
Wo >f Emil , I . Schottenring 15.
Wolf FranzM. ,I . Dominikanerbastei 4.
Wols Hermann. I . Källnerhofgaffe 6 .
Wolf Rudolf, I . Postgaffe 11.
Wall SigManb , 1. Hobenstaufeng 4.
Wollerncr Simon , IX. Porzellang. 19.
Wosiaczek Alfred , I . Am Hof 13.
Wurzel Karl G , VI. Mariahilferstr. 1a.
Aalocser Peisach , VI . Mariahilser-

stratze 47.
Zeifart Zdenko , VI . Rahlgaffe 3.
Zeisl ONo , I . Schottenring 26.
Z -isler Max, I . Schellinagaffe 5.
Zeißl Gustav. I . Helferfforserstr . 15.
Zellermaycr Cäsar I Strauckgaffe 1.
Zerter Rudolf, I . Wollzeile 20
Zerter Sregflied , II . Obere Donau¬

straße 65.
ZieglerHermann. I . Börsegaffe 1.
Zilsel Jakob , I . Neurorgaffe 12
ZimmermannKarl, III . Hauvtstr. 33.
Zipse »- Josef, I . Rathausstraße8-
Zoll Rudolf, I . Hegelgasse 21.
Zuber F -, I . Maria Therestenstr . 30.
Zweig Artur, I- Schulerfiraße22.
Zweig Egon, Reg .-R l . Schillerst! . 18.
Zweigenthal M-, 1. Wipplingerstr. 2l.

Advokaten außer Wien.
Atzgersdorf . Jenkner Rudolf.
Bruck a. o. L. Roth Wilhelm, Scheidlin

Artur, Edl. v.
Liesing . Stern Max. Treitl Karl.
Klosterneuburg. Vogel Friedrich , Ge¬

horsam Friedrich . Schneeweiß Rud.
Mödling . Brust Josef, Moser Ernst,

Walther Karl, Rziha' Ad , Ulbrich
Franz.

PerchtoldSdorf: Weinberg Adolf.
PurlerSdorf. Franzos Heinrich.
Schwechat . Aufricht Friedrich , Groß

Friedrich , Singer Heinrich.

d) Im KreisgerichtssprengekKorne«-
vurg.

Kornenbnrg. Jefch Josef, Pechkranz
Johann , Jesch Joses zun. , Wilhelm
Hugo.

FeldSberg. Eichen Adolf, Seyfried
Karl.

Troß- EnzerSdorf . Buresch Karl Kohner
Simen . ^

Haugsdorf. Landesberger Severm.
Laa LackendacherGust , Loschitz Loschitz

Hugo , Neumann Gustav.
Mätze». Fuchs Sam , Seidl Arthur M.
Mistelbach . Oberhubcr Max, Schmitz

Franz.
Oberhollabrunn. Faß Wilhelm, KoliSko

Rudolf . Kutscher Otto.
PoySdorf. Rebitzer Josef , Stern Sam.
RavelSbach . David Moriz.

Retz. Löser Karl, Tichtl Alfred , Weselh
Johann.

Stockerau . Hlller Eugen , Suchapiro
Alfred.

WolkerSdorf . BuchmüllerJosef , Pollak

Zistersdorf- Brück Ludwig . Schwarz
Vinzenz R . v . , Stein Eduard.

o) Im KreisgerichtssprengekKrems.
KremS . Adler Richard , Mich ! Joses,

Rasp Ferd . . Muylwerth Alb . R.
Prantner Max., Steppau Albere,
Wallaschek Karl.

Allensteig : Eyffert Karl.
Eggenburg. Weinberger Josef.
Gföbl . Rippely Karl.
Gmünd. Fischer Emil, Pollak Otto.
Kirchberg am Wagram . Graß Ferdi¬

nand , Kraßnig Josef.
Horn . Alfred Horsctzky v . Hornthal,

Pollatschek Leopold.
LangenloiS. Berger Hans, Kuen Al.
Raabs. Meßner Franz.
Schrems . Wohryzek Alfred.
Spitz . Badstuber Josef.
Waidhoken a . d. Tbaya. Graf Ale¬

xander , Wiener Bertold -,
Zwettl. Reichart Roman.

ck) Im Kreisgerichtssprengek
St I -ötte» .

St. Pölten. Benedicty K- v — Budik
Georg , Deutsch Hugo -, Fischer Ju¬
lius , Heitzler Karl . Kohner Paul,
Maurer Rud. , Osner Herm , Reisch
Otto , Smazenka Bikt. , Lausig Jul-

Amstetlen . Förster Michael Leander,
Warmbrunn Karl

Atzenbrugg . Steiner Otto.
Hainfeld Chilf Michael.
Herzogenburg . TaussigOtto , Floßm«»

Anton.
kilienfeld. Mayr Friedrich.
Melk . Thenen Salv ., Tobisch JaM-
Neulengoach . Lauda I . , Thaußig Erusi,

Zekely W.
Scheibbs. Jelinek Theodor
Tulln . Frengl Karl . Gspan Franz,

Steindach Johann .
Waidhofena. d. Advs. Fried Richard,

Klinzer Mar . Plenker Th - Fra- »-
NdbS . S >eql Ferdinand. Weißender!

Alois , Weißenberg Gottfried.
«) Im Kreisgerichtssprengel

Wr . Aeusiadl.
Wr. Neustadt Berstl. Emanuel, .

Edmund Czumpelck Emil , Deutsch
Adolf, Eb -rstaller Josef, KennerEd.,
Klinghofer Josef, Löwe Gust . Franz,
Popper Julius , Regler Friedr '«,
Riehl Anton, Schruf Gottfried,
Stern Ariur, Winkler Alois.

Laden . Bausek Ludwig , Bloch Oskar,
Dellisch Anton. EiSler Julius , Ho/"
Felix in Böslau , Klein Karl, Seiler
Bernhard, Srvlz Hamilkar.

EbreichSdorf . Weil Leopold.
Bloggnitz .^Böbm Karl , Auerbach Jsr-,

Grünwald Siegfried. ^ .
sieunktrchen. Grüner Adolf, Hands-

Franz, Joachim Bernhard, Kra»
Zdenko, röwy Gustav Franz » W»'!

Kottenstein . Hiß Josef, Neußer Ludw-
SöSlau: Bloch Oskar . Horn Fel 'l,

John Julius , Seiler Bernhard.
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K . k. Notare.
K. L. Niederasterr. Notariats-

Kammer ia Air«.
(I . Petersplatz 7>.

Präsident : Mayrhofer Franz , JDr.
in Wien.

Stellvertreter : Winterhalder Ru¬
dolf Ritter v ., JDr ., in Wien.

Sekretär : Hautmann Leopold.
EnreichungSfiunden an Wochentagen

ron S—i Uvr.
Notariats -Archiv in Wien.

Tie Geschäfte derselben werden von
dem k. k. Landesgerichte in Zivil -
rechtssachen Wien (I - Justizpalast,
Bolksgartenstraße8) besorgt.

Direkror : Schrötter Komad , Ritter
Ob -L. G .-R.

Notare in Wien.
Aaltinestcr Johannes , XVI . Otta-

kiingerstraße 39.
BeckFerdinand . I . Freiung 6.
velar Franz, JDr ., XIV . Mariahilfer-
^straße 191.
vermann Julius , JDr ., I . Börse-

Platz 6.
BlechschmidFranz , JDr -, II . Glocken-
.gasse 1.
°°hm Philipp , Ritt . V., JDr . , IX.

Nußdorferstraße29.
Brandesky Josek, JDr . , V. Marga-
^ rethcnftraße 61 .
§°glieviua Viktor , JDr ., I . , Weil-

burggaste11).
p ûschva Friedrich , II . Taborstr . 9.
«aardt Herw. Ludw. , I . Kohlmarkt 7.
»ned Rud , JDr . , X . Fuvoritenstr . 73.
Göhlich Adolf, V . Margarethenstr . Sl.
sah Josef, JDr . , VI . Mariahilfer-
^straße 107 .
«ellinek Ernst . JDr . . XIII . Traut-

mannsdorfergasse 14.
lenser R . v . Fichtenthal , Anton , I.

Weihburggasse 11
»aberda Karl , II . Prater straße 8.
HackmüllcrLudwig, i . Spiegelgasie 13.
paecklEmil, JDr . , III . Landstr . Hauvt-
,straße 49.
HankeR ., JDr . IX . W8hrinqerstr .l6.
Dlvzane! Eduard . II/ » Taborstr . Ha
Holding Sigmund , XVIII . Gymna-
.stumstraße 81 .
vorwatitsch Josef , JDr . in Wien,

Floridsdorf , Am Spitz 1.
- °rq Alex., JDr . . I Elisabelhstr . 2.
«ellner Ferdinand , XVII/ , Elterlein-
° Platz s.
^ottsko Aug . , JDr -, I . Seilerstätte 28.
Mmrat Max . JDr . , I . Kohlmarkt 7.
NchkerFranz , XIX. Gatterburgg . 19.
«nLan Theodor, JDr . , XI . Krausrg . 5.
Sinnes Karl . i . Riemers . 1.
»ebeth-Heyer Anton , XVI Neulerchen-
°.lklderstraße 11.
ArnbergJulius , JDr .,I . Johannesg . 2.
^aahburger Hugo , VII . Neuvaug . 38.
Mayrhofer Franz , JDr ., Präs . d . n .-ö.

liot .-Kam ., I . Petersplatz 7 (Tuch¬
lauben 4) .

Mörtl Gustav , XII . Schönbrunner¬
straße 236.

Moudrh Rudolf , JDr , XIII . Traut-
mansdorfgaffe 9-

Müller Guido , JDr . , III . Landstraße
Hauptstraße 88.

Neubauer Karl , VII . Hermanng . 33.
Niederhauser Georg , I . Naglergasse 9.
Nowotny Leopold, VI Mariahilfer-

stroße 95.
Slachy Ferdinand, ! Wippling » str . 18.
Platte Karl . JDr ., XVII . Hernalser-

gürtel 45.
Prigl Julian , III . Landstraße Haupt¬

straße 15.
Auandt Karl , JDr . , I Freiung 6.
Ilainert Josef , JDr I . Rudolfsplatz 5.
Rotbansl Viktor, JDr -, I . Nibelungen¬

gasse 7.
Rott Hans , JDr ., I . Salztorgasse 7.
Schack Karl , XV. Mariahtlferstr . 127a.
Schewczik Franz , IV . Wiedener

Hauptstraße 28 .
Schiff Stefan , JDr . . lX . Spitalg . 33
Schimek Kornelius , Dr -, XX. Wallen-

steinplatz 4.
Schoenthal Karl , JDr . , I . Helfers-

torferstraße 6.
Semler Alois, JDr . , XIV . Sechs¬

hauserstraße 41.
SmeschkaltWilhelm , JDr . , VIII Alsir-

straße 83.
Tannenberger Emanuel , JDr -, I .Füh-

richgasse 4.
Tjuka Emanuel , JDr . , I . Himmel-

pfortgasse 3.
Tjuka Viktor , JDr . . I . Plankeng . 7.
N ° gl Jakob , XV. Mariahtlferstr . 167.
Wagner K-, JDr . , I . Tiefer Graben ? .
Wagner Richard, X . Kepplerg. 9.
Willig Ludwig, Dr . , I . Petersplatz 7.
Winterhalder Rud . Ritt , v ., JDr ., IV.

Margaretenstroße ii.
Wittmann Fr , JDr ., XVIII . Martins¬

straße 91.
Zellner Heinrich, VI . Mariahilser-

stroße 61.

L. Molare außer Wien.
Bruck a v. Leitha. JDr . Leopold

Kreisch mayer
Hamburg . Unbesetzt.
Klosterneuburg . JDr . Julius Wenger.
Liesing- JDr Edmund Kosch.
Mödling . Josef Sarauer.
Purkersdorf . JDr . Hugo Hild.
Schwechat. Eduard Tettinek-

6 . NotarermSprengekd. Kreis¬
gerichtes Wiener-Weustadt.

Wiener-Neustadt Hans Weller.
JDr . Josef Schaad.

Aspang . Franz Wickl.
Baden . Dr . Eng . Benedikt.

Emil Grab.
Ebereichsdorf. Ludwig Skala.
Gloggnitz. JDr Moritz Daniel.
GMenstein Andreas Huber.
Kirchschlag . Nießl Hierovmus.
Neunkiripen. Karl Theck.
Pottenstein . Josef Blaschke.

v . Notare im Sprenget des
Kreisgerichtes St . Motten.

St . Pölten . Eng . Frh . v . Aichelburg,
Walter Karl.

Amstetten. Unbesetzt
Atzenbrugg. JDr . Franz Trsek.
Saming . Franz Kühne!
Haag . Robert Senkowsky.
Hainfeld . Rupert Huber.
Herzogenburg . JDr Richard Teltschik.
Kirchberg a . d . Pielach . Fürhacker I,

JDr.
Lilienfeld . Ignaz Pecker.
Mank- JDr . Rudolf Nagl.
Melk . Karl Prinzl.
Neulengbach Peier Felzmann.
Scheibbs. Gortany Mex , JDr.
St . Peter i - d . Au. Franz rel.
Tulln . Lambert Hofer.
Waidhofen a . d. KbbS. JDr . Georg

Rieglhoser.
Leo Zeilhammer.

L . Notare im Sprenget des
Kreisgerichtes Korneuvnrg.

Korneuburg . JDr . Josef Olschak.
Feldsberg - Leopold Güdert-
Gr .-Enzersdorf - Josef Slawik.
Haugsdorf . Franz Schröpfeneder.
Laa a . d . Thaya . Franz Josef Lock.
Marchegg Moritz Kr --bs.
Matzen. Viktor Schilcher.
Mistelbach. Schürer Ritter v. Wald¬

heim Otmar.
Oberhollabrunn . Jstdor Kofler.
Poysdorf . Leonhard Schmidt.
RavelSbach- Johann Gail.
Retz . Paul Berger.
Stock rau . Pascher Josef . JDr.
Wollersdorf . Scheidlein Adolf v., JDr.
Zist,rsdorf Nowotny Franz.

k . Notare im Sprenget des
Kreisgerichtes Krems.

KremS- Rudo ' fDaimer.
Allentsteig. Viktor Schwarz
DoberSberg. JDr . Oskar Großnigg.
Eggenburg . JDr . Engen Frischauf.
GeraS - JDr . Karl Bleiweis.
Gföhl - Julius Schweighofer.
Gmünd . Heinrich Eiiotzkovf.
Gr .- GerungS - Hermann Suchomel.
Horn . Max Bernhauer.
Kirchberg a . Wagram . Otto Wolf.
LangenloiS- Johann Znaimer.
Lttscha « . JDr . Otto Fiedler.
Mautern . yellmaun Rudolf , JDr.
Ottenschlag. Alois Eduard Hannreich.
Persenbeug . Karl Ritter v. Böhm.
Pöggstall - JDr . Karl Lanz.
Raabs - Rudolf Dorn.
SchremS. JDr . Laurenz Pitterhof.
Spitz a d Donau . Hans Rehberger.
Waidhofe» a. v. Thaya . Brauneis

Josef , JDr.
Weitra . JDr . Hermann Kaanh.
Zwettl . Werner Karl.
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Advokaten - Tarif.
Verordnung des Austizrninrsters vom 3 . Auni 190S *) üöer einen neuen Advokatentarif.

Auf Grund des Gesetzes vom 26. März 1890, R . G . Bl . Nr . 58 , wtrd verordnet , wie folgt:

§ 1 . Gegenstand des Tarifes . Leistun¬
gen der Advokaten und ihrer Kanzleien im
gerichtlichen Verfahren , die wegen ihrer Ein¬
fachheit und Wiederkehr eine durchschnitt¬
liche Bewertung **) zulassen , sind unter An¬
wendung der Bestimmungen dieser Verordnung
und des angeschlossenen Tarifes zu vergüten.

Auf Leistungen im Strafverfahren finden
die Tarifposten der Abteilung L (Reisekosten
und Entfernungsgebühren ) und der Abteilung
0 (Manipulationsgebühren ) Anwendung , die
Tarifposten der Abteilung A ( Geschäftshonorar)
jedoch nur insofern , als sie sich nicht auf Ein¬
gaben und mündliche Verhandlungen oder
Vernehmungen beziehen , und der Wortlaut
der Tarifpost nicht entgegensteht.

§ 2. Einschränkung der Geltung des
Tarifes . Durch den Tarif wird das Recht
der freien Vereinbarung nicht be¬
rührt . **) Auch in Ermangelung einer Ver¬
einbarung bleibt dem Advokaten Vorbehalten,
einen durch besondere Umstände oder durch
besondere Aufträge seiner Partei gerecht¬
fertigten Mehranspruch gegen diese geltend
zu machen.

8 3 . Ortsklassen . Der Tarif zerfällt in
drei Klassen . Die erste Klasse gilt für Wien
und die im Wiener Polizeirayon gelegenenOrte;
die zweite Klasse für alle Gerichtshoforte und
zwar für Prag unter Einschluß der zum
Polizeirayon gehörigen Orte , ferner für
die Kurorte Karlsbad , Marienbad , Meran,
Ischl , Gmunden und Baden ; die dritte Klasse
gilt für alle übrigen Orte der im Reichsrate
vertretenen Königreiche und Länder.

8 4 . Die Entlohnung richtet sich nach der
für den Wohnsitz des Advokaten geltenden Tarif¬
klasse und nur in dem Falle , daß ein Advokat
ein Geschäft durch Vermittlung eines anderen
Advokaten verrichten ließ , hinsichtlich der hierfür
entfallenden Gebühren nach der für den Wohnsitz
des letzteren geltenden Tarifklasse.

Hat ein Advokat seinen Wohnsitz in einem
Orte , welcher nicht der Sitz eines Bezirks¬
gerichtes ist , so ist die Klasse des Ortes maß¬
gebend , in welchem sich das Bezirksgericht
befindet , zu dessen Sprengel der Wohnsitz des
Advokaten gehört.

Für Tagsatzungen , welche ein Advokat , der
seinen Wohnsitz in einem Orte niederer Klasse
hat , bei einem Gerichte höherer Ortsklasse vor¬
nimmt , sowie für andere Bemühungen bei
einem solchen Gerichte kann er die Gebühr
der betreffenden höheren Ortsklasse anrechnen.

ß 5. Berechnung des Wertes für die
Anwendung der einzelnen Tarifsätze.
Die Berechnung des für die Anwendung eines
bestimmten Tarifsatzes maßgebenden Wert¬
betrages erfolgt im streitigen Verfahren nach
dem Werte des Streitgegenstandes , im Exe-

kutions - ( Sicherungs -) Verfahren in der Regel
(8 7 ) nach dem Werte des Anspruches , im
außerstreitigeu Verfahren nach dem Werte des
Gegenstandes , auf welchen sich die Leistung bezieht.

8 6. Die Bewertung des Streitgegenstandes
zum Zwecke der Kostenbestimmung ( 8 5) hat
im allgemeinen nach den Vorschriften der
88 54 bis 60 der Jurisdiktionsnorm vom
1. August 1895 , R . G . Bl . Nr . 111 , zu er¬
folgen ; jedoch ist , falls nur ein Teil einer
Kapitalsforderung begehrt wird , nicht der Ge¬
samtertrag der noch unberichtigten Kapitals¬
forderung , sondern nur deren eingeklagter
Teil , und wenn ein Überschuß in Anspruch
genommen wird , der sich aus der Vergleichung
der den beiden Parteien gegeneinander zu¬
stehenden Forderungen ergibt , lediglich der Be¬
trag des eingeklagten Überschusses maßgebend.

Im Falle der Verbindung mehrerer Rechts¬
streite zu gemeinsamer Verhandlung ist, solange
die Verbindung nicht wieder aufgehoben ist,
der Wert der Streitgegenstände zum Bhufe
der Kostenbestimmung zusammenzurechnen.
Dasselbe gilt , wenn die Verhandlung über die
Klage und Wiederklage oder über die Klage
und über den Zwischenantrag ans Feststellune
des Bestandes , einer vom Geklagten zum Kom¬
pensation geltend gemachten Gegenforderung
vereinigt wird.

Wird über mehrere in derselben Klage er¬
hobene Ansprüche getrennt verhandelt , so ist
für jede der getrennnten Verhandlungen für die
Dauer der Trennung bloß der bezügliche Teil¬
wert fürchte Kostenbestimmung maßgebend.

Eine Änderung im Werte des Streitgegen¬
standes infolge einer vor Eintritt der Streit¬
anhängigkeit erfolgten Klagsänderung , eine
Einschränkung des Klagebegehrens oder eine
teilweise Erledigung des Streites ist für die
der Änderung nachgefolgten Leistungen und,
sofern die Änderung durch eine Partei -Er¬
klärung bewirkt wird , auch schon für den
betreffenden Schriftsatz oder die betreffen^
Tagsatzung zu berücksichtigen , für letztere jedoch
nur dann , wenn der Grund der Änderung
schon vor der Tagsatzung eingetreten ist.

8 7 . Im Exekutions - (Sicherungs ) - Ver¬
fahren richtet sich die Bestimmung der Kosten
bei Anträgen eines betreibenden Gläubigers
oder sonstigen Berechtigten nach dem Wern
ihrer Ansprüche , bei Anträgen des Dritt¬
schuldners nach der Höhe der gepfändeten
Forderung , bei Anträgen des Verpflichteten
nach dem Werte der hiedurch berührten
gegnerischen Ansprüche ; für Anträge des Bieters
und Erstehers ist der Wert des Exekutions-
Objektes maßgebend . ,

8 8 . Ist der Wert des Gegenstandes , nM
welchen sich eine Leistung im Streit - , Exe-

*) Enthalten in dem am 10. Juni 1809 ausgeqebenrnXQI . Stücke de« Reichs-Gesetz- Blattes unter Nr - '
**) Im übrigen ist zu beachten , daß die in diesem Tarife enthaltenenHonorarsätze gemeiniglich am besten

Minimalsätze au^ufassen sind, auf die gesetzlicher Anspruch besteht . Anm . d. Red.
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kutions - (Sicherungs - ) Verfahren oder im außer¬
streitigen Verfahren bezieht weder ziffermäßig
ausgedrückt noch aus sonst vorhandenen Daten,
soweit es zur Bestimmung des anzuwen¬
denden Tarifsatzes erforderlich ist, erkennbar,
so hat das Gericht tunlichst ohne weitere Er¬
hebungen und ohne die Erledigung wesentlich
zu verzögern oder Kosten zu verursachen , die
Bewertung anläßlich der ersten Kostenbestim¬
mung vorzunehmen . In die bezügliche Er¬
ledigung ist der Wert , welcher der Kosten¬
bestimmung zu Grunde gelegt worden ist , aus¬
drücklich aufzunehmen . Im Zweifel ist ein
Betrag von 500 7^ anzunehmen.

8 9 . Erhöhung der tarifmäßigen
Gebühren bei Streitgenossen . Beim
Vorhandensein von Streitgenossen auf der
einen oder anderen Seite gebührt dem Advo¬
katen für jeden Streitgenossen , den ersten nicht
mitgerechnet , eine Erhöhung des tarifmäßigen
Geschästshonorars (Abt . ^ des Tarifes ) um
Kehn Prozent , jedoch nie mehr als hundert
Prozent.

8 10. Entlohnung der Vorarbeiten.
Die Entlohnung für die Aufnahme der Infor¬
mation mit der Partei und für die Information
aus den Akten ist in der Regel in dem Tarif¬
sätze für die Verfassung eines Schriftsatzes
vder für die Vornahme einer Tagfatzung in¬
begriffen ; wenn sie jedoch im einzelnen Falle
trotz der Einfachheit der Sache die Information
Zeitraubend gestaltet hat , so kann das Gericht
für die Information eine abgesonderte Ent¬
lohnung bis zur Hälfte des für die Leistung
normierten Tarifsatzes zusprechen.

Für die Erhebung der Zustellung oder der
Rechtskraft gerichtlicher Erledigungen , der
Bezeichnung eines gerichtlichen Depositums
oder der Grundbuchsbezeichnung einer Liegen¬
schaft , für Erhebungen im Handels - und Ge-
"offenschaftsregister sowie im Pfändungsregister
End für andere einfache Erhebungen dieser
M findet eine abgesonderte Entlohnung nur
bann statt , wenn diese Erhebungen nicht zu
Imen vorbereitenden Handlungen gehören,
solche zur Verrichtung von Geschäften der in
°or anzuwendenden Tarifpost bezeichneten Art
Regelmäßig notwendig sind , oder wenn diese
^Hebungen durch Vermittlung eines anderen
Advokaten vorgenommen werden mußten.
2,8 11 - Barauslagen . Die Auslagen für
Stempel und Porti sowie andere Barauslagen
and abgesondert zu vergüten.
.812 . Erhöhte Entlohnung rein folli-

Ê torischer Geschäfte . Wurde ein Ge-
l,, ^ r in der Tarifpost 9 bezeichneten Art

einen Advokaten oder Advokaturs -Kan-
g.^ bon vorgenommen , so gebührt eine höhere
r/ bie nach den Bestimmungen des Tarifes

ben Fall der Vornahme des Geschäftes
did i in der Liste der Advokaturs -Kan-

" nicht eingetragenen Kanzleibediensteten
^verkennende Entlohnung nur dann , wenn

. °rnahme des Geschäftes durch den Ad-
^ aten . beziehungsweise Advokaturs -Kandi¬dat

Unmäßig erkannt wird.
A einzelnen Falle vom Gerichte als

8 13 . Besorgung mehrerer Geschäfte
während der Dauer einer Reise . Wurden
während der Dauer einer Reise zwei oder
mehrere Geschäfte besorgt , so können die Reise¬
kosten ( Tarifpost 10 ) nur einmal in Anrechnung
gebracht werden . Sie sind in einem solchen
Falle auf die einzelnen Geschäfte in billiger
Weise zu verteilen.

§ 14 . Kostenverzeichnisse ( Rechnun-
g on ) . Für die Verfassung der Kostenverzeichnisse
und Gebührenrechnungen an die eigene Partei,
insofern sie nicht als Beilagen einer gericht¬
lichen Eingabe benötigt werden , hat der Advo¬
kat , vorbehaltlich der Manipulationsgebühren-
(Tarifpost 11 ) , auf eine Entlohnung keinen
Anspruch.

8 15 . Entlohnung bei gemeinschaft¬
licher Tätigkeit mehrerer Advokaten.
Für Leistungen , welche von einer Partei
mehreren Advokaten gemeinschaftlich übertragen
werden , erhält jeder derselben , vorbehaltlich
eines besonderen Übereinkommens , von der
eigenen Partei für seine Leistungen die vollen
Gebühren des Tarifes.

Z16 . Entlohnung des Advokaten als
Zustellungs - Bevollmächtigten . Insofern
ein Advokat nur als Zustellungs -Bevollmäch¬
tigter bestellt ist , hat er lediglich auf die durch
die Übersendung der Akten und durch allfällige
Korrespondenzen sich ergebenden Manipulations-
Gebühren (Tarifpost 11 und ff.) und Brief¬
gebühren (Tarifpost 4) Anspruch.

8 17 . Entlohnung des Advokaten in
eigener Rechtssache . Ein Advokat kann in
seiner eigenen Rechtssache die einem bevoll¬
mächtigten Advokaten zukommenden Gebühren
von der kostenersatzpflichtigen Gegenpartei be¬
anspruchen.

§ 18 . Prüfung der Notwendigkeit
und Zweckmäßigkeit jeder einzelnen
Leistung durch das Gericht . Entlohnung
über das Maß des Tarifes . Die richterliche
Befugnis , die Notwendigkeit und Zweckmäßig¬
keit der einzelnen Leistungen zu prüfen , bleibt
unberührt . Die Entlohnung für die im Tarife
bezeichneten einzelnen Leistungen ist mit einem
höheren als dem tarifmäßigen Betrage festzu¬
setzen , wenn im einzelnen Falle die gesetzlichen
Voraussetzungen für eine durchschnittliche Be¬
wertung nicht zutreffen.

8 19 . Abgesonderte Schriftsätze und
Anträge . Eine abgesonderte Entlohnung von
Schriftsätzen findet sowohl im Streit - als auch
im Exekutions - ( Sicherungs -) Verfahren nur
insofern statt , als sie mit anderen Schriftsätzen
nicht verbunden werden können oder das Ge¬
richt ihre abgesonderte Anbringung für not¬
wendig oder doch zweckmäßig erkennt ; ebenso
ist eine abgesonderte Entlohnung von An¬
trägen nicht zulässig , welche in einer münd¬
lichen Verhandlung vorgebracht werden oder
nach Vorschrift des Gesetzes in einer solchen
vorzubringen sind.

8 20 . Abschriften von Eingaben im
Straf - und außerstreitigen Verfahren
Wenn im Strafverfahren oder im Verfahren
außer Streitsachen Abschriften von Eingaben
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aufgerechnet werden , kann bei der Prüfung
der Zweckmäßigkeit dieser Leistungen auch die
Frage in Betracht kommen, ob durch die Her¬
stellung dieser Abschriften der Partei , der die
Abschriften übermittelt wurden , ein besonderer
Aufwand erspart wurde , den sie sonst hätte
machen müssen, um von dem Inhalte der Ein¬
gabe Kenntnis zu erbalten.

Z 21 . Anwendbarkeit des Tarifes
auf das schiedsgerichtliche Verfahren.
Die Verordnung und der ihr beiliegende
Tarif haben , insofern sie anwendbar sind,
auL für das Verfahren vor statutarischen
Schiedsgerichten und vor Schiedsrichtern zu
gelten.

§ 22 . Abgekürzte Verzeichnung und
Bemessung der Kosten . Zur Vereinfachung
kann die Verzeichnung der Kosten in der Weise
geschehen , daß auf eine bei Gericht aufliegende
Zusammenstellung der in einfachen und häufig
wiederkehrenden Fällen regelmäßig vorkommen¬
den und ausgerechneten Verrichtungen und
Auslagen und der tarifmäßigen Berechnung
der üiefür entfallenden Vergütung aus¬
drücklich oder stillschweigend hingewiesen und
der Ersatz der tarifmäßigen Kosten begehrt
wird.

Die im voraus zusammengestellten Kosten¬
verzeichnisse und Kostenberechnungen müssen
für alle Gerichtsabteilungen mit gleichem Ge¬
schäftskreise gleich sein und dürfen nur mit
Zustimmung des Gerichtsvorstehers aufgelegt
werden.
.. § 23 . Beginn der Wirksamkeit und
Übergangsbestimmungen . Diese Verord¬
nung wird am 1 . Juli 1909 wirksam und tritt
für Leistungen der Advokaten und ihrer
Kanzleien , die vom 1 . Juli 1909 an bewirkt
werden , an die Stelle der Verordnung des
Justizministers vom 11 . Dezember 1897,
R . G . Bl . Nr . 293 . Nach den Vorschriften der
letzteren sind die Leistungen der Advokaten
und ihre Kanzleien zu vergüten , die vor dem
1 . Juli 1909 verrichtet wurden . Das gleiche
gilt für Leistungen , die nach Beginn der Wirk¬
samkeit dieser Verordnung verrichtet werden,
wenn über die Rechtssache nach den bis zum
1 . Jänner 1898 in Geltung gewesenen alten
Verfahrensvorschriften verhandelt wird.

HeschSftshoirorar.
1. Für Schriftsätze außerhalb einer mündlichen Ver¬

handlung oder Einvernehmung , insofern sie einfacher Art
sind , als:

bloße Anzeigen und Mitteilungen an das Gericht;
Ansuchen bei Gerichten oder anderen Behörden um

Erteilung von Auskünften, Bestätigungen , Zeugnissen,
Abschriften oder Ausfertigungen , um Akteneinstcht oder
Rückstellung von Beilagen ; Anträge auf Bestellung eines
Kurators für die Gegenpartei;

Zurücknahmevon Klagen, Anträgen od . Rechtsmitteln ;
Verzichtserklärungen;
Kündigungen von Forderungen , Bestandverträgen

und Vollmachten;
Widersprüche im Mahnverfahren;
Frist-, Tagsatzungs-, Zuftellungs - und ähnliche, nur

das Außere des Verfahrens betreffende Gesuche und Er¬
klärungen ;

ferner im Exekutions- Verfahren:
Einstellungsanträge (8 39, Z . 6 , ß 200 , Z . 3 , E . O .*) ;
Erklärungen über den Barzahlungsanspruch (8 171

E . O .) ;

Erklärungen , durch die bloß einem Vorschläge zu¬
gestimmt wird,

bei einem Werte des Gegenstandes:
n) bis einschließlich 100 n 1. Kl. 113 .—, 2. Kl. X2 .S0,

3. Kl . X 2.— ,
d ) über 100 X bis einschließlich 200 X 1. Kl . X 4.—,

2. Kl . X 3.50 , 3. Kl . X 3.—,
o) über 200 X bis einschließlich 400 XI . Kl . X 5.—,

2. Kl . X 4 .50 , 3 . Kl . X 4 .— ,
ä ) über 400 X bis einschließlich 600 XI . Kl . X 6 —,

2 . Kl . X 5.50 , 3 . Kl . X 5 .— ,
s)  über 600 X bis einschließlich 1000 X 1. Kl . X 8.- ,

t ) in allen übrigen Fällen 1. Kl . 'xio .— , 2 . Kl. X8 .5V,
3. Kl . X 7 .— .
S. I . Für folgende Eingaben , insofern sie einfacher

Art sind:
Klagen als : Wechselklagen , Parlehensklagen , Klagen

der Kauf- und Gewerbsleute auf Zahlung für gelieferte
Waren und geleistete Arbeiten , Lohnklagen, Klagen auf
Bezahlung vereinbarter Bestandzinse, Klagen (Einwen¬
dungen , Widersprüche) im Zuge eines Exekutions- oder
Sicherungsverfahrens und ans Anlaß desselben;

Anmeldungen von Forderungen aus Wechseln , Dar¬
lehen , Warenlieferungen , Arbeite - oder Dienstleistungen,
Bestandverträgen u . dgl . im Konkurse;

Gesuche um Erlassung eines bedingten Zahlungs¬
befehles im Mahnverfahren;

Anträge auf Übernahme oder Übergabe des Bestand-
gezenstandes;

Anträge auf Kostenersatz , unabhängig vom Aus¬
gange eines Rechtsstreites oder wegen Zurücknahme der
Berufung;

Gesuche um Einleitung eines Amortisationsverfahrens;
Exekutions- (Sicherungs -) Anträge:
auf Pfändung und Verwahrung beweglicher körper¬

licher Sachen, Verkauf oder anderweitige Verwertung
derselben;

auf zwangsweise Pfandrechtsbegründung an un¬
beweglichen Sachen, insofern diese nicht in einem Grund¬
buche eingetragen sind;

auf Pfändung von Geldforderungen nebst Auftrag
an den Drittschuldner , die Erklärung nach 8 301 E. O l
abzugeben, auf Überweisunggepfändeter Geldsorderuugen;

auf Pfändung von anderen Vermögensrechten;
auf Herausgabe oder Leistung von beweglichen

Sachen , auf Überlassung oder Räumung von unbeweg¬
lichen Sachen;

andere Sachanträge im Zuge eines anhängigen
Exekutions-Verfahrens;

Crlags - und Erfolglassungs -Anträge;
II . Für folgende Tagsatzungen, unter der Voraus¬

setzung , daß es zu einer Verhandlung oder zu einer von
Amts wegen angeordneten Erörterung nicht kommt:

Erste Tagsatzungen, auch wenn Anerkenntnis - oder
Bersäumnisurteil gefällt oder Vergleich geschlossen wird
oder Einwendungen angemeldet werden;

Tagsatzungen, bei welchen die Parteien lediglich nn-
vernommen werden ; ,

Tagsatzungen, bei welchen ein verglichener oder aM-
erlegter Eid oder ein Offenbarungseid abgelegt werdensoll,

auf Antrag od . von Amts wegenerstreckte Tagsatzungerst
bei einem Werte des Gegenstandes (Streitsache , For¬

derung , Srlagsgegenstandes usw.) :
n ) bis einschließlich 100 I11 . Kl. II3 .—, 2 . Kl. Hb .-",

I>) über 100 II bis einschließlich 200 I11 . Kl . II 5.-"-
2. Kl. II 4.50 , 3. Kl . II 4 .— ,

o) über 200 II bis einschließlich 400 X 1. Kl . II 6'^ '
2. Kl. II 5.50 , 3. Kl. II 5 .— ,

ä ) über 400 II bis einschließlich 600 II 1. Kl . X
2 . Kl. H 6.50 , 3. Kl. II 6 .— ,

s) über 600II bis einschließlich 1000 I1 1 . Kl- H 2-̂ '

t ) über looo II für je 1000 II mehr um i . Kl . X 2°" '
S. Kl . I11 .50 , 3. Kl . II 1.— ,
jedoch nie mehr als 1. Kl. I1100 .—, 2 . Kl . II80 .^ '
3. Kl . II 60.— .

Anmerkungen zu Tarifpost 2. ^
Wenn einer der besonderen Umstände der 88
oder 11 der Exekutions-Ordnung eintritt oder we
sich der Exekutions-Antrag auf einen ausländn«
Exekutions-Titel gegründet (88 79, 80 , 80 E . O - u
Art . XIX E . G . zur E . O .), erhöht sich dre
lohnung für Exekutions- (Sicherung?-) Anträge u
2b Prozent — ein Viertel des tarifmäßigen Bet ''
mit Abrundung der Hellerbruchteile nach oben-

*) E . O . — Exekutions- Ordnung.
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2. Im Falle der Verbindung mehrerer Exekutions -An¬
träge erwächst für jeden weiteren Antrag bei einem
Werte des Anspruches oder des Gegenstandes:

a) bis einschließlich 100 II eine Mehrgebühr von 1. Kl.
II 1.- , 8. Kl . II 1.- , 3 . Kl . II 1.— ,

t>) bis einschließlich 600 H eine Mehrgebühr von 1. Kl.
II 2. - , 2 . Kl . L 2.— , 3. Kl . II 2.— ,

e) in allen übrigen Fällen eine Mehrgebühr von 1. Kl.
6 4.—, 2. Kl . ^ 3.50 , 3 . Kl . X 3.— .
Die Aufnahme nachstehender Anträge in den Pfän¬

dungsantrag :
auf Verwahrung der gepfändeten Sachen;

i>! auf Erlassung des Auftrages an den Drittschuldner
gemäß Z 301 E . O-,
ist kein Gegenstand vorstehender Mehrgebühr.

3. Die Bewirkung von Erlägen zum Geld buche ist nach
Tarifpost 9, beziehungsweise 8 12 der Verordnung zu
entlohnen.

1- Für die Zeit des Zuwartens zu einer Tagsatzung,
nach einer halben Stunde Wartens für jede weitere
auch nur angesangene halbe Stunde 1. Kl . II 4 .—,
2. Kl. H 3.50 , 3. Kl . II 3.- .

.3 . Für Anträge auf Zwangsverwaltung oder Zwangs¬
versteigerungvon Liegenschaften oder Liegenschaftsanteilen
ohneUnterschied, ob dieselben in einem öffentlichen Buche
eingetragen sind oder nicht;

für Gesuche um grundbücherliche Eintragungen und
die denselben entsprechenden Gesuche in den Verfachbuch-
lhypothekenbuch-) Ländern sowohl im Zuge eines Exeku-
tions- (Sicherungs -) Verfahrens als auch außerhalb
eines solchen,

bei einem Werte des Anspruches oder Gegenstandes,
bis einschließlich 100 .11 1. Kl . II4 .— , 2 . Kl . H3 .50,
3. Kl . 3. - ,

h) über 100 bis einschließlich 200 kt 1. Kl . II 6.— ,
2. Kl. II 5 .50 , 3. Kl . II 5 .—,

v) über 200 II bis einschließlich 400 II 1. Kl . II 8. - ,

ä) über 400 II bis einschließlich 600 II 1. Kl . II 10 .—,
2. Kl. II 8.50 , 3. Kl . II 7.—,
über 600 kt bis einschließlich 1000 II 1 . Kl . II 12 .—,

„ 2. Kl . II 10 .—, 3. Kl . II 8.- ,
über 1000 Li für je 1000 II mehr um 1. Kl . Hl 2.—,
2. Kl . II1 .50 , 3 . Kl . II 1.- ,
jedoch nie mehr als 1. Kl . I1120 .—, 2 . Kl . I1100 .— ,
3. Kl. H 80 .— .

Anmerkung zu Tarifpost 3.
1- Wenn die Exekution nach erfolgter Verständigung von

einem bereits anhängigen Exekutions - Verfahren behufs
Beitritt angesucht wird , vermindert sich die Entlohnung
für das Einschreiten um Zwangsverwaltung oder
Zwangsversteigerung um 25 Prozent — ein Viertel
des tarifmäßigen Betrages mit Abrundung der Heller¬
bruchteile nach oben.

2. Die Entlohnung für die Verfassung der Versteigerungs-
Bedingnisse ist im Tarifsätze nicht inbegriffen.

3- Die Bestimmungen der Anmerkungen 1 und 2 zu
Tarifpost 2 kommen zur Anwendung.

^ 4. Für die Verfassung , Abschrift und Expedition von
Mahnschreiben oder von anderen einfachen Geschäfts¬
briefen:

bei einem Werte des Gegenstandes:
^ bis einschließlich 100 II 1. Kl. II 1.—, 2. Kl . II 1.— ,

3. Kl. I11 .- ,
Uber 100 II bis einschließlich 600 II 1. Kl . H 2.— ,
?. Kl. H 1.50, 3. Kl . II 1.50,

i ln allen übrigen Fällen 1. Kl . L 3.— , 2. Kl . n 2.50,
». Kl . L- 2 . - .

Em? ' ^ die Verfassung , Abschrift und Expedition von
Sliü. . "llgsschreiben zum Erscheinen in der Kanzlei des
""vokalen i . Kl . L 1.— , 2 . Kl . II — .80 , 3 . Kl . II — .60.
i 3. Für die Ausfertigung einer Advokatenvollmacht
^ Kl. n 1.^ g ^ I .- , 3 . Kl . II 1.- .
N, ^ T Für die Empfangnahme , Verbuchung . Verwahrung,

."Ölung und Ausfolgung von Geld oder Wertpapieren,
Aus? ff"- und Vorschußkassebücher (mit Einschluß der
^ Zrtigung der Empfangshestätigung ) von dem Werte

Lage der Empfangnahme durch den Advokaten:
^ bei Beträgen bis einschließlich 2000 I11 . Kl . V- pZt .,

^ Kl. pZt 3. Kl . V« PZt- jedoch nicht weniger
^ " s so Heller.

^ VN Beträgen über 2000 von dem 2000 über-
Eeigenden Betrag nur 1. Kl . Vw pZt -, 2. Kl . Vio pZt -,
^ Kl. ./ „ PZt.

II . Falls die Empfangnahme oder die Ausfolgung
nicht in der Kanzlei des Advokaten und auch nicht mittels
der Post stattfinden konnte , überdies für die Bemühung
zum Erlags - oder Empfangsorte:

«,) bei Beträgen bis einschließlich 100II 1 . Kl . II 2.—,
2. Kl . H .50 , 3. Kl . Hl .- .

d ) bei Beträgen über 100 II bis einschließlich 600 L
1. Kl . H3 .- , 8. Kl . 112 .50 , 3 . Kl . L2 .- ,

o) bei Beträgen über 600 II bis einschließlich 1000 L"
1. Kl . L°4 .- , 2 . Kl . 113 .50, 3. Kl . II 3. - .

ä ) in allen übrigen Fällen 1. Kl . H 6 .—, 8. Kl . II 5.50,
3. Kl . 115 .— und in den Orten der 1. und 2. Klasse
überdies die Vergütung eines zweispännigenWagens
nach den ortsüblichen Preisen.

Anmerkung der Tarifpost 7.

Diese Tarifpost findet auf die Gebarung mit Wechseln
und Schuldurkunden , Zeugen - oder Sachverstöndigen-
gebühren , Zustellungsgebühren u . dgl . nicht Anwendung.

8 . Für einfache Besprechungen bis zur Dauer einer
Viertelstunde , als welche jedoch kurze Auskünfte über den
Stand einer im Zuge befindlichen Angelegenheit nicht
angesehen werden können . 1. Kl . II 3 50 , 2. Kl . Hl 3.—,
3. Kl . L" 2 .50.

9 . Für die Vornahme von Geschäften im gerichtlichen
Verfahren außerhalb der Advokaturskanzlei , welche in
der Regel durch einen in der Liste der Advokaturs -Kan¬
didaten nicht eingetragenen Kanzlcibediensteten besorgt
werden , einschließlich der Zeitversäumnis , insofern eine
abgesonderte Entlohnung hiefür nach § 10 der Verordnung
überhaupt stattfindet und der Tarif nicht besondere Be¬
stimmungen hiefür enthält , wie insbesondere für Er¬
hebungen im Grundbuche (Verfach-Hypothekenbuche) oder
sonst bei Gericht (Gerichtskanzlei ) bet einer Steuer - oder
anderen Behörde , für die Intervention beim Vollzüge
von Exekutions - (Sicherungs -) Handlungen u . dgl.

während der ganzen Zeit der durch das Geschäft
veranlaßten Abwesenheit:

» ) bi » zur Verwendung einer halben Stunde 1. Kl.
112 .50 , 2. Kl . H2 —, 3. Kl . I11 .50,

h) für jede auch nur begonnene weitere halbe Stunde
1. Kl . 112 .—, 2 . Kl . I11 .50 , 3 . Kl . Hl .- .

v . Reisekosten und Hntfernungsgeönhren.
1V. Im Falle der Vornahme von Geschäften im ge¬

richtlichen Verfahren außerhalb der Advokaturskanzlei
an einem vom Wohnorte des Advokaten mehr als zwei
Kilometer entfernten Orte — nebst der für die Vornahme
de» Geschäftes selbst gebührenden Entlohnung:

a) als Reise - (Beförderungs -) Gebühr und zwar:
ns .) wenn eine Eisenbahn - (Dampfschiff -)B «rbindung

benützt werden kann, die Vergütung der Eisen¬
bahn - (Dampfschiff -) Gebühren , und wenn der
Wohnort des Advokaten oder der Ort der Ge¬
schäftsvornahme von der Eisenbahn - (Dampf¬
schiff- ) Station mehr als zwei Kilometer ent¬
fernt ist, die Vergütung der Wagengebühr zur
Station , beziehungsweise zum Orte der Ge¬
schäftsvornahme und zurück;

db ) wenn eine Eisenbahn - (Dampfschiff -) Verbindung
überhaupt oder ohne bedeutenden Zeitverlust
nicht benützt werden kann, die Vergütung der
Wagengebühr zum Orte der Geschäftsvornahme
und zurück;

oo ) wenn und insoweit eine Fahrgelegenheit nicht
benützt werden kann und die zurückzulegende
Strecke mehr als zwei Kilometer lang ist, eine
Vergütung für den Hin - und Rückweg.

Hiebei gebühren:
« ) einem Advokaten die erste Klaffe auf Eisenbahnen

und Dampfschiffen , ein zweispänniger Wagen und
für jede ohne Benützung einer Fahrgelegenheit zurück¬
gelegte , wenn auch nur begonnene halbe Wegstunde
eine Vergütung von 1. Kl . H 2 .—, 2. Kl . II 2.—,
3. Kl . HL .- .

K einem Advokaturs -Kandidaten die zweite Klasse auf
Eisenbahnen , die erste Klasse auf Dampfschiffen , ein
einspänniger Wagen und sür jene ohne Benützung
einer Fahrgelegenheit zurückgelegte , wenn auch nur
begonnene halbe Wegstunde eine Vergütung von
1. Kl . 111 .50 , 8 . Kl . 111 .50 , 3. Kl . H 1.50.
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)>) einem anderen Bediensteten die dritte Klasse auf
Eisenbahnen, die zweite Klasse auf Dampfschiffen,
die Benützung der bestehenden Post - , Tramway - und
Stellwagenverbindungen und in Ermangelung solcher
eines einspännigen Wagens und für jene ohne Be¬
nützung einer Fahrgelegenheit zurückgelegte , wenn
auch nur begonnene halbe Wegstunde eine Vergütung
von 1. Kl . L5 1.—, 2. Kl . L5 1. —, 3 . Kl . L5 1.—.

Anmerkung zu u , « , A ^ dieser Tarifpost:
1. In Tirol und Vorarlberg sowie in Dalmatien ist

die Wagengebühr in einer vom Gerichte nach den
obwaltenden Verkehrsverhältnisscn zu bestimmenden
Höhe zuzusprechen.

2 . An Orten und in Gegenden, wo einspännige Wagen
nicht zu haben oder nicht üblich sind, gebührt statt
des einspännigen ein zweispänniger Wagen.

b ) als Vervflegsgebühr:
wenn die Abwesenheit mindestens sechs Stunden
dauert , für jeden Tag , an dem diese Voraussetzung
zutrifft:
ns .) einem Advokaten 1. Kl . Lt 12 .—, 2. Kl . L512 .—,

3. Kl. ^ 12.— .
kb ) einem Advokaturs -Kandidaten 1. Kl . 8.—,

2. Klasse L^ 8 .—, 3. Kl . L° 8.— .
ee ) einem anderen Bediensteten i . Kl . X6 .—, 2 . Kl.

L 6.—, 3. Kl . L5 6.- .
cr) als Übernachtungsgebühr:

wenn außerhalb des Wohnortes des Advokaten über¬
nachtet werden muß, für jede Nacht:
ns .) einem Advokaten 1. Kl . L512 .—, 2. Kl . Li 12 .—,

3. Kl. Ls 12 .- .
lob ) einem Advokaturs -Kandidaten 1. Kl . L 8.—,

2. Kl . Lt 8.—, 3. Kl . L5 8. — .
oo) einem anderen Bediensteten 1. Kl . L" 6 .—,

2. Kl . Ls 6.—, 3 . Kl . ^ K.— .
ä ) als Gebühr für Zeitversäumnis , sofern das Geschäft

einschließlich der Zeitversäumnis nicht nach Tarifpost
9 zu entlohnen ist, für jede Arbeitsstunde (Anm. 3),
die auf der Reise oder am Orte der Geschäftsvor¬
nahme außer der für die Vornahme des Geschäftes
selbst erforderlichen Zeit zugebracht wurde , eine au-
gefangene Stunde für voll gerechnet:
«,») einem Advokaten 1. Kl . Ls6 . —, 2 . Kl . Ls6 . —,

3. Kl . Ls 6.—.
bb ) einem Advokaturs -Kandidaten 1 . Kl . Ls 3.—,

2. Kl . Ls 3. - , 3 . Kl. Ls 3.— .
s ) eine Entschädigung für die außerhalb der Arbeits¬

stunden lAnm . 3) auf dem Wege zum oder vom
Orte der Geschäftsvornahmeverbrachte Zeit , und zwar
für eine Stunde , eine angefangene als voll gerechnet:
s.».) einem Advokaten 1. Kl . Ls 2.—, 2. Kl . Ls 2.—,

bb ) einem Advokaturs -Kandidaten 1 . Kl . Ls 1.—,
2. Kl . Ls 1.- , 3 . Kl . Ls l .— .

Anmerkungen zur Tarispost 10.
1 . Wurde die Fahrgelegenheit von der Partei selbst

beigestellt, so entfällt der Anspruch auf Vergütung
der betreffenden Wagengebühr.

2 . Ist im Falle der Benützung einer Eisenbahn- oder
Dampfschiffverbindung der Wohnort des Advokaten
oder der Ort der Geschäftsvornahme von der be¬
treffenden Station nicht mehr als zwei Kilometer
entfernt , so bleibt es dem Ermessen des Gerichtes
überlassen, zu bestimmen, ob im einzelnen Falle eine
Gebühr und in welcher Höhe für die Bemühung zur
Station , beziehungsweise zum Orte der Geschäfts-
Vornahme und zurück mit Rücksicht auf die Größe
der Entfernung und auf die obwaltenden Verkehrs¬
verhältnisse zuzusprechen sei.

Dasselbe gilt für den Fall , als eine Wegstrecke,
auf welcher eine Fahrgelegenheit nicht benützt werden
kann, zwei Kilometer ober weniger beträgt.

3 . Als Arbeitszeit gelten die Stunden von 9 Uhr vor¬
mittags bis 6 Uhr nachmittags.

4 . Im Falle der Vornahme von Geschäften im gericht¬
lichen Verfahren außerhalb der Advokaturskanzlei,
jedoch im Wohnorte des Advokaten oder an einem
nicht über zwei Kilometer davon entfernten Orte —
sofern das Geschäft nicht bei Gericht stattfindet —

bleibt es , insoweit der Tarif nicht besondereBestim¬
mungen enthält , in jedem einzelnen Falle dem Er¬
messen des Gerichtes überlasten , zu bestimmen , ob
außer der Entlohnung für die Vornahme des Ge¬
schäftes mit Rücksicht auf die Entfernung und die
obwaltenden Verkehrsverhältnisse für die Bemühung
zum Orte der Geschäftsvornahme und zurück eine
Entfernungs - (Wagen-) Gebühr und in welcher Höhe
zuzusprechen sei. Für die Bemühung zu einem Gerichte
im Wohnorte des Advokaten, Wien und Prag aus¬
genommen (Anmerkung 5) , oder an einem nicht über
zwei Kilometer entferntemOrte und zurück, findet, inso¬
weit der Tarif nicht besondere Bestimmungen enthält,
eine abgesonderte Entlohnung nicht statt , und hat
insbesondere auch der Advokat auf eine Entferuungs-
(Wagen-) Gebühr in diesem Falle keinen Anspruch.

5. In Wien gilt für die Bemühung zu einem Gerichte
oder einer gerichtlichenAmtshandlung im Gemeinde¬
gebiete der Reichshaupt- und ResidenzstadtWien und
zurück, insoweit der Tarif nicht besondere Bestim¬
mungen enthält , eine Entfernungs - (Wagen-) Gebühr
dann , wenn es sich um Rechtssachen über 100 L
handelt und wenn der Ort der Geschäftsvornahme
von dem Amtsgebäude jenes Bezirksrichters, in
besten Sprengel der Advokat seine Kanzlei hat , mehr
als einen Kilometer entfernt ist.

Unter den gleichen Voraussetzungen steht den
Advokaten und Advokaturs-Kandidaten in Prag
und in den Gemeinden Smickow, Karolinenthal,
2iLkow, KöniglicheWeinberge, Nusle und Wrschowitz
für die Bemühung zu einem Gerichte oder zu einer
Amtshandlung in Prag ober in einem der genannten
Vororte eine Entfernungs - (Wagen-) Gebühr zu.

0 . ZllaniPutationsgevüyreu.
11. Für das Reinschreibeu der Geschäftsstücke und

Beilagen einschließlich der Kollationierung und Jn-
struierung sowie der Beistellung der Schreibmaterialien
für jede Seite mit wenigstens 25 Schriftzeilen , eine an¬
gefangene Seite für voll gerechnet , gleichviel ob die Ver¬
vielfältigung von Schriftstücken im Wege der Schrift oder
auf mechanischem Wege oder durch Benützung von Drua-
sorten erfolgt,

bei einem Werte des Gegenstandes:
s .) bis einschließlich 100H . Kl . L— .20 , 2. Kl . LC- .20,

3. Kl . L7 — .20,
d ) über 100 Lc 1. Kl . Li — .40 , 2 . Kl . LC— .40 , 3. Kl.

L - .40,
wenn Abschriften von großem Format , von Rech¬

nungen , Tabellen oder größtenteils aus Ziffern bestehenden
Ausweisen angefertigt werden, für jede auch nur ange¬
fangene Seite 1. Kl. LC —.60, 2. Kl . L° —.60, 3. Kl-
Li - .60.

12. Für die Aufgabe zur Post oder zum Telegraphen-
amte oder für die Überreichung bei Behörden sowie für
die Erhebung von Retourrezipissen von jedem Geschäfts¬
stücke1 . Kl . L- — .20, 2. Kl. L- - .20 , 3 . Kl. LC - .20.

Anmerkung zur Tarifpost 12.
Wenn schriftliche Eingaben an das Gericht in tele¬

graphischem Wege erfolgen, so ist nebst der tarifmäßigen
Entlohnung für die Eingabe und für die Aufgabe des
Telegrammes die für das Telegramm entfallende Gebühr
als Barauslage zu vergüten , und entfallen für die diese
Eingaben wiederholenden Schriftsätze lediglich die Mani¬
pulationsgebühren.

13 . Für die Einlösung einer Postanweisung oder einer
Postsparkasten-Auweisung bei der Post oder für Ein¬
zahlungen , die mittels Postanweisung , Empfangserlag¬
scheines oder Schecks geleistet werden, für jeden einzelnen
Fall , vorausgesetzt, daß der angewiesene oder einzu¬
zahlende Betrag 2 L " erreicht: 1. Kl . LC —.40 , 2. Kl.
L- — .40 , 3. Kl. Ll —.40.

1t . Für die Vormerkung einer gesetzlichen oder richter¬
lichen Frist oder einer Tagsatzung und die hiezu er¬
forderliche Einsichtnahme zugestellter oder zngesendeter
Schriftstücke : 1. Kl . Lf - .30, 2. Kl . L- - .30 , 3. K>,
L — .30.
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Uotariatsgebühren.
Über die dem Notare für seine Amts¬

handlungen Ankommenden Gebühren enthält
die Notariatsordnung folgenden

Wotariatstarif.
Z 1 . Notariatsgebühren sind:
I . Das Geschäftshonorar , entweder nach

dem Werte des Gegenstandes oder in einem
fixen Betrage.

II . Das Zeithonorar.
III . Die Entfernungsgebühr und die Reise¬

kosten.
IV . Die Schreibgebühr,

1. Das Geschäftshonorar nach dem Werte des
Gegenstauües oder in einem fixen Betrage.

8 2 . Das Geschäftshonorar nach
dem Werte  wird für die Notariatsurkunden,
deren Gegenstand in einer bestimmten Wert¬
ziffer ausgedrückt oder aus vorhandenen Daten
bestimmt ist , nach folgenden Klassen bemessen:

1 . Klasse . Für Eigentumsübertragungen,
Teilungen , Lohn - , Miet - oder Pachtverträge,
Leibrenten , Gesellschafts - oder Schenkungs¬
verträge , sowie sür zweiseitige Verträge über¬
haupt und für letzwillige Anordnungen , sofern
nicht im Nachstehenden eine Ausnahme bestimmt
ist, bei einem Werte

bis 400 X . 2 L
über 400 L bis 1000 L . . 4L

„ 1000 L „ 2000 L . . 6 L
„ 8000 L „ 4000 L . 8 IV
„ 4000 L „ 10 .000 X . . 10L

Bei einem Werre über 1000 L wird die Ge¬
bühr mit 10 L und einem Zuschläge von i/zpro
Kille des denB - trag vonlO .OOOLubersteigenden
Wertes , jedoch nie mit mehr als 1000 L vemeffen.

8 3 . 2. Klasse . Für Schuldscheine oder
sonstige Schulderklärungen mit oder ohne Ein-
verleibungsbewilligung oder Unterwerfung unter
du sofortige Exekution ; sür Zessionen mit oder
ohne Forderungsanerkennung von Seiten des
Schuldners , oder Unterwerfung desselben unter
ose sofortige Exekution mit oder ohne Priori-
^tseinräumung oder Verzichtleistung auf eine
Priorität ; für Vergleiche über eine Geldsumme,
M Pfandbestellungs - , Bürgschasts -, Kau-
nons -, Widmungsurkunden - und Afsignations-
^klärungen , sowie endlich für alle Notariats-
Urkunden über einseitige Willenserklärungen,
Welche nicht unter eine andere Bestimmung
dieses Tarifes fallen : Bei einem Werte

bis 600 Ls . 2 Ls
über 600 Ls bis 1600 L . . 4 Ls

„ 1600 Ls „ 4000 L . . 6 Ls
4000 Ls „ 10 .000 Ls . . 8 Ls

Bei einem Werte von 10 .060L wird die Ge-
Mr mit 8 L und einem Zuschläge von Vi Pro
Alle des den Betrag von lO .OOOLübersteigenden
^rtes , jedoch nie mit mehr als 100 Ls bemessen.
, 8 4 . 3 . Klasse . Für Quittungen mit oder

M Bewilligung der Löschung in öffentlichen
Mchern die Hälfte der nach der II . Klasse
"Rechneten Gebühr , jedoch nie weniger als
" -V und nie mehr als 40 L.
r, .8 5. Wenn bei oen in den 88 2 und 4

onchneten Geschäften der Notar nicht die

Verfassung der Urkunde , sondern gemäß § 54
der Notariatsordnung bloß die Aufnahme des
Notariatsaktes besorgt , so darf nur die Hälfte
der in den 88 2 bis 4 festgesetzten Gebühr
genommen werden . Das Geschäftshonorar
hat jedoch nicht unter 2 Ls zu betragen.

8 6 . Der Wert wird bei Gold - und
Silbermünzen , dann bei den auf der Börse
notierten Werteffekten nach dem Kurse des
dem Geschäftsabschlüsse vorhergegangenen letzten
Börsetages berechnet . Bei Geschäften über
wiederkehrende Leistungen , z . B . Renten - ,
Pacht - und Mietverträgen , ist bei immer¬
währender Dauer das Zwanzigfache , bei Dauer
auf Lebenszeit oder sonst auf unbestimmte Zeit
das Zehnfache des Jahresbetrages , bei be¬
stimmter Dauer aber der Gesamtbetrag der
Leistungen , jedoch in keinem Falle mehr als
das Zehnfache des Jahresbetrages anzunehmen.

Bei Tauschverträgen ist die Gebühr von
der Hälfte des Gesamtwertes aller Tausch¬
objekte . bei Vermögensteilungen von dem Ge¬
samtwerte des zu teilenden Vermögens ohne
Rücksicht auf die Passiven zu bemessen.

8 7. 4 . Klasse . Für Wechselproteste und
Proteste über kaufmännische Papiere : Bei
einem Werte

bis 400 L . 2L
über 400 L bis 2000 L . 4L

„ 2000 L „ 8000 L . 6L
„ 8000 L . 8L

außerdem für jede Präsentation einer Not¬
adresse 80 ä.

8 8 . s . Klasse . Für die Übernahme von
Geld und Wertpapieren zur Ausfolgung an
Dritte oder zum Erläge bei Behörden , für die
Verwahrung bei einem Werte von 2000 L
V« Prozent , jedoch nie weniger als 2L . Bei
einem 2000 L übersteigenden Werte ist von
dem diesen Wert übersteigenden Betrage eine
weitere Gebühr von V20 Prozent zu entrichten.

Außerdem sind für die Verfassung des Pro-
tokolles samt Ausfertigung des Empsang-
scheines 2 L , für die Ausfolgung an den
bestimmten Empfänger oder die Rücksendung
an den Ubergeber 2 L , für die Besorgung
des Erlages bei Behörden bis zum Betrage
von 2000 L — 2 L , bei höheren Beträgen aber
ist das Zeithonorar zu entrichten.

8 9 . Das Geschäftshonorar in
einem fixen Betrage  wird bemessen:

a - Für die Aufnahme einer Vollmacht,
eines einfachen Zeugnisses oder einer Er¬
klärung , welche nur die Zustimmung zu einer
Einverleibung oder Löschung in den öffentlichen
Büchern , oder bloß eine Prioritätseinräumung
oder Verzichtleistung auf eine Priorität , oder
eine Bestätigung über erfüllte Verbindlichkeiten
ohne Wertangabe enthält , mit . . . . 2 L

L) für die Bestätigung der Überein¬
stimmung von Abschriften ( Vidimierungen ) von
nicht mehr als zwei Seiten (die Seite zu
25 Zeilen ) mit . 60 ä
für jede folgende Seite mit . 20 K

Bei größererZeilenanzahl , dann bei Ziffer¬
ausweisen , für die ersten zwei Seiten mit 1L
für jede folgende Seite mir . 30 ü
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c- für die Erteilung der Beurkundung
der Richtigkeit einer Übersetzung von nicht
mehr als zwei Seiten mit . 2L
für jede folgende Seite mit . 80 ä

Die 8ub. lit . L- in Ansehung der Zeilen¬
zahl gegebene Bestimmung gilt auch in diesem
Falle . Wenn Seiten mehr Zeilen zählen , als
dortselvst bestimmt ist , so ist die Gebühr mit
2 L 80 ä , beziehungsweise 1 X zu entrichten.

ck- Für die Legalisierung einer Unterschrift
sind zu entrichten:

I . Wenn der Wert des Gegenstandes
des Schriftstückes 200 nicht erreicht . 60 L

II . Wenn dieser Wert 200 L erreicht
oder nicht ersichtlich ist:

1 . Auf einer Tabular -Urkunde . 1L20ä
2. In anderen Fällen . 2 L
Von dem Falle 8,ä II , 2 . findet zu Gunsteu

von Dienstboten und Personen , welche nach¬
weisbar vom Tag - oder Wochenlohn leben,
die Ausnahme statt , daß dieselben für die
Legalisierung einer Überschrift nur 60 K zu
entrichten haben.

Sind die Unterschriften zweier oder
mehrerer gleichzeitig erscheinender Personen
zu legalisieren , so ist für die zweite und jede
weitere Unterschrift nur die Hälfte jener
Gebühr zu entrichten , welche die Person , deren
Unterschrift zu legalisieren ist , zu entrichten hätte,
wenn ihre Unterschrift allein legalisiert würde.

Im Falle aä II , 1. darf die Legali-
sierungsgebühr , auch wenn mehrere Unter¬
schriften legalisiert werden , nie mehr betragen,
als nach diesem Tarife das Honorar für die
Urkunde betragen würden , auf welcher die
Unterschriften legalisiert werden.

e) Für hie Beurkundung des Datums
der Vorweisung einer Urkunde mit . . . 1L

für die Ausstellung eines Lebenszeug¬
nisses mit . 2 L

L- für die Aufnahme einer bekannt zu
machenden Erklärung samt Bekanntmachung
dieser Erklärung und Erteilung der Beur¬
kundung an die ersuchende Partei mit . 6 L

für die Erteilung der Beurkundung an
die Gegenpartei , sowie für jede wiederholt
erteilte Beurkundung mit . 2 L

O für die Aufnahme eines Hmterlegungs-
protokolles nebst Ausfertigung des Empfang¬
scheines und für die Verwahrung der hinter¬
legten Urkunden zusammen mit . . . . 3L

für die Ausfolgung der hinterlegten Ur¬
kunde nebst Aufnahme eines Ausfolgungs-
protokolles mit . 2 L

r- für die Ausfolgung der hinterlegten Ur¬
kunde ohne Aufnahme eines besonderen Ausfol-
gungsprotokolles mit . 1L

m - für die Gestattung der Einsicht eines
Notariatsaktes mit . 1L

»r- für die von der Partei begehrte Vorlesung
eines bei dem Notare verwahrten Notariats¬
aktes für jeden Bogen mit . 40 L

o - für die Bestätigung über das Vor¬
handensein eines Notariatsaktes mit . . 1 L

L - für die persönliche Übergabe einer
Urkunde bei Gericht , worunter insbesondere die
Übergabe einer von dem Notare in dessen
Akten verwahrten letztwilligen Anordnung
gehört , mit . 3 L

für die Einsendung einer Urkunde am
eine Partei oder an eine Behörde sowie für
die Anzeige eines gebührenpflichtigen Aktes
zur Gebühreubemessung mit . 1 ^

für die einfache schriftliche Verstän¬
digung einer Partei über eine Amtshandluna
mit. 40 L

für die Aufnahme eines Protokolle?
(8 73) über eine dem Notare verschlossen
übergebene letztwillig-e Anordnung mit . 8 L

II . Das Zeithonorar.
Z 10. Das Zeikhonorar wird nach Ver¬

hältnis der auf eine Amtshandlung verwen¬
deten Zeit statt des Geschäftshonorars für die
Aufnahme von Urkunden , worin keine Wert¬
bestimmung oder keine Daten zur Bestimmung
des Wertes enthalten sind , und welche in
keinem der vorstehenden Tariflätze begriffen
sind , ferners bei allen Beurkundungen über
Tatsachen und bei sonstigen notariellen Amts¬
handlungen , die nicht unter andere Absätze
dieses Tarifes fallen , eingehoben . Dasselbe
wird für die erste, wenn auch bloß angefan¬
gene, halbe Stunde mit 4 ^ und für jede
folgende , wenn auch bloß angefangene , halbe
Stunde mit 2 L bemessen.

Für die Ausfertigung einer der in den
§8 87 und 88 Notariatsordnung bezeichnelen
Beurkundungen ist außerdem eine fixe Gebühr
von 2 L und die Schreibgebühr (8 17 des
Tarifes ) zu entrichten.

Z 11 . Wenn ein zweiter Notar als solcher
zu einer Amtshandlung beigezogen wird , st
hat derselbe nur die Zeitgebühr anzusprechen,
jedoch niemals mehr , als die Gebühr des
ersten Notars beträgt.

8 12 . Bei Errichtung von letztwilligen
Anordnungen , Schenkungen , Erbverträgen und
Heiratsverträgen , bei welchen keine Ziffer des
Vermögens ausgedrückt ist, oder ermittelt
werden kann, kann die doppelte Zeitgebühr
angesprochen werden . .

8 13 . Als zu dem Geschäfte verwendete
Zeit kommt nicht bloß die zum Niederschreiben
der Urkunde verwendete Zeit , sondern auch die¬
jenige in Anschlag , welche durch die, der
Beurkundung vorausgegangenen , dieselbe vor¬
bereitenden Besprechungen mit den Betei¬
ligten gepflogenen Vorarbeiten des Notars,
und bei Geschäften , die außerhalb des Ge-
schäftslokales des Notars vorgenommen werden,
durch den Gang zu und von dem Orte der
Verhandlung in Anspruch genommen worden ist

ill . Die Entfernungsgebiihr und die
Reisekosten.

8 14. Wird eine Amtshandlung , dieitiast
schon vermöge ihrer Natur außerhalb der
Kanzlei des Notars vorgenommen werde»
muß , auf Begehren der Beteiligten , außer¬
halb der Kanzlei des Notars vorgenomme »'
so gebührt dem Notare für eine solche Amts¬
handlung nebst der tarifmäßigen Gebühr noe?
eine Enrfernungsgebühr von 2 X ; wenn ave
die Amtshandlung außerhalb des Ortes , m
welchem er seinen Amtssitz hat , stattfinder,
statt der Entfernungsgebühr das Zeithonora
für die auf dem Hin - und Rückwege not¬
wendig zugebrachte Zeit.
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Füc die Aufnahme von Protesten über
Wechsel und kaufmännische Papiere , sowie für
die Bekanntmachung von Erklärungen kann
der Notar , wenn er diese Akte außer dem Orte
seines Amtssitzes vornimmt , das Zeithonorar
nach den obigen Bestimmungen anfprechen.

§ 15 . Dem Notare gebührt ferner , wenn
er sich behufs einer Amtshandlung außer den
Umkreis des Ortes seines Amtssitzes begibt,
die Vergütung einer zweispännigen Reise¬
gelegenheit , sofern ihm diese nicht von der
Partei selbst gestellt wird , nebst der Maut¬
gebühr , wenn er aber die Eisenbahn oder ein
Dampfboot benutzen kann , die Vergütung der
Fahrgebühr der ersten Klasse . Desgleichen
gebührt ihm in den Hauptstädten die Ver¬
gütung eines zweispännigen Wagens , wenn
er sich behufs einer Amtshandlung aus der
Stadt in eine Vorstadt , oder aus einem Vor¬
stadtbezirke in einen anderen Vorstadtbezirk
oder in die Stadt begibt.

Bei Entfernungen über eine österreichische
Meile gebührt ihm auch , wenn das Geschäft
über einen halben Tag dauert , der Ersatz der
standesmäßigen Verpüegskosten.

8 16 . Die in den §8 14 und 15 nor¬
mierten Gebühren können nicht gefordert
Merden, wenn die Amtshandlung an einem
Orte , an dem der Notar sich periodisch aufzu-
halten die Verpflichtung übernommen hat,
Mährend eines solchen Aufenthaltes , oder an
einem Orte vorgenommen wird , in dem er
als Substitut bestellt ist.

IV . Die Schreibgebühr.
8 17 . Die Schreibgebühr beträgt für jede

Seite , wenn dieselbe nicht 25 Zeilen über¬
steigt , 20 bei größerem Umfange , sowie auch
bei Rechnungen , tabellarischen oder größten¬
teils aus Ziffern bestehenden Ausweisen für
jede Seite 40 K.

Eine angefangene Seite wird für voll
gerechnet.

ß 18 . Für Wechselproteste und Proteste
über kaufmännische Papiere , für die Beglau¬
bigungsklausel bei Vidimierungen , Legali¬
sierungen oder Bestätigungen von Über¬
setzungen , sowie für die behufs Erteilung
einer Beurkundung aufgenommenen Proto¬
kolle und für die Entwürfe , die der Notar vor
Anfertigung der Unterschrift der Notariats¬
urkunde zu verfassen findet , kann eine Schreib¬
gebühr nicht gefordert werden.

8 19 . Für Ausfertigungen wird nebst der
Schreibgebühr auch die Vidimierungsgebühr
berechnet.

8 20 . Die vorstehenden Bestimmungen
gelten auch für die Bemessung der dem Notare
für die Anfertigung von Privaturkunden ge¬
bührenden Entlohnung mit der Maßgabe , daß
das Geschäfts - oder Zeithonorar in einem um
ein Viertel geringeren Betrage , als die nach
dem Tarife entfallende Gebühr , zu bemessen
ist . Doch ist auch für die Verfassung einer
Privaturkunde in den Fällen der 88 2, 3 , 4,
5 und 9 lit . a - keine geringere Gebühr als
2 L zu entrichten.

Die Pensionsverslcherimg der Prioatangesteüten.
Nach der neuesten Rechtslage bearbeitet von Ir . A . Stur.

Durch die kaiserliche Verordnung vom 25 . Juni 1914 , betreffend die Pensionsversicherung
bon Angestellten , R . - G .-Bl . Nr . 138 , welche am 1 . Oktober 1914 in Kraft getreten ist , wird
das Gesetz vom 16 . Dezember 1906 , R .- G . -Bl . Nr . 1 sx 1907 , betreffend die Pensionsversicherung
"er in privaten Diensten und einiger in öffentlichen Diensten Angestellten , in folgenden Be-
chmmungen neu geregelt , die nun wohl auf lange Zeit als festgelegt anzusehen sind.

Umfang der Versicherungspflicht (8 1 ) . Versicherungspflichtig sind die im Inland
"sichäftigten Angestellten , die : 1 . das 18 . Lebensjahr vollendet haben ; 2 . von einem Dienstgeber
^öüge in einer Höhe erhalten , die einschließlich der zuzuzählenden Bezüge ( z. B . Natural-
wohnuug u . dgl . m . ) , aus ein ganzes Jahr gerechnet , mindestens 600 L" betragen , und 3 . ent¬
weder Beamtencharakter haben oder regelmäßig vorwiegend geistige Dienstleistungen verrichten,
-vorwiegend geistige Dienstleistungen sind insbesondere : u ) Beschäftigung mit Erziehung oder
Merricht ; b ) Ausübung der freien Künste ; o) jede in Richtung der Studien liegende Be¬
lästigung von Absolventen jener , die nach § 20 des Wehrgesetzes von der Verpflichtung zur
Achtung eines dritten Präsenzdienstjahres entheben (z . B . zweiklassige Handelsschulen ) , sowie
^ » Absolventen darüber hinausgehender höherer Studien ; ä ) Leitung von Betrieben , Betriebs-
l ^ »ugen , Geschäftsstellen (Filialen ) ; s ) höhere Aufsicht über die Arbeiten anderer Personen;
1. Bureau - und Kontordienst ; K) höherer geschäftlicher Außendienst . Die Versicherungspflicht

insbesondere nicht begründet durch : n ) Gefindedienste ; b ) unmittelbare Mitwirkung bei
^renerzeugung durch gewerbliche ( im weiteren Sinne ) , bergbauliche , land - und forstwirtschaft-

Arbeiter , Lehrlinge . Verkäufertätigkeit und Lagerdienst begründen Versicherungspflicht nur
»aim wenn sie unter eine der Bestimmungen des Punktes 3 , Alinea o bis o , fallen . Als im
^ " x »d beschäftigt (8 In ) gelten insbesondere nicht Angestellte inländischer Betriebe in einer
AK e^ derlassung im Auslande sowie ausschließlich für Auslandskundschaft bestellte Reisende,
enu ^kiane der höheren Aufsicht gelten Angestellte aller Berufe , die eine mit der Obsorge für
h? isstechende Arbeitsleistung anderer verknüpfte Aufsichtstätigkeit ausüben und nur nebenbei

Arbeiten verrichten , insbesondere : Werkmeister , Werkführer , Steiger , Aufseher in Berg-
X^ tenbetrieben , ihre ständigen Stellvertreter , Poliere , Magazinsverwalter , Warenprüfer

das höhere Ökonomie -, Forst -, Jagd - und Gartenpersonal . Insbesondere gelten
Hr als Organe der höheren Aufsicht : Angestellte , die selbst physische Arbeiten verrichten und

»ebenbei die Aufsicht über andere Arbeiter führen , wie Vorarbeiter , ferner Personen , die
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ohne Verfügungsgewalt nur das Abzählen und Vormerken von sich wiederholenden gleichartigen
Arbeitsverrichtungen anderer zu besorgen haben . Als Bureau - und Kontordienst gilt insbesondere:
der Korrespondenzdienst , die Aufnahme und Übertragung von Stenogrammen , die Buchhaltung,
der Rechnungs - und Kassendienst sowie die zeichnerische Tätigkeit , ferner jede Beschäftigung in
Advokaturs - oder Notariatskanzleien . Von der letzterwähnten Beschäftigung abgesehen gilt ins¬
besondere nicht als Bureau -- und Kontordienst : das Schreiben nach Diktat ohne Zuhilfenahme
der Stenographie , das bloße Abschreiben und Vervielfältigen von Schriftstücken, das Schreiben
von Adressen, das Abpausen , Schablonieren und Patronieren , jede Vervielfältigung von Plänen
und Zeichnungen nach mechanischen oder chemischen Verfahren , die Tätigkeit der Sitzkassiere in
offenen Geschäften, der Hilfsschreiber in Lotto -Kollekturen , der Zählkellner , Küchenchefs, Be¬
schließerinnen im Gast - und Schankgewerbe , dann die den Lager - und Verkaufsangestellten
lediglich zur Ergänzung ihrer Tätigkeit obliegende Führung von Vormerkungen und Aufzeich¬
nungen . Als höherer geschäftlicher Außendienst gilt insbesondere : die Anwerbung von Be¬
stellungen , Aufträgen und Offerten , also die Tätigkeit von Einkäufern , Reisenden und Agenten,
die , mit fester Besoldung oder gewährleistetem Mindestbezuge angestellt, der Versicherungspflicht
unterliegen , jedoch nicht die Beschäftigung von Inkassanten und Kolporteuren . Auch bleiben
Personen , die aus einer nicht versicherungspflichtigen Stellung in den Beruf des Reisenden
oder Agenten übertreten oder übergetreten sind, weiterhin nicht versicherungspflichtig.

Von der Versicherungspslicht sind ausgenommen : 1 . jene Personen , für welche die
Versicherungspflicht erstmalig nach Vollendung des 55 . Lebensjahres einträte ; 2 . Personen , die .
auf Grund früherer Dienstleistung bereits eine Versorgung (Pension ) genießen, die den Grund¬
betrag jener Gehaltsklasse erreicht , in welche sie beim Antritte der ersten an sich Versicherung^
pflichtigen Beschäftigung einzureihen wären ; 3. die Kinder , der Gatte ( die Gattin ) des Dienst¬
gebers und die etwa in einem Dienstverhältnisse zu einer juristischen Person stehenden Mitglieder
ihres Vorstandes ; 4 . Personen , deren Tätigkeit in einer die Verstcherungspflicht begründenden
Anstellung eine Nebenbeschäftigung neben anderen , mit höheren Einkommen verbundenen ständigen
Erwerbstätigkeit bildet ; 5 . Angestellte des Hofes und des Staates ; 6 . die Angestellten der Länder , >
Bezirke, Gemeinden , der für Kultus - , Unterrichts - oder Wohltätigkeitszwecke bestimmten Anstalten
der gesetzlich anerkannten Religionsgesellschasten , öffentlicher oder mit Öffentlichkeitsrecht aus'-
gestatteter Lehranstalten , öffentlicher Fonds und jener Korporationen , die durch gesetzliche Vor¬
schrift zur Erfüllung öffentlicher Ausgaben bestimmt sind, dann die Angestellten der dem öffent¬
lichen Verkehr dienenden Eisenbahnen und ihrer Hilfsanstalten , jedoch nur unter der Voraus-
setznng, daß die genannten Angestellten normalmäßige , das heißt mit den von ihnen versehenen
Posten verbundene Pensionsansprüche haben oder doch mit Ablaus der normierten Probezeit
oder der vorläufigen Anstellung erlangen . Doch sind die Angestellten von industriellen , finanziellen
oder anderen Erwerbsunternehmungen , die von Ländern , Bezirken oder Gemeinden betrieben :
werden oder von einer dieser Körperschaften oder dem Staate garantiert sind , nur dann von
der Versicherungspflicht ausgenommen , wenn , abgesehen von der Erfüllung obiger Bedingung, >
ihr Dienstgeber sich der Aufsichtsbehörde gegenüber ein- für allemal verpflichtet hat , für den Fall , ff
daß solche Angestellte in einem späteren Zeitpunkte ohne vorherige Pensionierung versicherungs¬
pflichtige Anstellungen antreten , dem sodann zuständigen Versicherungsträger einen Betrag ur
der Höhe jener Prämienreserve zu überweisen , die für diese Angestellten zu erliegen hätte , wenn
sie in der Zeit ihrer Anstellung bei diesem Dienstgeber Mitglieder der Allgemeinen Pensions¬
anstalt für Angestellte gewesen wären ; 7 . die Advokaturs - und Notariatskandidaten sowie die l
an Krankenanstalten bediensteten Ärzte , die Angestellten der Ziviltechniker , die als Kandidaten
für einen dieser Berufe bei einer Jngenieurkammer vorgemerkt sind, die in einem Baugewerbe ^
angestellten Absolventen technischer Hochschulstudien während der Mindestdauer praktischer Be- ,
tätigung , die für die Erlangung der Berechtigung zur selbständigen Ausübung des betreffende " i
Baugewerbes vorgeschrieben ist ; 8 . die Angestellten der Österreichisch-ungarischen Bank ; 9 - dn ;
ordentlichen Hörer der Hochschulen und verwandter Anstalten , ferner Studierende an Mitten >
schulen für die Dauer ihrer Studien ; 10 . das artistische Personal von Variotos und Zsrkus-
nnternehmungen , ferner alle Angestellten jener Bühnen - und Orchesterunternehmungen , die>
Gewerbe ohne feste Betriebsstätte betreiben ; 11 . Angestellte eines ausländischen Betriebes , der ^
im Inland keinerlei Zweigniederlassung hat , sowie Angestellte, die in Begleitung eines Dienfl-
gebers , der im Inland keinen ordentlichen Wohnsitz hat , sich nur vorübergehend im Inland aufhalte " »
12 . die Angestellten solcher Handelsunternehmungen , welche ausschließlich die Ausfuhr vonJndustrn-
erzeugnissen betreiben , mit Ausnahme der imBuchhaltungs - oder KassendienstebeschäftigtenPersonc "-

Einteilung der Verficherungspflichtigen (Z 3 ) . Die versicherungspflichtE
Personen werden nach ihren Jahresbezügen in sechs Gehaltsklassen eingereiht : I . Gehaltstag
von 600 bis zu 900 L , II . Gehaltsklasse von 901 ^ bis zu 1200 III . Gehaltsklaffe vo"
1201 10 bis zu 1800 X , IV . Gehaltsklasse von 1801 10 bis zu 2400 L ) V . Gehaltsklafse "v"
2401 10 bis zu 3000 L ) VI . Gehaltsklasse von mehr als 3000 10. Bei Ermittlung der obige
Gehaltsklassen sind auch Quartiergelder , Aktivitäts - und Funktionszulagen , sowie alle Arte
von Naturalbezügen in den Gehalt einzubeziehen. Hiebei ist eine Naturalwohnung mit 20°/o " ,
baren Gehaltes , eine Naturalwohnung einschließlich freier Beheizung und Beleuchtung mit 2b/m ^
eine solche samt Verköstigung mit 40»/» des baren Gehaltes in Anrechnung zu bringen - A >
Wert anderer Naturalbezüge ist nach den örtlichen Durchschnittspreisen anzusetzen. Den stp
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sind vereinbarte veränderliche Bezüge, wie Tantiemen und andere vom Geschäfts - oder Arbeits-
erfolg abhängige Bezüge , wenn hiefür ein Mindestbetrag gewährleistet ist , mit diesem Betrage,
andernfalls mit dem Durchschnitte der in den letzten drei Jahren desselben Dienstverhältnisses
erzielten Beträge , mindestens aber mit einem Fünftel der festen Bezüge , zuzurechnen. Belohnungen
(Remunerationen ) sind, wenn vereinbart oder üblicherweise regelmäßig , den anderweitigen Be¬
zügen zuzurechnen . Mehrere Personen , die einverständlich denselben Angestellten, wenn auch
gegen gesonderte Entlohnung , beschäftigen, haften zur ungeteilten Hand (Korrealität ) für die
Versicherung dieses Angestellten auf Grund seiner Gesamtentlohnung . Von diesem Falle abge¬
sehen, unterliegt ein Angestellter , der gleichzeitig bei mehreren Dienstgeberu gegen gesonderte
Entlohnung bedienstet ist , der Versicherungspflicht nur rücksichtlich seiner Hauptbeschäftigung.
Als Hauptbeschäftigung gilt der höchstbezahlte Dienst . Kommen für die Versicheruugspflicht
mehrere gleichbezahlte Dienste in Frage , dann bestimmt sich die Hauptbeschäftigung zunächst nach
dem engeren Zusammenhänge der einen oder anderen Dienstleistung mit der früheren Erwerbs-
lätigkeit oder dem Bildungsgänge des Angestellten, dann nach der längeren Dauer des Dienst¬
verhältnisses, endlich nach anderen tauglichen Merkmalen.

Gegenstand der Versicherüng (8 4) . Den Gegenstand der Versicherung bildet die
Anwartschaft : Für den Versicherten : 1 . auf eine Rente im Falle der Erwerbsunfähigkeit
(Jnvaliditätsrente , HZ 6 bis 10), beziehungsweise auf eine Altersrente (H 11 ) . Für die Hinter¬
bliebenen : 2 . auf eine Rente für die Witwe (Witwenrente , M 12 bis 14) , 3 . auf Erziehungs¬
beiträge für die Kinder (HZ 15 bis 17 ) , 4 . auf eine einmalige Abfertigung der Hinterbliebenen
Witwe , beziehungsweise Kinder oder bedürftigen Mutter (HZ 18 und 19).

Jnvaliditätsrente (§ 6 ) . Anspruch auf die Jnvaliditätsrente Hat der Versicherte
ohne Rücksicht auf das Lebensalter im Falle der Erwerbsunfähigkeit (Invalidität ) . Erwerbs¬
unfähig (H 7) ist, wer infolge körperlichen oder geistigen Gebrechens den Berufspflichten nicht
Leiter zu obliegen vermag . Als erwerbsunfähig gilt ferner ein Versicherter , der das 65 . Lebens¬
jahr erreicht hat , wenn er in keinem versicherungspflichtigen Dienstverhältnisse steht. Auf die
Jnvaliditätsrente hat jedoch derjenige keinen Anspruch (H 7 n) : n) dessen Verdienst aus einer
seinen Arbeitskräften entsprechenden Beschäftigung sowohl den Betrag von 600 L " als auch zwei
Drittel des Durchschnittes der anrechenbaren Bezüge übersteigt , die er während der letzten
M Beitragsmonate oder einer allfälligen kürzeren Dienstzeit genossen hat , id) der die Erwerbs¬
unfähigkeit vorsätzlich oder bei Begehung eines strafgerichtlich festgestellten Verbrechens herbei-
geführt hat . In diesem Falle kann jedoch die Jnvaliditätsrente ganz oder teilweise vom Ver-
slcherungsträger Familienangehörigen zugebilligt werden , die gesetzliche Unterhaltsansprüche
Men den Bezugsberechtigten haben . Wenn Arbeitsverdienst und Jnvaliditätsrente zusammen den
Durchschnitt der anrechenbaren Bezüge der letzten 60 Beitragsmonate oder einer allfälligen
kürzeren Dienstzeit übersteigen , wird die Jnvaliditätsrente um den Mehrbetrag gekürzt. Wenn die
Erwerbsunfähigkeit nach Ablauf einer Wartezeit von 120 Beitragsmonaten oder früher infolge
blUes Unfalles eintritt , besteht die Jnvaliditätsrente aus einem Grundbetrage , im ersten Falle auch
ous einem Steigerungsbetrage . Die Höhe des Grundbetrages ist in der I . Gehaltsklasse 180 , in
der II . 270 , in der III . 360 , in der IV . 540 , in der V . 720, in der VI . 900 L7 jährlich.
Der jährliche Steigerungsbetrag wird mit einem Achtel der Prämien bemessen , die in der auf
M 120 . Beitragsmonat folgenden Beitragszeit fällig geworden sind . Tritt die Erwerbsunfähigkeit
ohne einen Unfall nach Ablauf von 60 bis 120 Beitragsmonaten ein , so beträgt die
jnvaliditätsrente zwei Drittel der oben genannten Grundbeträge . Der Bezug der Jnvaliditäts-
Mte beginnt mit dem ersten Tage des dem Anfalle der Rente nachfolgenden Kalendermonates.
Mt der Versicherte auf Grund seiner Versicherungspflicht bei einer nach dem Kranken-
Versicherungsgesetze eingerichteten Krankenkasse oder registrierten Hilfskasse oder bei einer Bruder-
^oe Anspruch auf Krankengeld oder als von der Versicheruugspflicht Befreiter Anspruch auf
Fortzahlung des Gehaltes gegen den Dienstgeber , so beginnt der Bezug der Jnvaliditätsrente
^0 Wochen nach Beginn des Krankenunterstützungsanspruches.

Altersrente (H 11) . Die Jnvaliditätsrente gebührt ohne Nachweis der Erwerbs-
onfahigkeit als Altersrente : 1 . männlichen Versicherten nach 480 Beitragsmouaten ; 2 . weiblichen
^sicherten nach 420 Beitragsmonaten , jedoch nicht vor erreichtem 55 . Lebensjahre ; 3 . männlichen
^sicherten , die das 70 . und weiblichen Versicherten , die das 65 . Lebensjahr vollendet und
"ündestens 60 Beitragsmonate zurückgelegt haben.
< Witwenrente (H 12) . Anspruch auf eine Witwenrente hat die Witwe eines Versicherten,

so bei seinem Ableben eine Jnvaliditäts - oder Altersrente bezog oder die Anwartschaft auf
, sol^ Rente hatte . Die Witwenrente beträgt die Hälfte der Rente , beziehungsweise Anwart-
jMt hxZ Versicherten. Ein Anspruch auf eine Witwenrente besteht jedoch nicht (H 13) in
Agenden Fällen : 1 . wenn seit dem Tage der Eheschließung des Versicherten noch nicht sechs

Monate verstrichen sind, es sei denn , daß der Tod des Versicherten durch einen nach Eheschließung
d getretenen Unfall verursacht worden ist ; 2 . wenn der Versicherte die Ehe nach Vollendung
ein oO- Lebensjahres geschlossen hat;  3 wenn der Versicherte im Zeitpunkte der Eheschließung
dü »^ ." validitäts - oder Altersrente bezogen hat ; 4 . wenn zur Zeit des Ablebens des Ehegatten
5 ^ " ^ kve von ihm aus ihrem Verschulden gerichtlich geschieden oder gerichtlich getrennt war;
tz. g .Mn die Witwe durch ein strafgerichtliches Urteil überwiesen ist, den Tod des Gatten durch

ftotzliche Handlung verschuldet zu haben.
A -K. isi5. 17
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Erziehungsbeiträge (Z 15) . Anspruch auf einen Erziehungsbeitrag hat jedes Kind
unter 18 Jahren im Falle des Ablebens des versicherten Vaters oder der versicherten Mutter,
wenn der verstorbene Elternteil in diesem Zeitpunkte eine Jnvaliditäts - oder Altersrente bezog
oder die Anwartschaft aus eine solche Rente hatte . ( Uneheliche, nicht legitimierte Kinder und
Kinder aus einer erst im Genüsse einer Jnvaliditäts - oder Altersrente geschlossenen Ehe haben
keinen Anspruch . ) Der Erziehungsbeitrag beträgt für jedes einfach verwaiste Kind ein Drittel , für
jedes doppelt verwaiste Kind zwei Dritteile der Anwartschaft , beziehungsweise des Anspruches
des verstorbenen Elternteiles . Für jedes doppelt verwaiste Kind , dessen beide Elternteile ver¬
sichert waren , ist der Erziehungsbeitrag in der Höhe der vollen Anwartschaft oder des vollen
Anspruches des höher versicherten Elternteiles auf eine Jnvaliditätsrente zu bemessen.

Die Summe der Erziehungsbeiträge der einfach verwaisten Kinder darf im Fall und
solange der Vater noch lebt 50»/«, im Fall und solange die Mutter im Genüsse einer Witwenrente
steht 75<>/o, bei doppelt verwaisten Kindern aber 200 ° /y der oberwähnten Ansprüche nicht übersteigen.

Einmalige Abfertigung (Z 18) . Anspruch auf eine einmalige Abfertigung haben
die Witwe und , wenn keine Witwe zurückblieb, zu gleichen Teilen die Kinder der versicherten
Person , wenn diese , ohne daß ein Unfall eingetreten wäre , vor Ablauf von 60 Beitragsmonaten
stirbt und im übrigen die Bedingungen für den Bezug einer Witwenrente oder eines Erziehungs¬
beitrages erfüllt sind . Wenn weder eine Witwe noch anspruchsberechtigte Kinder hinterblieben
sind, hat die hinterlafsene dürftige Mutter , Zu deren Unterhalt die versicherte Person beigetragen
hat, Anspruch auf eine einmalige Abfertigung . Als einmalige Abfertigung gebührt der Witwe , >
beziehungsweise den Kindern der doppelte , der dürftigen Mutter der einfache Grundbetrag jener §
Jnvaliditätsrente , die mit Ablauf von 120 Beitragsmonaten in der Gehaltsklasse, in der sich
der Versicherte zur Zeit seines Ablebens befand , zusteht. '

An festen Prämien (8 33) sind für jeden Gehaltsmonat (Beitragsmonat ) zu entrichten : in !
der I . Gehaltsklasse 6, in der II . 9, in der III . 12, in der IV . 18, in der V . 24, in der VI . 30 A.

Von diesen Prämien fallen in den ersten vier Gehaltsklassen dem Dienstgeber zwei Drittel,
dem Versicherten ein Drittel , in den höheren je die Hälfte zur Last . Übersteigen die zur Prämien¬
bemessung anzurechnenden Jahresbezüge des Versicherten (8 3) 7200 L ) so hat er die Prämien
ganz aus eigenem zu bezahlen . Mit dem Anfalle der Jnvaliditäts - oder Altersrente hört die
Verpflichtung zur Prämienzahlung auf . Die Prämien sind am ersten Tage jedes Kalender¬
monats im voraus zu entrichten . Beginnt oder endet die Versicherung im Laufe eines Monats,
so ist gleichwohl die volle Monatsprämie zu entrichten . Das Recht auf Feststellung des Bestandes
von Prämienforderungen verjährt binnen drei Jahren vom Tage der Fälligkeit der Prämie.
Die Prämie hat der Dienstgeber abzuführen . Wenn er dieser Verpflichtung nachgekommen ist,
ist er berechtigt, den auf den Versicherten entfallenden Teilbetrag von dessen Bezügen in Abzug
zu bringen . Dieses Abzugsrecht muß bei sonstigem Erlöschen binnen drei Monaten nach der
ersten auf die Fälligkeit der Prämie folgenden Gehaltszahlung ausgeübt werden . Rückständige
Prämien sind mit 4°/<, zu verzinsen ; sie können durch politische oder gerichtliche Exekution bei- >
getrieben werden und genießen im Exekutions - und Konkursverfahren das Vorzugsrecht der
Steuerrückstände.

Das Mahnverfahren. >
Zusammengestellt von Dr . I . Stur.

(Nachdruck verboten.)

Das Gesetz vom 27 . April 1873 , R . G . Bl . Nr . 67, hat für die österreichischen Länder mit
Ausnahme von Galizien , Dalmatien und der Bukowina das Mahnverfahren  eingefübrt , zu
welchem Gesetz der Erlckß des Justizmimsteriums vom 6. Juni 1873 , Z . 6699 , die Durch- >
führungsbesttmmungen enthält . Durch die Gerichtsentlastungsnovelle vom 1. Juli 1914 , R . G-
Bl . Nr . 118 (kaiserliche Verordnung , betreffend Änderung des Verfahrens in bürgerlichen Rechts-
angelegenheiten ) , welche die §8 16, 20 und den fünften Absatz des § 19 dieses Gesetzes aufhob ,
sowie sie §8 1 , 2, 6 , 7, 8 , 13 und 14 abänderte , wurde die Wirksamkeit des Gesetzes auch am
Galizien , Dalmatien und die Bukowina ausgedehnt , sodaß es nun für den ganzen Bereich der
im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder gilt.

Das Mahnverfahren bezweckt die Möglichkeit , opne Streitverhandlung bei Gericht
unbestrittene kleine Forderungen bis zum Höchstbetrage von L1000 .— (in Galizien , Dalmatien,
und der Bukowina bis zum 1 . August 1919 nur von ^ 600 .—, erst dann von L1000 .—) , die im
täglichen Verkehre und namentlich bei Geschäften entstehen , die ohne urkundliche (notarrelle-
Feststellung geschlossen wurden und aus Mangel an Zahlungsmitteln oder gar nur aus Lässig¬
keit des Schuldners nicht abgetragen werden , dadurch zur raschen ExekutionSsäbigkeit zu bringen,
daß der beklagte Schuldner seine Verteidigung unterläßt und somit seine Schuld stillschweigeno
anerkennt ; die Fordnung wird somit ohne Beweis exekutionsfähig , wobei dem Gerichte die
Mühe und der Partei die Prozeßkosten fast ganz erspart werden . . .

Beim Mahnverfahren als summarischem Verfahren hat der Gläubiger das Re Wb
für Forderungen bis zu H000 .— durch Gesuch oder Klage ohne Beweis (zu einem solchen
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muß er jedoch bereit sein) die Erlassung eines Zahlungsbefehles des Gerichtes zu
erwirken, gegen welchen dem Schuldner das Recht zusteht , durch bloßen Widerspruch
dm Bestand der Forderung zu bestreiten.

Anwendbar ist das Mahnverfahren:
1 . Bei Forderungen an Geld oder anderen vertretbaren Sachen (von Geldeswert ), die

der Gläubiger gegen einen persönlichen Schuldner hat;
2 . Bei Forderungen , deren Betrag oder Gegenstandswert ohne Hinzurechnung von Zinsen

und Nebengebühren die Summe von L ' 1000 .— nicht übersteigt;
3 . Bei Forderungen , die fällig , klagbar und vor Gerichten verfolgbar , die also

nicht etwa Verwaltungsbehörden oder Schiedsgerichten Vorbehalten sind;
4 . Bei Forderungen , die durch keine Gegenleistung bedingt sind.
Ausgeschlossen ist das Mahnverfahren:
1. Bei Konkursforderungen;
2 . Bei Wechselforderungen.
Zulässig ist das Mabnverfahren jedoch für die Geltendmachung von Forderungen aus

Handelsgeschäften , See - und Bergsachen sowie aus Bestandverträgen , also Miete und
Pacht ; bei Bestandverträgen über unbewegliche Güter muß aber die Kompetenz des Gerichtes
durch den Wohnsitz und die Lage des Bestandobjektes besonders begründet sein.

Hinsichtlich der Person des Schuldners ist festzuhalten , daß er beziehungsweise die
Schuldner im Sprengel des betreffenden Bezirksgerichtes den ordentlichen Wohnsitz haben
müssen , daß sein gegenwärtiger Aufenthalt bekannt sein muß und sich ebenfalls im Sprengel
des betreffenden Gerichtshofes erster Instanz befinden muß , in welchem das zuständige
Bezirksgericht liegt , und daß er schließlich weder eine eximierte oder exterritoriale Person noch
Gerichtsvorsteher eines Gerichtshofes erster Instanz sein darf.

Das Gesuch oder die Klage auf Erlassung eines bedingten Zahlungsbefehles
können mündlich bei dem zuständigen Gerichte zu Protokoll gegeben oder schriftlich
Angebracht werden . In denselben sind anzugeben : des Gläubigers und des Schuldners
Hainen , Stand oder Gewerbe und Wohnort , Betrag und Rechtsgrund der For¬
derung (bei mehreren Betrag und Rechtsgrund jeder einzelnen Forderung ) beziehungsweise
der Geldbetrag , den der Gläubiger anstatt geforderter vertretbarer Sachen von Geldeswert
Mzunehmen bereit ist . Das schriftliche Gesuch nm einen Zahlungsbefehl ist in einem , die
schriftliche Klage auf einen solchen jedoch in sovielen Exemplaren zu überreichen , als Be¬
sagte sind , und überdies ist eine Abschrift der Klage für das Gericht beizuschließen.

. Die rechtliche Wirkung des Begehrens um Erlassung eines Zahlungs-
Befehles ist verschieden , je nachdem es durch Gesuch oder durch Klage gestellt worden ist.

Das Gesuch ist ohne Anhörung des Schuldners in folgender Weise zu erledigen:
. . 1 . Es ist zurückzuweisen , wenn es den gegebenen Bedingungen nicht ent¬
richt , oder wenn aus den Angaben des Gesuchstellers hervorgeht , daß die Forderung noch durch
Me Gegenleistung bedingt oder überhaupt oder zur Zeit unstatthaft ist ; gegen die Verweigerung
°es Zahlungsbefehles ist der Rekurs binnen acht Tagen zulässig und zwar auch dann , wenn der
Zahlungsbefehl nur teilweise , z . B . wegen eines Teiles der geforderten Kosten, verweigert wird;
. 2. Sind die Bedingungen für den Zahlungsbefehl wohl gegeben , erscheint

"ver das betref,ende Gesuch unförmlich , so ist der Gesuchsteller zwecks protokollarischer
Ergänzung respektive Neuaufnahme des Gesuches zu zitieren und es ist dann nach der neuen
Sachlage zu verfügen;
, 3 . Der Zahlungsbefehl wird erlassen , wenn die gesetzlichen Bedingungen für ihn vor¬
handen find ; er enthält dieselben Daten über Personen und Forderung wie das Gesuch und den Auf-

den Schuldner , binnen 14 Tagen nach Zustellung des Zahlungsbefehles
»ur Vermeidung der Exekution die Forderung samt den geforderten Zinsen und die

des Zahlungsbefehles in dem vom Richter bestimmten Betrage zu berichtigen oder inner¬
halb der Notfrist von 14 Tagen gegen den Zahlungsbefehl bei Gericht Widerspruch zu erheben.

Die Klage um Erlassung eines Zahlungsbefehles ist in folgender Weise zu erledigen:
-s. . 1 . Sind die Bedingungen für die Erlassung eines Zahlungsbefehles nicht vorhanden,
,j .^ och bas Gericht zur Verhandlung über die Klage kompetent , so hat es unter gleich-
Zu k * Zurückweisung des Begehrens um Erlassung eines ZahlunqsbefehleS die Tagsatzung
' vern Bagatell - oder Summarverfahren anzuordnen und beide Parteien vorzuladen;
ab?» Sind die Bedingungen für den Zahlungsbefehl wohl gegeben , erscheint

die betreffende Klage unförmlich , so ist der Klagestellec zwecks protokollarischer
ZAsiZung beziehungsweise Neuaufnahme der Klage zu zitieren und es ist dann nach der neuen

Hkage zu verfügen;
3 . Sind die Bedingungen für den Zahlungsbefehl gegeben und ist die Klage nach Punkt 2

H . bllich gestellt, so erläßt das Gericht den Zahlungsbefehl durch Bescheid auf die
mit dem Beifügen , daß im Falle eines Widerspruches das weitere Ver-

D lren über die Klage bis L 100.— im Bagatell - und darüber im summarischen
"resse stattfinden wird.

lven», ^ er Widerspruch gegen den Zahlungsbefehl , das ist die vomSchuldner oder seinem,
einem ^ nicht legitimierten Bevollmächtigten bei Gericht mündlich zu Protokoll oder in
da^ ^ kemplare schriftlich und zwar ohne Angabe von Gründen abgegebene Erklärung,

" »egen den Zahlungsbefehl zur Gänze oder hinsichtlich einzelner Forderungen oder gegen
17*
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einen Teil der Forderungen Widerspruch erhoben wird , bewirkt , daß der ganze Zahlungsbefehl,
und zwar auch hinsichtlich der Kosten , in der Regel bin fällig wird , wenn der Widerspruch recht¬
zeitig (innerhalb 14 Tagen ) erhoben worden ist . Wenn aber der Zahlungsbefehl die Berichtigung
mehrerer gesonderter Forderungen aufgetragen hat und der Widerspruch ausdrücklich nur ^
gegen eine erhoben worden ist , so bleibt er hinsichtlich der übrigen und der Kosten in Kraft.

Von dem rechtzeitig erfolgten Widerspruche sind Gläubiger und Schuldner zu ver¬
ständigen.

Wurde der Zahlungsbefehl über ein Gesuch erlassen , so werden über den im ! n
rechtzeitig erhobenen Widerspruch des Schuldners gestellten Gegenantrag dem Gläubiger Z
der Ersatz der Kosten des Widerspruches in dem vom Richter festzusetzenden Ausmaße
und die Kosten des Zahlungsbefehles zu eigenen Lasten auferlegt , gegen welchen
Bescheid der Gläubiger binnen acht Tagen rekurrieren kann.

Wurde der Zahlungsbefehl über eine Klage erlassen , so verfügt das Gericht
über rechtzeitig vom Beklagten gegen den Zahlungsbefehl erhobenen Widerspruch die Tag¬
satzung zur Verhandlung über die Klage im Bagatell - beziehungsweise Summarverfahren
und lädt beide Parteien vor ; die Exekution zur Sicherstellung wird dem Kläger nicht bewilligt.

Verspäteter Widerspruch wird abgewiesen . Wegen unverschuldeter Versäumung
der Fr st mm Widerspruch kann der Schuldner binnen 14 Tagen , nachdem ihm seine Ver¬
säumung bekannt geworden und das Hindernis weggefallen ist , mündlich zu Protokoll oder
schriftlich das Begehren um Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stellen . Die Be¬
willigung der Wiedereinsetzung vat die Wirkung des Widerspruches , ohne daß es einer neu¬
erlichen Erhebung desselben bedarf . Ist von dem Schuldner die Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand angesucht worden , so kann gegen ihn bis zur Abweisung des Gesuches nur die Exe¬
kution zur Sicherstellung bewilligt werden.

Rekurse sind innerhalb acht Tagen möglich : g - gen die Erledigung des Gesuches
oder der Klage um den Zahlungsbefehl , gegen die Erledigung des Widerspruches , und zwar '
vom Gläubiger oder vom Schuldner , wenn sie sich hinsichtlich der Kosten geschädigt finden,
wegen Verweigerung der Erlassung des Zahlungsbefehls vom Gläubiger und wegen Zurück¬
weisung des Widerspruches vom Schuldner.

Wenn es der Gläubiger unterläßt , vor dem Ablaufe von sechs Monaten nach Zu¬
stellung des Zahlungsbefehles an den Schuldner ( er erhält gleichzeitig eine Kopie des Schrift¬
stückes ) bei Nichterfüllung des Befehles die Exekution gegen den Schuldner zu begehreu,
so verliert der Zahlungsbefehl die Exekutionsfähigkeit und tritt ganz außer Kraft,
das heißt , er müßte nach sechs Monaten (die Verjährung tritt erst in 30 Jahren ein ) neu erwirkt
werden . Wird der Zahlungsbefehl durch den Schuldner während der vierzehntägigen Frist weder ^
widersprochen noch sonst beachtet so kann der Gläubiger um Exekution ansuchen.

<Zu sämtlichen im Folgenden in Beispielen gegebenen Schriftstücken ist nur KanzleipapiersFolio-FormatlM
verwenden Für einzelne , wie für Gesuche um Zahlungsbefehle und Mahnklag-n , sind auch Formularien mit teilweise
Text erhältlich .)

1 . Gesuch um Erlassung eiues öedingten Zahlungsvefehles.

An das k. k. Bezirksgericht in

Kläger:
X . . . in

Wegen L 150 . — s. Ng . **)
Tatbestand:

Begehren:

_ (Stempel ** * ) für den Zahlungsbefehl beilegen !) X.
*) i Kronen -Stempel, wenn der Gegenstand an Wert 100.— überschreitet ; wenn weniger, nur 24

**) s. Ng . — Abkürzung für „samt Nebengebühren -'.
** *) Der Siempel für den Zahlungsbefehl beträgt bis /5 50 . — SO K, von 50.— bis 100.— ^

über 100 .— bis 400 .— 2.—, über 400 .— bis L 600 .— L: 4 —, über «L 600 — bis L: 800 — ^ 8.—, '
L- 800.- bis L"1000 .— L"10.

Beklagter:
^ . . . in 2.

einfach , 1 Rubrik . ! i
Über Auftrag des Beklagten habe ich für ih" §

.Arbeiten ausgeführt , für die e*
mir noch einen Restbetrag von L150 .— schuldet-

Da ich die Zahlung trotz wiederholter - .
Mahnung in Güte nicht erlangen kann , stelle
ich das Begehren : .

Dem Beklagten mittels Zahlungsbefehle^
aufzutragen , mir den bereits längst fällige"
Betrag von L " 150 .— sammt 5«/y Zinsen vom
Klagstage und den verzeichneten Gesuchskoste"
binnen 14 Tagen bei Exekution zu bezahlen-

Kostenverzeichnis:
Auslagen für das Gesuch : .
Stempel zum Gesuch : .
Stempel für den Zahlungsauftrag : .

i Kronen-
Stempel *).

17
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2 . Wayuktage.
(Jedes Exemplar mit r Krone . 2 Kronen -Auslagestempel dem bei Gericht bleibenden Exemplare beizufügen .)

1 Kron -n-
Stempel.

2 Kronen-
Stempel.

X . . . in IV.

An das k. k. Bezirksgericht in

Beklagter:

V . . . in 2.

Wegen ^ s. Ng. zweifach, 1 Rubrik.

Tatbestand:

Beweis:

Begehren:

Antrag:

Über Auftrag des Beklagten habe ich.
für zusammen L 150 — geliefert.

Die dem Beklagten gesandte Rechnung,
meine Geschäftsbücher, eidliche Parteienver¬
nehmung.

Nachdem ich trotz wiederholter Mahnung
keine Zahlung erhalten kann , stelle ich das
Begehren:

Dem Beklagten mittels Zahlungsbefehles
aufzutragen , mir den Betrag von 150 —
sammt 5»/, Zinsen vom KlagStage und die
Gerichtskosten binnen 14 Tagen bei Exekution
zu bezahlen.

Im Falle der Erhebung eines Wider¬
spruches durch den Beklagten stelle ich den
Antrag:

Eine Streitverhandlung anzuordnen und
den Beklagten zu verurteilen , mir binnen
14 Tagen bei Exekution den Betrag von
L150 -— samt 5o/g Zinsen vom Klagstage zu
bezahlen und die GerichtSkosten zu ersetzen.

X . . .

3. Widerspruch gegen einen Zahtnngsöefeyk.

1 Kronen-
Stempel.

Kläger:

An das k. k. Bezirksgericht in

Beklagter:

X . . . in IV. V . . . in 2.

Wegen L 150 .— s. Ng . einfach , 1 Rubrik.
G - Z. (Zahlungsbefehl .)

Gegen den mir am . . zugestellten
Zahlungsbefehl G . Z. . vom . er¬
hebe ich innerhalb offener Frist

Widerspruch
und beantrage Zuspruch der mir erlaufenen
Kosten von 1 Krone 15 Hellern.
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4 . Gesuch um eine WoVitiarpfändung.

i Kronen - !
Stempel . !

Kläger:

X . . . in ^ .

An das k. k. Bezirksgericht in

Beklagter:

X . . . in 2.

um Bewilligung der Pfändung und Trans¬
ferierung der Fabrniffe des Herrn Gegners

wegen L 150 . — s. Ng.
Tatbestand : X/

Antrag:

zweifach , 1 Rubrik.

Mit dem rechtskräftigen Urteil des k. k.
.gerichtes in - vom . wurde
der Herr Gegner verurteilt , mir den Betrag
von L 150 -— samt 5 «/ , Zinsen vom .
an ni d den Gerichtskosten von . binnen
14 Tagen zu bezahlen.

Da ich aber vom Herrn Gegner keine
Zahlung erlangen kann, stelle ich den Antrag:

Zugunsten meiner Forderung samt Neben¬
gebühren und den gerichtlich zu bestimmenden
Kosten die Exekution durch Pfändung und
Transferierung der in der Wohnung des Herrn
Gegners befindlichen Fahrnisse zu bewilligen
und das Bollstreckungsorgan zur Vornahme
der Exekution zu beauftragen.

X . . -

(Beilage X im Original und 1 Kronen - Stempel für das Pfändungsprotokoll beilegen ! )

1 Kronen-
Stempel.

5. Wersteigerungsaytrag wegen gepfändeter Woöitien.

An das k. k. Bezirksgericht in

Kläger:

X . . . in

um Verkauf der gepfändeten gegnerischen Fahr¬
nisse wegen L 150 .— s. Ng.

Tatbestand : X/

L/

Antrag:

(Beilagen X und

Beklagter:

X . . . in 2.

zweifach , 1 Rubrik.

Auf Grund des rechtskräftigen Urteiles ^
des k. k. gerichtes in . . vom
wurde mir mit dem Bescheid 8 vom
G « Z . . die Pfändung der gegnerische"
Fahrnisse bewilligt und die Pfändung wurde
laut des gerichtlich erliegenden Psändungs'
Protokolls am vollzogen.

Da meine Forderung nun noch immer
nicht beglichen worden ist, stelle ich den Anrrag-

Zur Hereinbringung meiner Forderung
von L 150 ' — samt 5 «/g Zrnsen vom . '
der Gerichtskosten von L . , der bisherige"
Exekulionskosten von ^ . und der
richtlich zu bestimmenden weiteren Kosten de
Verkauf der im bezogenen Pfändungsprotoko
verzerchneten gepfändeten Fahrnisse des Herr"
Gegners durch deren öffentliche Versteigerung
zu bewilligen.

X . -
B im Originale beilegen !)
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Österreichische Stempel und Gebühren.
Stemxek -Skale « für Hsterreich -Angarn mit Josmeil und Kerzegowma.

Skala 1. Skala II. Skala IH.

Bis inklusive Gebühr samt
Zuschlag Bis inklusive Gebühr samt

Zuschlag Bis inklusive Gebühr samt
Zuschlag

150 L ^ —.10 40 L- L —.14 20 X L - .14
300 „ „ - .20 80 „ „ - .26 40 „ „ - .26
600 „ „ - .40 120 „ „ - .38 60 „ „ - .38
900 „ ,. —.60 200 „ „ - .64 100 „ „ - .64

1200 „ „ - .80 400 „ „ 1 .26 200 „ „ 1.26
1500 „ „ 1. - 600 „ „ 1 .88 300 „ „ 1.88
1800 „ ., 1 .20 800 „ „ 2 .50 400 „ „ 2.50
2100 „ „ 1.40 1600 „ „ 5.- 800 „ „ 5.-
2400 .. „ 1.60 2400 „ „ 7 .50 1200 „ „ 7.50
2700 „ „ 1.80 3200 „ „ 10.- 1600 „ „ 10.-
3000 „ „ 2.- 4000 „ „ 12.50 2000 „ „ 12.50
6000 „ „ 4 .- 4800 „ „ 15.- 2400 „ „ 15.-
9000 .. „ 6.- 6400 „ „ 20.- 3200 „ „ 20.-

12000 .. „ 8.- 8000 „ „ 25.- 4000 „ „ 25.-
15000 „ „ 10 .- 9600 „ „ 30.- . 4800 „ „ 30.-
18000 „ „ 12.- 11200 „ „ 35 .- 5600 „ „ 35. -
21000 „ „ 14 .- 12800 „ „ 40 .- 6400 „ „ 40. -
24000 „ „ 16.— 14400 „ „ 45 .— 7200 „ 45.-
27000 „ „ 18.- 16000 „ „ 50. - 8000 „ „ 50.-

und so fort von je 3000 L"um Über 16000 ist von je 800 L Über 8000 L ist von je 400 L
2 mehr , wobei ein Restbetrag eine Mehrgebühr von 2 50 ä eine Mehrgebühr von 2 50 L
unter 3000 L - als voll anzu- zu entrichten , wobei ein Rest- zu entrichten, wobei ein Rest-

nehmen ist. betrag unter 800als voll betrag von weniger als 400 L"
anzunehmen ist. als voll anzunehmen ist.

SkalaI : s) für im Inlands ausgestellte, innerhalb sechs Monaten , und im Ausland
ausgestellte , innerhalb 12 Monaten zahlbare Wechsel ; b ) für Indossamente (Giri ) auf Wechseln
Welche der Skala II unterliegen ; v) für den Wechseln gleichgehaltene kaufmännische Anweisungen
von mehr als achttägiger Laufzeit und Berpslichtscheine (T . P . *) 11 , s und T . P . 60 1 , u -;
ch für Schuldbriefe über Vorschüsse öffentlicher Kreditinstitute auf Staats - und andere Wert-
»aviere für die Dauer von drei Monaten (T . P . 36,1 a ) ; für Vorschüsse auf Pfänder seitens der kou-
Wonierten Pfandleiher , welche auf nicht länger als auf die Dauer von 3 Monaten erteilt werden.
« Kaufmännische Anweisungen von nicht mehr als achttägiger Laufzeit unterliegen ohne
Mckficht auf den Betrag der fixen Gebühr von 10 wenn diese Laufzeit aus dem Kontexte der
Anweisung selbst erhellt.
. Für die im Auslände ausgestellten Wechsel tritt die Stempelpflicht ein , sobald dieselben
u dag gebührenpflichtige Inland zu einer wechselverbiudlichen Handlung oder zum gerichtlichen
«evrauch einlangen.
s, ^Skala II : a) fürRechtsurkunden, welche weder Skala I noch Skala III noch dem
"len Stempel von 1 L unterliegen ; b ) für Wechsel, im Jnlande ausgestellte, nach sechs Mo-

o»n zahlbare , und im Auslande ausgestellte, nach zwölf Monaten zahlbare ; ferner Wechsel auf
vnyt oder auf eine bestimmte Zeit nach Sicht , die nach Ablauf von sechs, beziehungsweise zwölf

conaten vom Ausstellungstage zur Zahlung Präsentiert werden ; e) für die diesen Wechseln bei-
^sUgteu Empfangsbestätigungen (ponr ueynit ) . (Indossamente siehe Skala I .)

Dem fixen Stempel von 1 (einer ) L unterliegen außer den im allgemeinen Stempelgesetze
. ^ rücklich benannten Urkunden in Folge nachträglicher Erläuterungen folgende Rechtsurkunden:

? Klärungen über Löschung bücherlich eingetragener Bestandverträge und Pachtkautionen, wenn
h a Vertrag durch Ablauf der Zeit erloschen ist ; b) Urkunden über die Änderungen des früher
>. ?^ denen Zinsfußes von Darlehenskapitalien; e) unentgeltliche Einräumungen des Vorgangs-

bücherlich sichergestellter Forderungen ; <l ) Erklärungen , daß man sich mit einem Pfände
den '^ k) von geringerem Werte für ein unberührt bleibendes Recht begnüge , oder daß die Haftung
». V einem aus mehreren , für dasselbe Recht mitbaftenden Pfandgegenständen ganz oder zum
lvet» gelöscht, oder daß die Haftung von einem Pfandgegenstande auf einen anderen Gegenstand,
Lolz * derselben haftenden Person gehört, übertragen werden könne; s ) Urkunden über bücherliche

Hung von Forderungen , welche im Konsolidationswege erlöschen,
l» n, Skala III : a ) für Kauf -, Tausch- und Lieferungsverträge über bewegliche Sachen
-Nt,? ' bb . », T . P . 97, L , T . P . 69 , T . P . 57 , o , a) ; b) für entgeltliche Zessionen über
8b »̂ - Sachen , als Schuldforderungen (T . P . 32, 2 , ß, T . P . 110 , u, db ) ; 0) für Verträge
^ ^ Dienstleistungender T. P. 40, L, d ; ä) fürHoffnungskäufe(T. P . 57 , 6, ») ; s) für die

*) T . P . bedeutet die jeweilige Tarifpost aus dem Gcbiihrengesetze.
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Schuldverschreibungen der T . P. 36, 2 , » ; k) für dieVerträge der Aktiengesellschaften der T.
P . 65 , 8 , 2 , L und b ; x) Berzichtleistung auf Rechte, welche beweglichen Sachen gleich-
gehalten werden ; (mit Ausnahme von Schuldforderungen) T. P . 1V1 . I. M.

Das Papier » welches zu stempelpflichtigen Schriften verwendet wird , darf die bestimmte
Größe : 1750 d . i . rund 37 om Höhe und 47 em Breite nicht überschreiten, widrigen- eme
höhere Gebühr zu entrichten ist.

Die verwendeten Stempelmarken *) müssen ganz unversehrt , ohne Spur eines bereits ge¬
machten Gebrauches sein.

MitAusnadme von Eingaben , deren Duplikaten u . s. w . , Rubriksabschristenund jenen Schriften,
welche nur als Beilagen einer Stempelgebühr unterliegen oder welche bedingt stempelfrei auSgefertigt
wurden und von welchen nun ein weiterer Gebrauch gemacht wird oder die aus dem Auslande io
das Inland übertragen wurden , ferner mit Ausnahme von Ankündigungen , Ausschreibungen der
Handels - und Gewerbetreibenden u . dgl. soll jede Urkunde oder Schrift auf solchem Papier ge¬
schrieben werden , welche bereits mit der gesetzmäßigen Marke versehen find.

Die Stempelmarke ist auf dem zur Schrift bestimmten Papiere auf der ersten Seite eines
jeden stempelpflichtigen Bogens an einer solchen Stelle aufzukleben, daß von der Schrift wenigstens
eine Zeile , nie aber deren Überschrift (Titel ) oder Unterschrift über die Marke unter dem Stempel¬
zeichen in gerader Linie fortläuft und hierdurch die Marke aus dem farbigen Felde überschrieben wird.
Beim Gebrauche von Blanketten ist die Marke an eine für die Handschrift aufgesparte Stelle zu klebeu.

Das Abstempeln der Marken mit Privat -Stampiglien ist nicht gestattet. Die Nichterfüllung der
Stempelpflicht zieht eine Strafe nach sich , welche, insoweit es sich um Urkunden handelt , die unter das
Gesetz vom 8. März 1876 (R . G . Bl . Nr . 26) fallen , bei den der Skala I, ferner bei den einer
festen Gebühr unterliegenden , im Z 20 des vorzitierten Gesetzesnäher bezeichnten Urkunden das
Fünfzigfache, bei den der Skala II unterliegenden Urkunden das Zehnfache, sonst aber nach 8 79 deS
Gesetzes vom S . Februar 1850 das Dreifache der Stempelgebühr beträgt , wobei bemerkt wird , daß
die nach 8 20 des Gesetzes vom 8 . März 1876 (R . G . Bl . Nr . 26) entfallenden Gebührenerhöhungen,
außer in dem im 8 21 des genannten Gesetzes normierten Falle , nicht nachgesehen werden.

Bei Wechseln , die in fremder Währung ausgestellt und zahlbar sind, gelten für die
Ermittlung der Stempelgebühr folgende Umrechnungskurse (Verordnung des k. k. Finanz -Minist,
vom 10. Dezember 1901) :
1 Franc , Lire , Drachme, Lei , Dinar,

Peseta , Lewa, Markka . . . . — ^ — -952
1 Mark . „ 1 176
1 Rubel . „ 2-539
l Pfund Sterling . — „ 24 -02
1 Dollar . — 4 94

1 Holländischer Gulden . . .
1 Schweb . od. vorweg . Krone
1 Türkisches Pfund.
1 Dukaten.
42 Gotdgulden.

--- L

Mmrechrmrrgs-Taöesse
zur Bestimmung der Stempelgebühr nachSkala I.

Gebühr
Kronen Kronen Francs Mark Psund

Sterling Rubel Holländ.
Gulden

Skand.
Kronen Dollars

0. 10 150.— 157.56 127.55
L sir . x>.
6 . 4 .10 59 .07 75 .60 113 .37 30-36

0 .20 300 .— 315.12 255 .10 12 . 9 . 9 118 .15 151 .20 226 .75 60.72
0 .40 600 .— 630.25 51020 24 .19 . 7 236 .31 302 .41 453 .51 121 -45
0.60 900 .— 945.37 765 .30 37 . 9 . 4 354 .47 453 .62 680 .27 182-18
0 .80 1200 .— 1260.50 1020 .40 49 .19 . 2 472 .62 604 .83 907 .02 242-91
1 .— 1500 .— 1575.63 1275 .51 62 . 8 .11 590 .78 756 .04 1133 .78 303.64
1 .20 1800 .— 1890.75 1530 .61 74 .18 . 9 708 .94 907 .25 1360 .54 364.37
1 .40 2100 .— 2205 .88 1785 .71 87 . 8 . 6 827 .09 1058 .46 1587 .30 425 .10
1 .60 2400 .— 2521 .— 2040 .81 99 .18 . 4 945 .25 1209 .67 1814 .05 485 .82
1 .80 2700 .— 2836 .13 2295 .91 112 . 8 . 1 1063 .41 1360 .88 2040 .81 546.55
2 . — 3000 .— 3151 .26 2551 .02 124.17 .11 1181 .56 1512 .09 2267 .57 607-28
4 . - 6000 .— 6302 .52 5102 .04 249 . 15 .10 2363 .13 3024 .19 4535 . 14 121457
6 .— 9000 .— 9453.78 7653 .06 374 .13 . 9 3544 .70 4536 .29 6802 .72 1821-86
8.— 12000 .— 12605 .04 10204 .08 499 .11 . 8 4726 .27 6048 .38 9070 .29 2429.14

10 .— 15000 — 15756 .30 12755 .10 624 . d . 7 5907 .83 7560 .48 11337 .86 3036 .43
12 . - 18000 .— 18907 .56 15306 .12 749 . 7 . 6 7089 .40 9072 .58 13605 .44 3643 .72
14 .— 21000 .— 22058 ..82 17857. 14 874 . 5 . 5 8270 .97 10584 .67 15873 .01 4251 .01
16.— 24000 .— 25210 .08 20408 .16 999 . 3 . 4 9452 .54 12096 .77 18140 .58 4858 .29

5465.58
6072-87

18 .— 27000 .— 28361 .34 22959 .18 1124 . 1 . 3 10634 .10 13608 .87 20408 .16
20 .— 30000 .— 31512 .60 25510 .20 1248 .19 . 2 11815 .67 15120 .96 22675 . 73

1 -984
1323

21 -68
11 -29

100'-

*) Folgende Stempelmarken mit der Wertbezeichnung in Kronenwährung sind im Verkehr : In Kr"4 1, 2, s , 4 , s , 6, 7, 8 . 10, 12, 15, 20 , 30 , 40, 50, und in HellernL1, 2, 4, s, 6, 10, 14, 20, 24 , 25, 26, so, 38, '
50 , 60, 64, 72, 80 und 88.

Ungarische sowie bosnische Stempelmarken sind bei dem k. k. Zentral- Stempelmarken-BerM
Magazine , IH . Vordere Zollamtsstraße5, erhältlich.
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1323
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DollarS

30.36
60.72

121.45
182-lS
242.9t
303.64
364 .37
425 .10
485.82
546.55
607.28

1214 .57
1821 .36
2429.14
3036 .43
3643 .72
4251 .01
4858 .29
5465.58
6072.87

: In Kr-»e»
k, SO, S8, 40,

en-Verschleid'

Ilmrechnungs -Faöelle
zur Bestimmung der Stempelgebühr nach Skala II.

Gebühr
Kronen Kronen Francs Mark Pfund

Sterling Rubel Holländ.
Gulden

Skand.
Kronen Dollars

- .14 40 .— 42 .01 34 .01
E sk. x.
1 .13. 3 15.75 20 .16 30 .23 8 .09

- .26 80 .— 84 .03 68 .02 3 . 6 . 7 31 . 50 40 .32 60 .46 16. 19
- .38 120.— 126.05 102.04 4 .19 .11 47 .26 60 .48 90 .70 24 .29
- .64 200 .— 210 .08 170.06 8 . 6 . 6 78 .77 100.80 151 .17 40 .48

1.28 400 .— 420 .16 340.13 16 .13 . — 157 .54 201 .61 302 .34 80 .97
1.88 600 . - 630.25 510 .20 25 .19 . 7 236 .31 302 .41 453 .51 121.45
2.50 800 . — 840.33 680 .27 33 . 6 . 1 415 .08 403 .22 604 .68 161.94
5— 1600 . — 1680.67 1360 .54 66. 12 . 2 630 .16 806 .45 1209 .37 323 .88
7 .50 2400 .— 2521 . — 2040 .81 99 .18 . 4 945 .25 1209 .67 1814 .05 485 .82

^0— 3200 .— 3361 .34 2721 .08 133 . 4 5 1260 .33 1612 .90 2418 .74 647 .77
12 .50 4000 .— 4201 .68 3401 .36 166.10 . 6 1575 .42 2016 .12 3023 .43 809 .71
15 .— 4800 .— 5042 .01 4081 .63 199.16 . 8 1890 .50 2419 .35 3628 .11 971 .65
20.— 6400 .— 6722 .68 5442 .17 266 . 8 .10 2520 .67 3225 .80 4837 .49 1295 .54
25.— 8000 .— 8403 .36 6802 .72 333 . 1 . 1 3150 .80 4032 .25 6046 .86 1619 .43
30— 9600 .— 10084 .03 8163 .26 399 . 13 . 4 3781 .01 4838 .70 7256 .23 1943 .31
35.— 11200 .— 11764 .70 9523 .80 466 . 5. 6 4411 .18 5645 .16 8465 .60 2267 .20
40— 12800 .— 13445 .37 10884 .35 532.17 . 9 5041 .35 6451 .61 9674 .98 2591 .09
45— 14400 .— 15126 .05 12244 .89 599.10 .— 5671 .52 7258 .06 10884 .35 2914 .97
50— 16000 .— 16806 .72 13605 .44 666 . 2 . 2 6301 .69 8064 .51 12093 .72 3238 .86

Mmrechnurrgs -UaSelle
zur Bestimmung der Stempelgebühr für trausitierende Wechsel.

Dir Gebühr beträgt für je L 200 .— bM . - rr rutfpr. fremden Währung -Lf —.04.
Gebühr
Kronen Kronen Francs Mark Pfund

Sterling Rubel Holländ.
Guiden

Scand.
Kronen Dollars

—.04 ! 200 .— 210 .08 170.06
K sir . x-
8 . 6 . 6 78 .77 100.80 ^ 151.17 40 .48

Umrechnung geschieht wie folgt : 1 Pfnnv Sterling - »8 Kronen , S Mart — 8 Kronen , 7'/,Rubel --- 20 Kronen,
°V, Dollars --- SOKronen , 14Francs ----- 10Kronen , 57Gulden österr . --- 100 Kronen , 66 Gulden Holland. --- 100Kronen.

Hbkiterierung der Stempelmarken auf Wechseln, Anrveisnngen, Schecks und
Warrants.

L . Wechsek . Die Obliterierung von Stempelmarken f Wechseln erfolgt:
. n) Bei im Jnlande ausgestellten Wechseln , bevor eine Parteienfertigung (Unterschrift
"es Ausstellers , Akzeptanten , Bürgen , Giranten u . s . w .) darauf gesetzt wurde,
n,, d ) Bei im Auslande ausgestellten Wechseln , bevor dieselben in Umlauf gesetzt , d. i . mit
?Hept , Bürgschaft , Giro eines Inländers versehen wurden oder sonstiger Gebrauch davon
»emacht wurde , jedenfalls aber vor Ablauf von 14 Tagen nach Übertragung ins Inland.

Die Stempelmarren müssen auf der Rückseite des Wechsels angebracht sein , da durch die
Asestigung der Stempelmarke auf der Vorderseite der gesetzlichen Gebührenpflicht nicht Genüge
blltet wird . Die Stempelmarken müssen rein und unverletzt sein und sollen keine Spuren früherer
^ertvendung tragen ; sie dürfen auch nicht mangelhaft , zerrissen oder aus Bruchtheilen von

mehreren Marken zusammengesetzt sein , da sonst die Obliterierung verweigert und im Falle a ) und
1 überdies die weitere Amtshandlung veranlaßt würde.

im Anweisungen . Die kaufmännischen Anweisungen sind laut Gesetz vom 8 .. März 1876
^ -AUgemeinen den Wechseln gleichgestellt , daher auch bezüglich der Erfüllung der Stempel-

Die Stempelmarken können auf der Vorderseite der Anweisung angebracht und mit der
tven Aextzeile überschrieben sein . Einer fixen Gebühr von 10 L unterliegen die Anweisungen,
-Mr̂ aus einen bestimmten Tag lauten , längstens aber 8 Tage ( von dem nicht mit ein-
brid -^ den  Ausstellungstage an ) laufen . Die Laufzeit muß im ursprünglichen Texte ersichtlich
(z " icht nachträglich durch Stampiglien rc. beigesetzt sein . Länger laufende oder aus Sicht
^ *us , L vista ) lautende Anweisungen unterliegen der Skalagebühr.



266 Stempel - nnd Gebühren -Tarif.

Behörden und Ämter in Me « ,
welche zur Obliterierung von Stempelmarken auf Wechseln , Wechselblanketten und kaufmännischen Anweisung«

ermächtigt find:
1. Das k. k. Zentral -Tax - und Gebührenbemessungs¬

amt (Erpofilur im Giro - und Kassen -Verein - ;
2 . Die k. k. Finanz -Bezirks Direktion;
3. die Steuer -Administrationen:

a ) für den I . Bezirk,
b ) für den II . und XX . Bezirk,
o) für den lll . und XI . Bezirk,
ci> für den IV ., V . und X . Bezirk,
o) für den VI . und VlI . Bezirk,
I) für den VIII . und IX . Bezirk.

4 . die Finanz - und gerichtlichen Depositenkassen;
5. die Berzehrungssteuer -Linienämler und deren Ex¬

posituren;
6 . nachstehende Postämter:

a ) im I . Bezirke . Stoß im Himmel 2, Hohen¬
staufengasse 8, Schottenring 16, Börseplatz 4,
Lichtenfelsgasse 2, Bräunerstraße 12, Nibe¬
lungengasse 6, Maximilianstraße 4, Seiler¬
stätte 22, rSranzensring 1;

d ) im II . Bezirke . Taborstraße 27 , Körner¬
gasse 2, Vorgartenüraße 195, Untere Augarten¬
straße 40, Sreia ^iestraße 1. Taborstraße 10;

o) imlll . Bezirke . Hauptstraße 65, LöwengasseSS,
Marokkanergasse 17;

6 ) im IV . Bezirke . Neumanngasse 3, Alleeg. 42;
s ) im V. Bezirke . Rüdigcrgasse 2, Hundstum¬

platz 7;
I) im VI . Bezirke . Gumpendorferstraße 633,

Mittelgasse 2;
x) im VII . Bezirke . Zieglergasse 8, Neustist-

gasse 42 , Stiftgasse 13, Bernardgasse iS;
d) tm VIII . Bezirke . Maria Treugasse 6,

Florianigasse 5l;
i) im IX . Bezirke . Porzellangasse 13, Lazareih-

gasse 6, Garnisonsgasse 7;
lr) im XII . Bezirke . Schönbrunnerstraße 183;
I) im XIV . Bezirke . Märzftr . 40, Ullmannstr . 37;

ur) im XV . Bezirke . Gasgasse 2 » ;
n ) imXVII . Bezirke . Bergsteiggasse 26, Hernals«

Hauptstraße 112;
o) im XIX . Bezirke . Döblinger Hauptstraße75,

Lehnergasse 2;
p ) im XX . Bezirke . Wallensteinplatz 4.

6 . Schecks . Zur Obliterierung von Stempelmarken auf Schecks von Anstalten , Gesell¬
schaften sind die oberwähnten Ämter nicht ermächtigt . Andere als Schecks betitelte kaufmännische
Urkunden sind wie kaufmännische Anweisungen zn betrachten und demgemäß zu behandeln.

0 . Lagerpfandscheine (Warrants ) . (Über die Rechtsverhältnisse bei Lagerscheinen über¬
haupt vgl . das Gesetz vom 28. April 1889 , R . G - Bl . Nr . 64, betreffend die Errichtung und
den Betrieb öffentlicher Lagerhäuser und die von denselben ausgestellten Lagerscheine , insbeson¬
dere die tztz 17 bis 40 ; über die Stempelgebühren bei Lagersmeinen handelt speziell der
8 40 .) Die Stempelmarken für das erste Indossament eines Lagerpfandscheines (Warrants)
kann , auch wenn es schon eine Parteienfertigung zeigt , von den k. k. Postämtern obliteriert
werden , falls 1 - der Lagerpfandschein noch nicht abgetrennt und 2 . die vorgeschriebene Ersicht-
lichmachung der Eintragung in das Lagerbuch noch nicht vorgenommen worden ist.

Umtausch vou Stempetwertzeichen.
Ansuchen um Umtausch von ungebrauchten verdorbenen Stempelwertzeichen können veim

ausübenden Amte (Verlagsamte , Verschleißamte ) oder bei der leitenden Finanzbehörde (Finanz¬
bezirksdirektion , Gebührenbemeffungsamt ) mündlich oder schriftlich unter Vorlage des
umzutauschenden Materiales angebracht werden . Gesuche um Umtausch von verdorbenen
Stempelwertzeichen sind stempelfrei. Zusammengeklebte oder bei der Aufbewahrung auf Papier
angeklebte Stempelmarken sind in diesem Zustande zum Umtausch zu überreichen und nicht etwa
vorher gewaltsam oder unter Anwendung feuchter Mittel (Wasser , Spirituosen u. s. w .) abzutrennen.
Die Parteien haben mit ihrer Adresse (Name und Wohnort ) versehene Verzeichnisse (Kon¬
signationen ) über die Gattung , Stückzahl und den Wert der umzutauschenden Stempel¬
wertzeichen beizubringen . Formulare solcher Verzeichnisse sind beim Amte erhältlich.

Stempel - und Gebühren - Tarif . (In alphabetischer Ordnung .)
Die Stempelgebühr ist stets von jedem Bogen zu entrichten , wenn nicht ausdrücklich angeführt ist „vom ersten Bogen :
In jenen Fällen , in welchen die Gebühr nur vom 1. Bogen angegeben erscheint , , ft für jeden weiteren Bogen be>
Eingaben an Behörden , dann bei Rechtsurkunden und Verträgen , ferner b- i gerichtlichen Eingaben , deren Gegenstand

den Wert von 100 X übersteigt , ein Stempel von I X , und unter 100 X ein Stempel von 24 k zu verwenden.
Abfindung - Verträge über die Entrich¬
tung öffentlicher Abgaben , gebüh¬
renfrei , zwischen Privaten nach dem
Werte oder Geldbetrag nach Skala II.

Ablösungsverträge (Zessionen ) über
Schuldforderungen » ach Skala II.

Abonnementsscheine , Karte « o. Büchel,
wenn von ihnen kein gei .chtlicher
Gebrauch gemacht wird , gebührenfrei.

Abschiede , von Privaten ausgestellt 1X.
— amtliche für Dienstboten , Gehilfen,

Taglöbner 36 K.
Abschätzu» »Sbefunde 1 X.
Abschriften:
1. amtliche , nicht vidimierte:

») vom Gerichte ausgestellt 1 X,
d ) biS 100 X Werth 50 k,
o) von and Behörden ausgestellt IX.

2. amtlich vidimierte 2 X.
— bis 100 X Wert 1 X.
3 . nicht amtliche , von der Partei
selbst verfaßte und sodann gerichtlich
oder notariell vidimierte 1 X.
— einfache , von der Partei besorgt , frei.

Abschriften mehrerer Urkunden auf
einem Bogen vedürfen des Gesamt¬
stempels aller einzelnen Urkunden.

klvsentierungSgesuche 1 X.
Absolutorien über Studien 2 X.
- über Rechnungen v. Privaten i X.
Absonderungs -Urkunden od . Protokolle,
ohne Vermögensübertragung 1 X.

«lbstehungS -Erklärung . in Streitsachen
über 100 X 1 X, bis 100 X Wert
24 k.

Abtretung der Güter an die Gläubi¬
ger , Gesuche hierum 1 X.

«lkkreditive , wenn sie Zahlungsanwei¬
sungen find , nach dem angewiesenen
Betrage Skala II.

— wenn sie Vollmachten find , welche
keine Lohnzusicherung enthalten 1 X

Aktien , Renten und Schuldverschrei¬
bungen aus dem Auslande bei ihrer
Uebertragung inS Inland vom Mini-
malwerthe , beziehungsweise Betrage
einer Teilzahlung , nach Skala II
samt 25 «/, Zuschlag.

Aktiv - und Passivstands - Verzeichnis
bei Güterahtretung 1 X.

SdelS -Bestätigung oder Diplom 2 X
— Gesuche um Bestätigung , Bk" "
hung , Übertragung , der 1- Bog -"
10 X, jeder weitere 1 X.

Adjutum , Gesuche darum 1 X-
Adoption , Gesuche um Annahme "
Kindesftatt 1 X.
- Urkunden 1 X.

AdvitalitätSv ertrüge , wodurch ^
einem Ehegatten dem andern l"
den Fall des Überlebens die leben^
längliche Fruchtnießung des » e'
mögen - eingeräumr wird 2 X.

Ärztliche Zeugnisse 1 X.
— zur Rechtfertigung deS Schülers » -

verh . Schulbesuch , gebührenfrei-
Agentie - Gesuche um Aufnahme
berechtigten öffentlichen Agent
vom 1. Bogen 8 X . ^

— Gesuch um Befugnisse zur P " v
Agentie , wie Gewerbeanmeldung
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Anweisungen
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Iguoszierungen (RechnnngS-), außer¬
gerichtliche 1 L.

Alimentationsv ertrüge über die Höhe
des pflichtmäßigenUnterhaltes einer
Versonauf unbestimmte Zeit aus dem
3fachen, auf Lebenszeit aus dem 10fa-
chen JahreSbetrage , nach Skala II.

AterSnachstcht, Gesuch hierum 1 L.
Amortifierungsgesuche . voml - Bg . 2 L.
AmtlicheAusfertigungen 2 L.
- Duplikate 2 L.
- in Streitsachen bis 160 L , 1 27.
^ wenn fie weder eine Rechtsurkunde,
noch ein Zeugnis find, gebührenfrei,

«nbot z. Abschließungeines Bertr . 1L
»nlehenSvertrüge , s. Darlehensvertr-
»»Meldung eines freien Gewerbes
»ehe Gewerbeanmeldung.

- einer Forderung an eine Konkurs¬
masse bei storderunaea bis 100 L
24L, üb . 100L1L,Anmeld . z . einer
BerlaffenschaftsmaffcvomBog. lL.

Anschreibungen an die Gewähr , Ge¬
such bei einem Werte von 100 L
dom ersten Bogen 1 L-

-überioo— 200 L , v . 1. Bog . 1L50L.
- über 200 L Wert , v . 1. Bog . 3L.
u. zw. in Büchern verschiedenerÄmter
W oftmal vom 1. Bogen, als die Zahl
der Ämter beträgt.

Anstalten, öffentl-, Eingaben an 1 L.
Anstellungsgesuche1 L.
7 Dekrete nach dem Werte der ge¬
tarnten Jahresbezüge , u . zw . bei
Anstellungen auf unbestimmte Zeit
aus dem 3fachen , bei Anstellungen
auf Lebensdauer aus dem lOfachen
Betrage , Skala III.

Anweisungen von Kaufleuten oder
an Kaufleute:

1- wenn die Leistung in Geld be¬
steht». dieZahlungsfrist auf höchstens
°Tage lautet , per Stück 10 2/

st. wenn die Leistung in Geld be¬
steht und die Zahlbarkeit später als
b Tage nach der Ausflellungszeit
ausgedruckt ist , nach Skala I;

». wenn die Leistung nicht in Geld
oefteht u . wenn nicht nach dem in der
»»Weisung ausgedrückten Werte nach
2>k. Il eine mind . Gebühr entfällt , 1L,-

4- wenn die Anweisung an Diener
oder Bevollmächtigte des Ausstellers
trfolgt — gebührenfrei.
, 5. Alle and. Anweis, nach Sk . H.
auzeigen in Strafsachen gebührenfrei.
7. ° °" Rechtsgeschäften behufs Ge-
tzUhrenbemeffung — gebührenfrei.
jUellationsanmeldungen s. Berufung.
Arbeitsbücher der gewerblichen Hilfs-
Lb -it-r stemvelftei.
Atbrit-zeugnisse 1 L.
7. für Dienstboten , Gehilfen , Lehr¬
te , Taglöhner SO2 ; in den Dienst-

büwern siemvelfrei.
Armutszeugnisse stemvelfrei.
MowahrungSvertrüge b . bedungenem

Am,« »ach Skala ll . , außerdem 1 L.
Mrtigungen , ämtliche, welche weder
N/surkunden , noch Zeugnisse oder

Abschriften find , stempelfrei.
»ulgebotSnachstchten , das Gesuch i L.
»,,-i?,u>« ne für jedes Brautpaar 1 L.
. "Migüng , gerichtliche 1 L , außer-

."ml. i bei einmonatl . »d . kür-
«« 24 Tr(gerichtl.s.
Ao».Ä ? °ssa, Gesuch - um Erteil . 2L.
h. stadtngs . Bertrag , d . Urkunde 1 L
tz^^ gen , weiters unentgeltl ^ wie
antrsg ^" "'gen , entgeltliche wie Kauf

1 L.
Scheine (Lieferschein)ANS

- «» Stück 8 L7.
di,i.!^ ruugs - Scheine, Zessionen auf

' lade Antretung 10 L.
- FKerungS, »suche ^
lhiz. W ' be, zeder Ausfertigung 2L.
stn«!«? "ungen . Gesuche. 1 Bg . 10 L.
lilb.» E arrs den inländischen öffent-
»mn' Büchern mit Ausnahme der

Erledigung 2 L.

Auszüge aus ausländischen Büchern
i L . aus amtlich aufbewabrten
Privat - od . Amtsschriften 1 L.

Bagatellverfahrcu.
— Klagen und ExekutionSgesuche bis

100 L 24 /». darüber 1 L.
— Nullitätsbeschwerden und Rekurse
vom 1. Bogen des 1. Pares bis 100 L
1 L , darüber 2 L ; jeden weiteren
Bogen bis 100 L 24 L, darüber 1 L.

— Urtheile bis 50 L 1 L , über 50
bis 100 L 2 L , über 100 bis 400 L
5 L , über 400 L 10 L.

Bau - , Befund - u . Vollendungs -Zerti¬
fikate, auch Protokolle 1 L.

— Pläne , als Urkunden 1 L.
— Pläne , einer Eingabe als Beilage
dienend 30 7r.

— Vertrag , wenn der Baumeister da«
Material liefert , Skala III ; außer¬
dem Skala II.

BefördcrungSgesuche i L.
Befugnis (- Gesuch ) um Tanzmusik,Vor¬
stellungen, Konzerte, Sehenswürdig¬
keiten gegen Eintrittsgeld , der erste
Bogen 2 L , jeder weitere 1 L.

Befunde , von Sach- und Kunstver¬
ständigen als Beweismittel 1 L.

Begnadigungsgesuche, im Allgem. i L.
— wegen Gesaasuvertretungen 2 L.
— wegen Verbrechen od. Polizeiüber¬
tretung frei.

Beglaubigung , f . Legalisierung.
— als Vollmacht ohne Entgelt 1 L.
Beilagen zu stempelpflichtigen Ein¬
gaben und Protokollen mit Aus¬
nahme der Armutszeugnisse 30 K.

— im Rechtsstreite, bis lOOLdeS Wertes
des Gegenstandes 20 ä, über 100 L
30 ä, von Erkenntnissen stempelfrei.

Beiträge zum Wr . k. k. KrankenanstaltS-
fonds s. Bermögensübertragung.

BelehnungS -Gesuche i L.
BelohnungS-Gesuche i L.
Benestzien-Verleihungen , Ges. 1 L.
Bergbelehnung , Gesuch hierum 2 L.
Bergbuchextrakt 2 L.
Berufungen , welche gegen Entschei¬

dungen bei Gebührenbemessungen
erhoben werden, find stempelfrei.

BerufungSfchrift in Bagatellsachen
1 L vom 1. Bogen . In anderen Fällen
vom 1. Bogen : bei einem Werte des
Streitgegenstandes:

1. dis 50 L 1 L.
2. über 50 L bis 100 L 2 L.
3 . über 100 L bis 400 L 5 L.
4 . über 400 bis 1600 L 10 L.
5 . über 1600 L 20 L.

Besoldungs -Quittungen , Skala II.
Bestätigungen von öffentlichen Ämtern
und Behörden 2 L.

— von vorgelegten Rechnungen 1 L.
Bekandverträge , s. Pacht - und Miet¬
verträge

Bevollmächtigungsklausel i L.
BezugSbewilltgungSgesuchf.Waren2L
Bilanzen , bilanzierte Konti 10 k.
Bilanzen , welche von den zum Betrieb

eines Bergbaues „für Rechnung des
Staates bestelltenÄmtern u . Behörden
ausgestellt worden find , gebührenfrei.

BodenzinS- Berträge nach Skala II.
Bodmerei-Verträge nach Skala II.
Bolletten -Duplikate 2 L.
Bries -Kopierbuch, stempelfrei.
Bürgerrechts - Verleihung , Gesuch
hierum 4 L.

Bürgschafts-Urkunde» , wenn Verbind¬
lichkeit nicht schätzbar 1 L , sonst

nach Skala II . Wird die Bürgschafts¬
erklärung in die Schuldurkunde aus¬
genommen, dann ist die Skalagebühr
doppelt zu entrichten ; die Zahl der
Bü ' gen ist belanglos.

Düvqnos (Schecks ) per Stück 4 b , wenn
selbe diese Bezeichnung ausdrücklich
tragen und von statutenmäßig berech¬
tigten inländ .Gesellschaften herrühren;
sonst wie Anweisungen.

Dampfkesselerprobung, Gesuch 1 L.
— Zertifikate frei.

Darlehensgeschäfte, kaufmännische,
gegen Faustpfand , die Schuldurkuude
nach Skala II.
— der Pfandschein 1 L.
— wenn jedoch das sogenannte Kost¬
geschäft die Dauer von 8 Tagen nicht
überschreitet 20 K.
— Vertrag, » , zw . die darin errichteten
Urkunden,Schuldscheineu .Schuldbr .:

1. über Vorschüsse aus Staats - u.
andere Wertpapiere , oder Waren
wenn sie seitens statutenmäßig zu Bor¬
schußgeschäften berechtigter Anstalten
auf nicht länger als 3 Monate er¬
teilt werden , sowie auch die Pro¬
longationen , welche 3 Monate nicht
überschreiten, nach dem Betrage Sk . I.
Die Gebühr wird unmittelb . entricht.

2 . von and . Anst . u . Pers . od . auf
längere Zeit erteilt nach Skala II.

3. andere Schuldverschreibungen,
wenn sie auf Überbringer lauten,
nach dem Werte Skala III . ; wenn
die Schuldverschreibung auf höchsten-
10 Jahre lautet , Skala II . , wird die
Darlehensdauer verlängert , so ist
nach Skala III zu ergänzen ; wenn
fie nicht auf Überbringer lauten,
nach Skala II.

DatumS-Zertifizierung , gerichtl. 2 L.
Depositen als eine Zahlung , die der
Erleger im eigenen oder eines
anderen Namen an Denjenigen , für
den der erlegte Gegenstand auf¬
zubewahren ist, leistet , nach Skala II.

— Empfangscheine über erfolgte
Depositen i L.

— Gesuche um Annahme oder Aus¬
salzung s. Eingaben »).
— Extrakte 2 L.

D' servit -Quittungen , nach Skala II.
Diaten -Anweisungen von Privaten,

nach Skala II.
Dtenstabschiedesiehe Abschiede.
Dienstboten - Zeugnisse und Reise-
Urkunden 30 K; in den Dienstbvten-
büchern die Zenanisse stempelfrei.

Dienstverleihungsgesuche 1 L.
Dienstverträge , entgeltliche , über
Dienstleistungen nach dem Betrage
aller JahreSgenüsse , mit Rücksicht auf
die Dauer der Leistung nach SkalaIII.
Verträge über die Aufnahme von
Lehrlingen 1 L.

Diplome 2 L , von Priv . ausgest. l L.
Disziplinär - Angelegenheiten , Ein¬

gaben Pr . Bogen 1 L , Rekurse v.
1. Bogen 2 L.

DiSPenSgesuchtan öffentlicheBehörden
und Ämter 1 L.

Duplikate gerichtlicher Eingaben in u.
außer Streitverfahren 1 L, anderer
Eingaben 1L.
— amtliche, auf Ansuchen der Partei
von Balletten u . Steuerscheinen 2 L,
der Urteile 2 L.

Dupliken im Rechtsstreit Pr. Bog . 1 L.
u . b. ein . Gegenstände unt . 100L 24 L

DurchfuhrSpäffe, Gesuch um dieselben,
vom 1. Bog . 2 L.

Edikte , Gesuch um Erlassung ders . 2 L.
Ehebewilligungen, von Privaten 1L.
EhediSpensrn, Gesuch hierum 1 L.
Ehepakte. Vertrag nach Skala II.
— Siehe Bermögensübertragung.
— Enthält der Vertrag Rechte , welche

erst nach dem Todesfälle eines Gatten
wirksam werden, von 1. Bg . 2 L

— Eingaben um handelsgerichtliche
Eintragung der Vermögensrechte der
Ehefrau eines Kaufmannes , v . 1. Bq.
10 L . , jeder weitere 1 L.

Ehescheidung - - , Trennungs oder Ungil-
tigkeitserklärunas - Eingaben 1 L.

Ehrenämter , Gesuch um Verleihung,
1. Bg . 10 L jeder weitere 1 L.

Einantwortungs Gesuche 1 L.
EinberufnngS -Ed kte Gesuche 2 L.
Einbürgerungsgesuche um Staats¬

oder Geme.ndedürgerrecht 4 L.
Einfubrpäffe Gesuche um Erteilung

solcher 2L.
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Eingabe « von Privatpersonen:
») i . im gerichtl. Verfahren in

und außer Streitsachen , wenn der
Streitgegenstand 100  L nicht über¬
steigt, 84 L, sonst 1 L ^

Als stempelfreie Eingaben find
alle Anbringen an das Gericht zu
behandeln, die auch mündlich vor¬
gebracht werden könnten und keinen
Antrag enthalten , über den das
Gericht zu entscheiden hat . Solche
find : Begehren um Zeugengcbübren,
Ansuchen um Aasfertigungen , Aus¬
züge und Abschriftenaus den GerichtS-
akien , sowie einfache Auskünfte, welche
die Parteien infolge gerichilickenAuf¬
trages oder aus eigenem Antriebe
über den gegenwärtigen Aufenthalt,
über die Art der Erziehung und Ver¬
pflegung von Pflegebefohlenen oder
Über andere Persönliche Verhältnisse
derselben dem Gerichte schriftlich
übermitteln . Ferner sind stempelfrei:
Schriftliche Anzeigen oder Anfragen
an das Gericht ooereinVollstreckungs-
organ , deren Erledigung in den
Wirkungskreis des gerichtlichen Kanz-
leidienfies fällt , jedoch geeignet find,
eine mündlicheMitteilung zu ersetzen.
Unter ..diesen Punkt fallen Anzeigen
über Änderung der Wohnung , Be¬
gehren um Vornahme einer Exeku-
tionshandlung , Urgierungen noch
nicht erfolgt«r Erledigungen , sowie
derartige Anfragen ; Erkundigungen
über die Zustellung eines GeschäftS-
stückes , sowie darüber , ob eine Exe¬
kutionshandlung schon vorgenommeu
wurde ; Begehren um Rücksendung
unverwendeter Stempelmarken und
Anfragen , wann ein Beamter des
Gerichts in Amtssachen zu sprechen
ist, oder wann Akten eingesehen
werden können. Derartige Eingaben
können auch mittelst Korrespondenz¬
karte, beziehungsweise solcher mir
bezahlter Antwort eingebrachtwerden.
Endlich sind noch stempelfrei Be¬
stellungen von Grundbuchs - und
Depositenauszügen , sowie Hypo-
thekenzertifikaten, die auf dem Ab¬
schnitt der Postanweisung , mit wel¬
cher die für die erwähnten Schrift¬
stücke erforderlichen Stempelgehühren
eingesandt werden, sowie mittelst
Korrespondenzkarten oder Bestell¬
zettel gemacht werden können.

2. Alle anderen von jedem Bogen,
woferne die einen ( i ) u . die anderen
(2) in den nachfolgenden Absätzen
keiner höheren oder niederen Gebühr
»gewiesen oder dieselben nicht
efreit find 1 L ; in Dienstboten

angelegenheiten vor den politischen
Behörden stempelfrei.

d) bezüglich nachstehenderErwerbs-
befugnifse : 1. wodurch der selbst¬
ständige Betrieb eines freien Ge¬
werbes bei der Behörde angemeldet
oder die zumGewerbSbetriebe erfor¬
derliche Konzession der Behörde an¬
gesucht wird , und um Befugnis zu
Privatagentien:

in der Haupt - und Residenzstadt
Wien und in anderen Orten mit
einer Bevölkerung von mehr als
50.000 Seelen , vom 1. Bogen 8 L;

bb) 10.000 — 50.000 Seelen vom
1. Bogen 6 L;

vo) 5000—10.000 Seel . v. 1. Bogen 4L
Sä ) in allen übrigen Orten S L ;̂ in

allen diesen Fällen ein jeder
weitere Bogen 1 L;
2 . um Erteilung oder An¬

erkennung einer Berechtigung oder
Befugniß zu Unternehmungen oder
Erwerbsgeschäften in anderen als
den im Absätze b , l,begriffenen Fällen,
dann zur Vornahme einzelner, einer
besonderen behördlichen Gestattung
bedürfenden Erwerbsakte , als : Zu»
Abhaltung von öffentl. Tanzmusiken,

zur Offenhaltung der Gast - , Schank - ,
Kaffeehäuser über die polizeiliche
Sperrsiunde , zur Ausstellung von
Sehenswürdigkeiten , zu gymnasti¬
schen od . theatralischen Vorstellungen,
Konzerten rc. gegen zahlbaren Zutritt,
vom 1. Bogen 2

o) 1. um Verleihung , Bestätigung
oder Übertragung von Adelsgraden,
Verleihung von Orden , um Be¬
willigung , ausländische Orden an¬
nehmen und tragen zu dürfen , Ber¬
einigung oder Verbesserung von
Wappen, Ausfertigung eines Wap-
penbriefeS, Bewilligung v. Namens¬
änderungen oder Namens - lieber-
tragungen , Verleihung von Würden,
Ehrenämtern , Ehrentiteln und son¬
stigen Ehrenvorzügen und Aus¬
zeichnungen mit Inbegriff jener für
gewerbliche Unternehmungen , vom
1 . Bogen 10 L

2. um Erteilung , Anerkennung
oder Bestätigung von Privilegien
worunter auch die ausschließlichen
Industrie - Privilegien mitbegriffen
sind , vom 1 Bogen 6 L

3. um Verleihung od . Anerkennung
d . österreichischen Staatsbürgerschaft,
um Erteilung des Gemeindebürger'
rechtes, vom 1. Bogen 4 L

4. um Aufnahme in den Heimats-
Verband stempelfrei — Die Gesuche
um Ausfertigung des zur Geltend¬
machung des Anspruches auf aus¬
drückliche Aufnahme in den HeimatS
verband einer Gemeinde erforderlichen
Amtszeugnifses über den vollzogenen
10jährigen Aufenthalt in der Ge¬
meinde find stempelfrei. Desgleichen
die zum angeführten Zwecke erforder¬
lichen Behelfe : wie Zeugnisse, Tauf - ,
Geburt - u . Trauungsbestätigungen,
Heimatsfcheine u . dgl.

S) um Kundmachung, öffentl Ver¬
steigerungen und Eingaben a» di,
Zivilgerichte , worin die Ausfertigung
von Edikten angesucht wird , oder
deren ordnungsmäßige Erledigung
die Ausfertigung eines Ediktes not¬
wendig erfordert , vom 1. Bogen 2 L;

s) um Erteilung von Püffen zur
Ein - , Aus- u . Durchfuhr von Koch¬
salz, Tabak und Schießpulver und
um Bewilligung zur Ein - oder
Ausfuhr bestimmter Waren , info-
ferne dazu eine besondere Bewilli¬
gung erforderlich ist, vom 1. Bg . 2 L;

k) um die Bewilligung zur Er¬
richtung oder Erweiterung , zur Ver¬
tauschung, Verwandlung oder Ber
schuldung eines Fideikommisses, vom
1. Bogen 2 L;

g) AppellatronS- und RevifionS-
anmeldungen gegen die unter Urteile
aufgezählten Erkenntnisse, u . zw . :

»r») Wenn vom gerichtlichen Er¬
kenntnisse I . Instanz eine feste
Stempelgebühr von nicht mehr als
101t zu entrichten ist , ebensoviel als
vom Erkenntnisse I . Instanz vor
beiden Teilen,u entrichten ist;

dl>) in allen and. Fäll , vom 1. Bog.
20 L Rekurse gegen die unter
Urtheile aufgeführten Erkenntnisse
unterliegen der Hälfte der hier fest¬
gesetzten Gebühr für den 1. Bogen.

k) Rekurse, d. i . alle Berufungen
gegen die Entscheidung oder Ver¬
fügung ein»r unteren Instanz an di«
höhere , welche nicht unter g) be¬
griffen, oder gegen die Vorschretbun;
der Gebühren und anderer öffent¬
licher Abgaben gerichtet find , u . di«
außercrdentlichen Gnadengesuche iw
Verfahren wegenGefällsübertretung,
vom 1. Bogen 2 L

Wenn jedoch der Wert des Gegen¬
standes 1001t nicht übersteigt , vom
1 Bogen 1 L.

l) die gerichtlichen Eingaben im
Rechtsstreit bis 100 LWert mit Aus¬

schluß der AppellationS - u Revisio »»-
Anmeldungen und Rekurse 24 L.

tc) Eingaben , alle , um Eintragung
in die öffentlichen Bücher über un¬
beweglicheSachen u . die ihnen gleich-
gehatt - Gerechtsamen (Hypotheken -,
Notifikenbücher , BerfachProtokolle
u . s. w .), ohne Unterschied, ob die
Eintragung zu unbedingter oder zur
bedingten Erwerbung dinglicher
Rechte (Jntabulation , Pränotations
oder zur Löschung eingetragener
Rechte oder zu einem anderen
Zwecke stattfindet , wenn der Werth
2001t übersteigt 1. Bogen 3L , über¬
steigt er nicht 200 L 1. Bogen l L
50 1i, übersteigt er nicht 100  L beim
1. Bogen 1 L

l) um Supereinverleibung de-
exekutiven Pfandrechtes auf einem
bereits in die öffentlichen Bücher
eingetragenen Pfandrechte , wenn der
Rechtswerth ohne Nebengebühreu
100 L nicht übersteigt 24 », über¬
steigt er 100 L dann 1 L

Bei Eingaben um Eintragunge»
in die Bücher verschiedener Äenüer
muß die für den 1. Bogen vorgeschr.
Gebühr so oftmal entrichtet werde»,
als die Zahl der Ämter beträgt.

m) um Eintragung der Firma . erneS
GesellschastSvertrages, Statutenän¬
derung oder Firma -Änderung, vom
1 Bogen 20 L

Eingaben um Eintragung einer i»
dem Handelsregister des Handels¬
gerichtes der Haupt - Niederlassung
schon eingetragenen Firma bei dem
Handelsgerichte desjenigen Bezirke »,
wo dieselbe eine Zweigniederlassung
hat , 1. Bogen 20 L

Eingaben um Eintragung der
Prokura für jeden Berechtigten

— um Eintragung der Liauidatoren,
dann der Vermögensrechte , welch!
der Ehefrau eines Kaufmannes durch
die Ehepakten einaeräumt werden,
vom i . Bogen 10 L

n) Eingaben , welche zugleich Recht»-
urkunden über Rechtsgeschäfte si""»
welche der skalamäßigen oder
zentualgebühr unterliegen , haben
auch die für die Rechtsgeschäfteem-
fallende Gebühr zu zahlen.

o) Eingaben , in zwei- oder mehr¬
facher Ausfertigung überreicht, unter¬
liegen Hins, des zweiten und je»"
weiteren PareS der Gebühr sur
Eingaben ») ,

— und wenn für die Haupteingaw
ein minderer Stempel vorgeschriebe»
ist , der für die Haupteingabe fest»-"
setzten Gebühr . ,

Eingaben , welche zur Zustandebrw'
gung der Gebührenbemessung ooe
Borschreibung oder zu- Crnnrkung
der gesetzlich gestatteten ErmäßigU".
aen, Rückvergütungen oder ZU>r
stungen bei den für die Bedü^ rMI
des Reiches, der Länder , Kr eise, Ga» «
Bezirke u . Gemeinden eingefüyr»
öffentl. Abgaben , oder welche geg
die Richtigkeit oder Rechtmäßig--'
der vorgeschr. Stempel u . unm»»
baren Gebühren gerichtet si" ,'
stempelfrei . Beschwerden v°
Rekurse gegen die Entscheidung
über solche Eingaben : ^

s.) wenn die Gebühr 100 ^
überschreitet, jeder Bogen SO <

b) wenn sie100 ^überschreit . , ?-
Eingaben oder Gesuche uw ^

theilung von Almosen, von Arw
Pfründen oder um Ausnahme
letztere find frei, ebenso

Eingaben um Befreiung vom SA"
u . Unterrichtsgelde oder »ui "
leihung eines ,
Bestellung eines offiziösen «ir -..- ,
wenn ein Armutszeugnis beiuegl. .
Angaben, resp . Anzeigen über
Bersammlungsrecht 1 L
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Linlag-bogrn, bei der festen Stempel¬
gebühr bis 1 L derselbe, welcher
für den ersten Bogen bestimmt ist.
dann beim Wert - od . Betragsstempel
ist für den i . Bogen der höhere
Stempel zu nehmen u . d . übrig .H

- bei gerichtlichen Eingaben und
derenStelle vertretenden Protokollen,
wenn sie keine Rechtsurkunden ent¬
halten und einer festen Gebühr von
l L oder einer höheren für den
ersten Bogen unterliegen , der zweite
und jeder weitere Bogen 1 und
wenn der Streitgegenstand 100 L
nicht übersteigt 34 L.

Bei amtlichen oder amtlich vidi-
mierten Abschriften und Auszügen
aus öffentlichen Büchern und bei
Duplikaten amtl . Ausfertigungen
unterliegt jeder Bogen einem Zwei-
Kronenstempel.
Anreden im Streitverfahren Pr.
Bogen 1 L , und unter 100 L Streit¬
gegenstand 24 L.

Eintragungsgebühren in Grundbuchs¬
lachen. Bis 300 frei , über 200  L
bis 240 n 50 L, über 240 L bis
»80 L n 75 L, u. s. w . für je L- 40
25 5 mehr . Für 1600 L" 10 L , dar¬
über erfolgt Vorschreibung durch das
«teueramt.
Empfangsbestätigung(Quittungen ) bei
"ner schätzbaren Sache nach Sk . II.

Wird die Zahlung in der Urkunde
über das Hauptgeschäft bestätigt,
dann gebührenfrei.

über eine z. Verwahrung , zum Ge¬
brauche oder als Pfand übernom¬
mene Sache 1 L.

- über gerichtliche Depositen , wenn
nach der Skala keine mindere Ge¬
bühr entfällt 1 L -.

'" Empfangs- und Aufnahmsscheine
Prachtkarten) eines Frächters oder
nn er Transportanstalt mit Ausnahme
der k. k. Postanstalt über die über-
vahmc von Maaren zum Transporte
"hve Unterschied , ob darin der Em-
btang des Frachtlohnes bestätigt wird
bber nicht , uno zwar dieKonnossa-
mente der Seefchisser. Lad escheine
«er Frächter und Auslieferungs-
Uheine (Lagerscheine , WarrantS ) .
«er zur Aufbewahrung von Waren
«der anderen bewegl. Sachen ermäch-
Agten Anstalten, wenn dieselben auf
Urdre lauten , Per Stück 2

alle anderen Empfangs - u . Auf-
vahmsscheine per Stück 10 L.

"- Empfangs- , und Aufnahmsscheine
Eisenbahn- und Dampfschiff-

Wrts - Unternehmungen über die
^vernähme von Personen zum
^ran-porte (Personenkarten ) bei

Fahrpreise bis 1L von jedem
Mck z L, bei einem höheren
vahrpreise aber so oftmal 2 L als
ja dem Fahrpreise enthalten

^bder Rest unter 1 L - ist als
^"^unehmen und die Gebühr nie

Mer als mit 50 L für das Stück zn
Werden die Personenkarten

„„l^ ihrerePersonen oder für die Hin-
M Rückreise ausgestellt , so ist di-
der " m ^ ersten Falle nach der Zahl

Personen oder im letzteren
iu berechnen.

Vfangsbestätigung über Frachtlohn,
Abgesondert ausgestellte Fracht-

tzAb' ^ uittungen vom Betrage nach

^ ^ b̂ f ĝerichtliche Aufkündigungen
br̂ d jedoch ein gerichtlicher Ge-

» gemacht 1 L
Beträge oder Sachen im

- 4 Ll stempelfrei,
bfan». ? - stempelpstichtige Em-
uri^^ destätigungen al» Rechts-

*"ttafluugsg ^ ^ x i L-.

Stempel - und Gebühren -Tarif.

ErbSabteilunge » 1
Erbserklärungen i
ErbSverzichtleistungen 1 L.
Erbverträge , vom 1. Bogen 2 L, die
übrigen je 1

ErfolglaffungSgesuche 1 L.
Erkenntniffe, s. Urteile.
ErstreckungSgesuche i L
loo"^ 24 L. Streitgegenstände unter

Erwerbsteuer-Erklärungen , bei nicht
steuerämtl . Gebrauch 1 L .̂

SrwerbSstouerscheine, Duplikate 2 Ll
Gesuche um Erfolgung von Du¬

plikaten 1 L
ErziehungS-Beiträge , Gesuche i L.
— Quittungen darüber n . Sk . II.
ExpenSnoten zum gerichtl. Gebrauch,
wenn darüber selbst als eineRechnung
ein Streit geführt wird 1 L

— zu einem anderen gerichtlichen
oder ämtlichen Gebrauche SOL.

ExtabulationSgesnche von mehr als
200 vom i . Bogen 3 L

— bis 100 ^ Wert 1
— bis 200 Ll Wert 1 ^ 50 L.
Extrakte aus im Auslande geführten
Büchern 1 L.

Extrakte aus inländischen über d . un¬
bewegt. Besitz von jedem Bogen 2 Ll

Fahrkarten (Personen -) bis i per
Stück 2 L.

— bei höherem Fahrpreis für je 1 L
2 L, jedoch nie mehr als 50 L.

Fassionen zur Bemessung von Ab¬
gaben , stempelfrei.

Feilbietungsgesuche, vom 1. Bogen 2 L.
Fetlbietungsprotokolle über bewegliche
Sachen bis 100 24 L, darüber 1 L
per Bogen , wenn vom Gerichte aus¬
genommen, b. Gemeinde» Upr . Bog.
dann vom Gesamterlöse nach Sk . III.

Feilbietungsbedingnifseper Bogen i Ll.
Fideikommisse, Errichtungsurkunden,
wenn sie lebtwilliqe Anordn . stnd,2Ll.

Fideikommisse, Gesuche zur Errich¬
tung , Erweiterung , Vertausch., Ver¬
wand !. o. Verschuld, derselb. 2 L

Firma - Protokollierung stehe Eingaben.
Flaggen -Patente , vom 1. Bogen 2 Ll
Frachtbriefe und die Duplikate der¬
selben, Per Stück 10 L.

— über Sendungen , welche nicht per
Post und nicht weiter als 5 Meilen
im Umkreise des Ortes der Aufgabe
erfolgen , per Stück 2 L.

Frachtkarten , Konnossamente der See¬
schiffer , Ladescheine, Warrants,
per Stück 2 L.

— alle anderen per Stück 10 L.
— von welchen ein gerichtlicher Ge¬
brauch gemacht wird , oder als
Quittungen beigebracht 1 L

FreguentationS -Zeugniffe 30 L.
Fristgesnche zur Terminverläng . 1 L.
— bei einem Streitgegenstände unter
100 ^ 24 L.

GeburtS -Scheine 1 L.
— Geburts - , Trainings - und Toten¬
scheine von Urlaubern , Reservisten
des Heeres, der Marine , der Land¬
wehr u . Landesschützen , ferner deren
Familien zum Zwecke der Militär.
Evidenzhaltung ausgestellt , find
stempel- und gebührenfrei . Überdies
unentgeltlich erhältlich.

GehaltS-Quittungen n . Sk . II.
Gemeinden, Eingaben an diese 1 L
— Gesuch um Gemeindebürgerrechts-
verleibung , 1- Bogen 4 L.

Gerichtsgebühren , stehe Protokolle,
Urteile u . s . w.

GesellfchaftSverträge, wo die Gesell¬
schafter zu einem Zwecke , der ihren
Bortheil nicht zum Gegenstand hat,
ihre Mühe oder auch ihre Sachen ver¬
einigen , vom 1. Bogen 4 L

— zu einem Zwecke , der einen
Vorteil für die Gesellschafter zum
Gegenstände hat , nur ihre Mübe ver¬

einigen, vom 1. Bogen 10 L.

'/6S

Gesellschaftsverträge, wenn sie nur ihre
Sachen , over ihre Mühe u . ihre Sachen
vereinigen, u . zw . :

») von Aktiengesellschaften über
10 Jahre geschlossen , von der Ver¬
mögens - Einlage nach Skala III;

b) von Kommandit - Gesellschaften
auf Aktien über 10 Jabre von der
Bermögenseinlage der Kommandit-
listen nach Skala III , von den übrigen
Gesellschaftern nach Skala II;

v) von allen anderen Gesellschaften
von der Einlage nach Skala II , je¬
doch nie weniger als 10 L

Gesuche , s. Eingaben.
Gesundheitszeugnisse, s. Zeugnisse.
Gewährbriefe 2 ^ per Bogen.
Gewerbsanmeldung , s. Eingaben.
GewerbSbücher, s. Handelsbücher.
Gewinststeuer, stehe Lotterien rc.
Guadengaben , Gesuche 1 L
Gnadengesuche i L
— außerordentliche bei GefällSüber-
tretungen 2 L

Grenzbeschreibungen 1L , unter 100 L
Streitgegenstand 24 L.

GroWhrigkeitS - Erklärungen,Ges .H
Grundbuchssachen. Extrakte aus dem
Jnlande 2 L , aus dem Auslande 1 L

— Abschriften aus der Urkundeniamm-
lunq 1 L , vidimiert 2 L " pr . Bogen.

— Eingaben behufs Eintragung bis
100 Wert 1 L , über 100 - 200 L
1 iT 50 L, darüber 3 vom 1. Bo-
'gen ; jeder weitere Bogen bis 100 L
Werth 24 L, darüber i L

— Rekurse vom 1. Bogen 2 L) sonst
i L per Bogen.

— stehe auch Eintragungsgebühren.
Grundsteuer- Eingaben oder Urkunden
stempelfrei.

— Beschwerden  oder Rekurse über
die Entscheidung solcher Eingaben,
weicheeinenBetrag bis 100 Lchetreffen,
SOL, u . über höhere Beträge 1 L

Gutachten von Sach- oder Kunstver¬
ständigen in Parteisachen oder als
Beweismittel 1 L

Tültscheine 2 L
Güterverzeichniffe bei Gütergemein¬
schafts- od . Gesellschaftsverträge 1 L°.

Gymnasial - Prüfungs -, SittlichkeitS-
und Abgangszeugnisse 30 L.

— Maturitäts -Zeugniste 3 L
Handels- und Gewerbebücher, u . zw . :

») die Haupt - , die Konto-Korrent-
und die Saldo - Kontibücher der
Kaufleute , Fabrikanten u . Gewerbe¬
treibenden, von jedem Bogen im
Ausmaß von 5040«»r 50 L.

d) alle anderen Bücher, welche über
einen Handels - oder andern Ge-
werbsbetrieb , industrielle Unter¬
nehmungen , dann über Geschäfts¬
vermittlungen , insbesondere d. Han¬
delsmäkler (Sensale ) geführt werden,
ausschließlich der Briefkopierbücher
von jedem Bogen im Ausmaß von
2640 am» 10 L.

Bücher, welche bloß über die
Manipulation oder den inneren
Geschäftsbetrieb geführt werden,
insbesondere die Notizbücher, welche
Handel- und Gewerbetreibende bei
sich tragen , find stempelfrei.

Jene Einschreib - Bücher, welch»
von dem Arbeitgeber an den Arbeit¬
nehmer über die übergebenen Stoffe
oder geleisteten Arbeiten erfolgt wer¬
den , selbst wenn die Abstattung des
Arbeitslohnes von dem Arbeitgeber
eingetragen wird , sind stempelfrei.

Unter Handels - und Gewerbe¬
büchern werden überhaupt alle Ge¬
schäftsaufschreibungen verstanden, die
über einen Handels - oder Gewerbe¬
betrieb, einzelne Teile desselben
oder Hilfsverrichtungen zum Bebufe
eines solchen Betriebes geführt
werden, diese Geschäfts - Aufschrei-
bungen mögen gebunden oder geheftet
ein , oder auf einzelnen Bogen oder
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Blättern stattfinden , die einzelnen
Geschälte selbst oder Überfichten der-
selben darstellen. Das Finanzmini¬
sterium ist ermächtigt , im Wege des
Übereinkommens der Entrichtung der
Gebühr mittelst Stempelmarken
gegenein jährl . Pauschale zu erlaffen.
andelS-Konti , s. Konti.
andclS- u . Gewerbetreibende, Korre¬

spondenzen derselben über Gegen-
fiände ibres Handels - u . Gewerbe¬
betriebes unter sich u . mit and . Per¬
sonen, insofern sie ein hierauf bezügl.
Rechtsgeschäftenthalten , bedingt frei.
Wird jedoch die Briefform zur Aus¬
fertigung eines Wechsels , eines
Schuldscheines , eines Pfandscheines,
einer Anweisung , eines Akkreditives,
einer Zession von Schuldforderungen,
eines bilanzierten Konto , einer Ur-
kundeim Transportgeschäft,welche der
festen Stempelgebübr unterliegen,
einer Promeffe oder Berechtigung zur
Veräußerung von Gewinsthoffnun¬
gen , eines Bodmerei - , Versicherungs- ,
Gesellschaftsvertroges oder zur Aus¬
fertigung einer RechtSurkunde über
andere Gegenstände, als jene ihres
Handels - u . Gewerbebetriebes ge¬
braucht , so ist dre Gebühr für die
bezügl . Rechtsurknnde zu entrichten.

Bedingt befreite Korrespondenzen
unterlegen bei gerichtl. oder amtl.
Gebrauche d . Gebühr von iLpr .Bog.

Hauptbücher, s. Handels - u . Gewerbe¬
bücher.

HauSsätze, deren Ausfertigung S L
Gesuche bis 100 HL ', bis 200 L
1 Li SOL. U. üb . 800 L v . 1. Bg . 3L

Haufierpäffe , Gesuch um solche, 8 L
Heimatsrecht, Gesuche um Aufnahme

in den Heimalsverbard flehe Ein¬
gaben sud o) 4.

Heimatscheine 1 L
— für Dienstboten , Lehrlinge , Ge¬
hilfen , Taglöhner SV L, Gesuche
um solche frei.

HeiratS-Kontrakte nach Sk . II.
HotelcouponS und Rundreisebillet-
coupons stempelfrei.

Hypothekar- Verschreibungen n . dem
Werte der Verbindlichkeit Skala II.

— bei einer nicht schätzb. Sache 1 L
Jagdkarten , Zertifikate von Bezirks-
hauplmannschaften 2 L , von Ge¬
meinden ausgestellt 1 L Für Dienst¬
boten,Gehilfen , Lehrlinge, Taglöhncr
30 L.

JmmatrikulierungSscheine als Schul-
zeugnisse 30 L.

Jmpfungszeugniffe frei.
Inkorporations - Scheine 2 L
JntabulationSgrsuche über 200 L 3 L.
— von 100 ^ bis 200 Li, 1 L SO L.
— bis 100 HL
— um Supereinverleibung des
exekutiven Pfandrechtes auf einem
bereits haftenden Pfandrechte bis
100 LWert 24 L, über 100 L Wert 1L

JnterimSscheine f. Aktien.
Jnvrntarien , gerichtliche 1 L
— und wenn der Wert unter 100 L
ist, 24 L.

— außergerichtliche 1 L.
IustifizierungS-Erklärung 1 L
Karten , per Spiel von 36 und weniger
Blättern 30 L. von größeren Spie¬
len 60 L ; für lackierte oder wasch¬
bare Karten das Doppelte.

Kaufverträge , wenn die Sache be¬
weglich ist , nach Skala III , ist fie
unbeweglich, die Urkunde 1 L von
jedem Bogen , und außerdem für
das Rechtsgeschäft vom Werte des
Kaufobjektes, s. Bermögensübertra-
gungsgebühr unter Z . 3.

KautionSrUckempfangS- Bestätigung
1 L per Bogen.

Klagen 1 Li, bei einem Streitgegen¬
stände unter 100 Li, 24 L.

Kommifsionsvertrag , Skala II.
Kompromißvcrträge 1 L

Konkursverfahren.
— Eingaben um Eröffnung desselben.

1. Bogen 2 L , die übrigen je 1 L
— Foroerungsanmeldungen bis 100 L

24 L, darüber 1 L
— Abschriften per Bogen 1 L
— Erkenntnisse über strittige Rang¬
ordnung nach Wert des Streitgegen¬
standes bis 100 Li 1 L , darüber 5 L

— Borrechtsklagen für die Urteils¬
schöpfung 5 L

— Liquidation für Urteilsschöpfung
2 L 50 L.

— Klassifikationsurteile vom Aktiv¬
vermögen d. Masse °/,°/,.

— Auszüge aus denselben 2 L.
— Maffa - Bertretung in den Verhand¬

lungen und Schriften stempelfrei; aus¬
genommen in Klassifikationserkennt-
niffen und deren Auszügen, ferner in
Aktivprozeffen der Masse und in mit
anderen Personen in Bezug auf d. Ver¬
waltung oder Realisierung der Masse
abzuschließenden Rechtsgeschäften.

Konnosfamente pr . Stück 2 Li.
— Zessionen auf demselben für jed>
Abtretung 10 L.

Konsense vonPrivaten 1 L per Bogen
Konsumo -Pässe, Gesuch hierum 2 Li
Konti , Noten, Ausweise, Einschreibe
bücher u . s. w . , welche von Handels
und Gewerbetreibenden über Gegen
stände ihres Handels « und Gewerbe
betriebes an Handels - « . Gewerbe
treibende oder andere Personen auS
gestellt werden, ohne Unterschied, ob
dieselben die Saldierung enthalten od.
nicht, mit Ausschluß der bilanzirten
Konti bis 20 L stempelfrei, über 20 L
bis 100 L 2/i und über 1O0L10L.

Werden saldierte Konti zu einem
gerichtlichen Gebrauche oder anstatt
der Quittung bei einer öffentlichen
Kaffe beigebracht, so unterliegen fie
der für Empfangsscheine festgesetzten
Gebühr nach Skala II.

Die Verpflichtung zur Zahlung
dieser festen Gebühr tritt auch dann
ein, wenn derlei Rechnungen in den
Text einer kaufmännischenKorrespon¬
denz ausgenommen oder einer solcher
als Anhang , Beilage u . dgl . m . bei-
gefüat werden.

Die Unterschrift des Ausstellers ist
zur Begründung der Gebührenpflicht
nicht erforderlich, sondern es genügt,
wenn die Anstalt oder Person , in
deren Geschäfte die Ausstellung er¬
folgte , aus der Rechnung, z. B . auS
einer Druckbezeichnung, Stampiglie
u . dgl . entnommen werden kann.

Unter dieser Voraussetzung unter¬
liegen daher auch die in den Geschäften
der Hotelbesitzer, Gastwirte u . dgl.
ausgestellten Rechnungen. dies . Geb.

Konvokations - Edikte, Gesuch 2 L.
Kopulations - Scheine für jeden
Trauungsfall u . Bogen 1 L.

Koramiflerungen stempelfrei.
Krankenanstaltenfonds s. Vermögens¬
übertragung.

Kuratelsrechnungen (ohne Rechtsstreit) ,
Eingabe m. Vorlage 1 L . pr . Bogen.

— eventuell auf Grand Armutszeug¬
nisses nach Tarifpost 75 p stempelfrei.

Kuxankäufenach Skala III.
Lagerpfandscheine s. Warrants.
Landtafel - Extrakte 2 L.
LebenSzeugnifse 1 L , für Taglöhner

u . dgl . 30 L.
Legalisierungen , s.) von Behörden f. d.
Bestätig , ein . Parteiunterschrift 2 L.

— für die gleichzeitige Bestätigung
jed . weiterenParteiunterschrift je 1L.

Legaliflerungen vor dem Notar f. Bestä¬
tigung einer Parteiunterschrift 1 L.

— die gleichzeitige Bestätigung jeder
weiteren Unterschrift SO L. Im Ta¬
bularverkehr : gerichtliche 1 L , nota¬
rielle LOL u . zw . ohne Unterschied , ob
eine oder mehrere Unterschriften be¬
glaubigt werden.

Legitimationen , ämtliche, frei.
— von Privatpersonen , auSgestcllt2L.
Legitimationskarten als Reiseur¬
kunden 2 L.

Lehenbriefe nach Skala H.
Lehrbriefe 1 L.
Leibrentenverträge, bei dewegl. Sa¬
chen aus dem Werte Skala III , bei
nnbewegl . Sachen wie Kaufverträge.

Leih- Verträgc bei unverbrauchbare»
Sachen bloß zum unentgeltlichen
Gebrauche 1 L.

LetztwilligeAnordnungen 2 L.
Lizitationen , Lizit .- Bedingnisse 1 L.
— Gesuche um Kundmachung 2 Li
Ltedlohus -Verträge nach Skala II.
Lieferungs- Verträge , wonach Sache»

od . Arbeiten sammt dem Stoffe um
einen bedungenen Preis zu liefern
find , nach diesem Preise Sk . Ul,
wird jedoch bloß die Arbeit geliefert,
nach dem bedungenen Preise , Sk. ll-

LöhnungS Konsignation, -Listen ». zw-
für jede einzelne Bestätigung Sk . U.

Löschungsgesuche bei einem Werte
über 200 L v. 1. Bg . 3 L.

— bis 200 L Wert 1 L 50 L.
— bis 100 L Wert 1 L.
— wenn keine Quittung oder Urkunde
beiliegt , noch außerdem nach de«
Werte der gelöschten Summe Sk. U-

— bei einer Löschung von Adnota-
tionen , abschlägigen Bescheiden 1

LöschungSerklörungen der Parteien
nach dem Wert der zu löschende»
Summe nach Skala II.

— ist die Summe abgesondert quittiert

Lotterien, Verlosungen, Ausspielungen,
Lottoanlehen , wenn Waren , Pre¬
tiosen, Effekten u . Kunstgegenstände
ausgespielt werden, nach Sk . H , Lost
von Wohltätegkeirslotterien oder bet
Gesamtspieleinlage bis 1000 L frei.
Trotzdem gelten die Bestimmungen
der Lottovorschriften.

— Bei Staatslotterien u . a . Verlosun¬
gen 20°/, Gebühr nach Abzug der
Spieleinlage (Nominalwert ), Be¬
messung nach je 10 L Restbetrag von
2 Li und darüber wie 10 L . ,

— Gewinst beim Zahlenlotto 1S/>
Gebühr , ohne Abzug des Spielein¬
satzes und nicht abgerundet.

Mahnverfahren . ^ .
— Zahlungsbefehl bis SO L SO />,
über 50 bis 100 L 1 L , über 100 L bis
400 L 2 L , üb r 400 Li bis 600 L
4 L , bis 800 L 8 L , über 800 L bl»
1000 L 10 Li.

Majorat - - Errichtungsurkunden als
letztwilligeAnordnungen v . l .Bg-2L

MarktprriS - Zertificate 1 Li.
Matrikel- Auszüge aus den Registern
über Geburten , Taufen . Trauungen
und Sterbefälle oder förmliche Ge-
burts - , Tauf - , TrauungS - und Tote»
scheine , für jeden einzelnen Fall 1 ^ -

Maturitätszeugnisse 2 Li . ^
MeisterrechtS- BerleihungsurlundeSL-
Mietverträge , nach Skala II » für ,
grundbücherliche Eintragung /-u°'

Militärb efreiungSzeugnifse, v on Ge
meinden u .Seelsorgern ausgestelltsr»-

Minderjährigkeit « Nachsichtsgesuch rA'
Musiklizenzen2 L , Gesuch hierum 2 -°--
Mutungsgesuche 2 Li.
Nachflchtsgesuche , insoferne fie um
Rekurse find, 1 L . g,

NamenSiibertragung , Gesuch uw D
willigung hierzu 10 L.

No ttfiken - Extrakte 2 L,
NullitätS -Beschwerden 1 L . -
— wennStreitgegenst . unt - 100L,r»
Offerte 1 L . , ,
OrdenS-Berleihungs - und Traguns
bewilligungSgesuche10L, Diplom » -

Pacht-Verträge nach Skala H,
grundbüchliche Eintragung aus

Päffe,Paffierscheine , s. Reiseurkunden-
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frei.
lSgestellt2L
z Reiseur-

bewegl . Sa-
ala III , bei
kaufverträge.
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entgeltlichen

igniffe 1 L
inng 2 L
Skala ll.
nach Sachen
a Stoffe um
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! L
50 L.

oder Urkunde
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heiden 1
-r Parteien
l löschenden

dert quittiert

Patente, .die über die Erteilung einer
besonderen Befugniß ausgestellten
Urkunden 2 L.

VenslonSgesuche 1 L.
PenstonS-Verfichernngs-Urkundennach
Skala m nach dem Wert , als
welcher der lOfache Betrag der
Jahreszinsen zu berechnen ist.

Pfandeingaben und Pfandscheine 1 L.
Polizzen, nach der Prämie , Skala II.
Präsentationen auf geistliche Pfrün¬
den oder auf Stiftungen an öffentl.
Behörden von Privatpersonen 1 L.

Preis-Huerkennungs - Zertifikate 1 L.
Priorität - - Abtretungen , unentgelt¬
liche, die Urkunde 1 L.

- das Rechtsgeschäft abgesondert
entgeltliche nach Sk . II.

- Eintragungen vom Entgelte , wenn
der Wert 800 L übersteigt , r/, »/«.

PrioritätSklagen oder Borrechtsklagen
über 100 L Wert 1 L.

- unter 100 L Wert 24 K.
- Vergleich über ein streitiges Vor¬
recht 1 L

Privilegien gesucht um Verleihung
oder Bestätigung 6 L.

- um Verlängerung 1 L.
^ Verleihungs-Ausfertigungen 2 L.
Prokura, Gesuch um Eintragung 10L.
Promeffenscheine Per Los 1 L.
Proteste, d . i . Wechselproteste, vom
Notar ausgenommen 2 L.

- Wechselproteste vom Gerichte auf-
genommen bei Wechseln bis 400 Ll L

- über 400 L 6 L.
Protokolls-Abschriften, amtliche, ein-
!achenicht vidimicrte 1 L.

" gerichtliche, von anderen Behörden
ausgestellte 1 L

" amtlich vidimierte 2 L.
^ nicht amtliche , d . i . von Parteien
Wußte, aber amtlich und notariell
«ldnniert 1 L.

" von anderen Personen vidim . 1 L.
7 >m Stritte bis 100 L 24 ä , über
^ ^ 1 L.

Protokolle, gebührenpflichtige:
a) 1. Alle , welche die Stelle einer

, ugabe vertreten , flehe Eingaben.
, ' « lle jene, welche eine Rechtsur-
!,uoe enthalten , unterliegen außer
,r für den ersten Bogen der RechtS-
r«unde festgesetzten Gebühr im
sichtlichen Verfahren auch noch der
°'°mpelgebühr von 1 L und bei
u°em Werthe unter 100 L 24 L.

tveiche von einem Gerichte in
uußer Streitsach en aufg en ommen

und nicht schon unter a) be-
find 1 L

. .„ ersteigt der Wert deS Streit-

. -ßrustandes ohne Nebengebühren
t-A-,10VL mit Ausschluß der Proto-
on« "Per AppellationS- u . RevifionS-
Urldungen u . über Rekurse, durch-

„Ä .tvelche von anderen Behörden
„^ tiommen werden und nicht schon
tjW . begriffen find ; über Strei-
dx/W ' zwischen zweiPrivaten : wenn
lda v^ ^ th des Streitgegenstandes

^ nicht übersteigt. 30 L.
N,- nllen anderen Fällen 1 L.

8«.»tunde , Zeugenverhöre u . andere
raSUNge " zur Erhebung von
Mengen oder Sachverhält-
dj" «7nber welche ein Privater um
uiste« Wnng eines amtlichen Zeug-
stattn«. «n um eine amtliche Ge-

Pr°vW . ? n? eschritten ist , 1 L.PrEnSgesuche 1 L.
vugMP 'Dekrete 2 L.
^vittun ?? ^ Quittung en , Skala II.
Batist,. . , ns- Empfangsbestätigungen.
Aeamb,,,°nen in besonderen Urk . 1 L.
PeieyUai »ns-Urkunden 1 L.
Pilhu«» ' s' Empfangsbestätigungen,

»an, stehe Konti.

RechnungS-Absolutorien von Privat¬
personen 1 L.

— Agnoszierungen u . Erledig . 1 L.
RechtfertigungS-Klagen 1 Li
— unter 100 L 24 ä.
Rekurse, gegen jene Erkenntnisse und
Urteile , welche bis zu einem Zehn¬
kronenstempel ausgefertigt werden,
der 1 Bogen die Hälfte des Urteils¬
stempels.

— in allen anderen Fällen der 1. Bo¬
gen 10 L , und wenn der Wert des
Gegenst . 100 L nicht übersteigt , 1 L.

— im gerichtlicpen oder nicht gericht¬
lichen Verfahren gegen Entscheidung
oder Verfügung einer unteren In¬
stanz an eine höhere vom i . Bg . 2L.
— gegen die Entscheidung über solche
Eingaben , welche zur Züstandebrm-
gung der Gebührenbemefsung oder
zur Vorschreidung od . Erwirkung der
gesetzlich gestatteten Ermäßigungen,
Abschreibungen oder Zufristungen
bei den Staats - oder Gemeindeab¬
gaben eingebracht werden, wenn die
Gebühr 100 L nicht überschreitet,
30 L, überschreitet sie 100 L , 1 L.

— Erste Rekurse find frei, wenn sie
gegendie Bemessungvon Stempel - od.
unmittelbarenGebühren gerichtetfind.

— in Strafsachen frei.
Reiseurkunden für Dienstboten , Ge¬

sellen , Lehrjungen, Taglöhner , Ar¬
beiter und überhaupt Personen , di«
von einem den gewöhnlichenTaglohr
nicht übersteigenden Erwerbe leben,
von jeder Ausfertigung 30 K.

— für andere Personen , jede Aus
fertigung 2 L.

RelutionS - Verträge nach Skala II.
RemunerationS -Eingaben 1 L.
Renten aus dem Auslande s. Aktien.
RepartitionS -Ausweise in Konkursver
Handlungen 1 L.

Repertorien der Notare 10 L.
Repliken, im Streitverfahrcn 1 L.
unter 100 L Wert 24 /i.

Reproduzierung von Eingaben unter¬
liegt demselben Stempel wie die
ursprüngliche Eingabe.

Restzahlungs -Quittungen nach Sk . II
Wird zugleich die Gesamtforderung
bestätigt , so ist die Gebühr vom
Gesamtbeträge zu entrichten.

Restzettel 1 L.
Reverse , ist der Gegenstand schätzbar
nach Slala II.

— ist dies nicht der Fall , 1 L.
SchadloShaltungS-Reverse, wenn weder
Leistung noch Gegenleistung schätzbar
ist 1 L , sonst Skala II.

Schaustellungen von Sehenswürdig¬
keiten. Gesuch hierum 2 L Bewilli¬
gung darüber per Bogen 2 L.

Schätzungen1L , mit . 100L Wert 24ä.
Scheidebriefe zwischen jüdischen Ehe¬
leuten 1 L.

Scheidungsklage» der Eheleute , wenn
über das Vermögen od. d . Unterhalt
keine Verfügung getroffen ist , 1 L.

Schenkungen. Die Urkunden darüber
unterliegen ohne Rückficht auf den
geschenkten Gegenstand , dem Urkuu
venstempel.

Die Urkunden über Schenkungen:
») unter Lebenden , von jedem

Bogen i L.
d) auf den Todesfall , v . 1. Bg 2 L.

Bezüglich des Rechtsgeschäfte« ist
I . zwischen zur Zeit der Schenkung

nicht getrennten Eheleuten und zw.
Eltern u . ehelichen oder unehelichen
Kindern oder deren Nachkömmlingen
Wahleltern und Wahlkindern , von
dem reinem Werthe 1°/, sammt 25»/,
Zuschlag (Schwiegersöhne u . Schwie¬
gertöchter, sowie Stiefkinder find
ebenso zu behandeln Wieleibl . Kind .).

II . zwischen anderen Verwandten
bis einschließlich Geschwisterkinder,

von dem reinen Werte 4»/, samt 25»/,

III . bei allen anderen Fällen 8»/,
des reinen Wertes samt 25»/, Zu¬
schlag zu entrichten . Bei Übertra¬
gung unbeweglicher Sachen find
außerdem an Gebühr zu entrichten:

1. Bei Übertragung von Eltern
an eheliche oder uneheliche Kinder
oder deren Nachkommen u . umge¬
kehrt, ferner an die mit ihren Kin¬
dern die Ehe eingehenden oder durch
dieselbe schon verbundenen Personen,
von Stiefeltern an Stiefkinder und
von Wahleltern an Wahlkinder,
zwischen weder geschiedenen , noch ge¬
trennten Ehegatten , zwischen Braut¬
leuten durch Ehepakte:
») bei einem Werte bis 30 .000L 1»/,;
d) über30 .000 Li »/,"/ , v . d. Werte,-

2. bei Übertragung an andere als
die unter i . bezeichneten Personen

») bei einem Werte bis 20 .000 L

d ) über 20.000 L2 »/, von d. Werte.
Schiedsrichter- als Kompromiß - Ver¬
träge 1 L.

Schiedsrichterliche Urteile . Für jede
Ausfertigung d. Schiedsspruches bei
einem Streitgegenstand bis 100 L 1L.

— über 100 L bis 400 L 2 L 50 ä.
— über 400L oder nicht schätzbar 5 L.
Unterliegt das Rechtsgeschäft, wor¬
über der Schiedsspruch erfolgte , nur
im Falle , wenn darüber eine Rechts¬
urkunde ausgefertigt wird , der Gebühr
und wurde eine Rechtsurkunde dar¬
über nicht ausgefertigt , so find die
Ausfertigungen des Schiedsspruches
als die Rechtsurkunden über daS
bezügliche Rechtsgeschäft anznsehen;
es ist aber hiervon in keinem Falle
eine geringere als die oben fest¬
gesetzte Gebühr zu bemessen.

Schießpulver, Gesucheum Pässe hierum
vom 1- Bogen 2 L.

SchiffabaichungS- Zertifikate von lan-
desfürstl . Behörden u . Ämtern 2L,
sonst 1 L.

— Eigentums -Zertifikate , inl . 2 L.
SchifffahrtS-Pakente 2 L.
Schlußzettel der Börsen - und Wareu-
sensale per Stück 10 )».

(Bei einem gerichtlichen Gebrauche
derselben ist in Rechtsstreitigkeiten
bis 100 L der Beilagenstemvel , über
100 L für jeden Bogen i L zu ent¬
richten .)

Schnlden-Anerkennunq . als Eing . 1L.
Schuldscheine nach Skala II.
Schuldverschreibungen, deren Coupons
unterliegen der Gebühr nach dem
angegebenen Betrage und Skala II.

— aus dem Auslande s. Aktien.
Schulgeld - BefreinngSgesuche, mit
einem ArmutSzeugnrß belegt, frei.

Schulzeugnisse, s. Zeugnisse.
SchurfbewilligungSgesuche 2 L.
Schurslizenzen 2 L.
Seepüffe, für jede Ausfertigung 2 L.
«ieauesirationSgesuche 1 L.
Sittenzeugnifse, amtliche, 2 L.
— Gesuche um solche , 1 L.
Spielkarten , flehe Karten.
Staatsbürgerrecht , Gesuche um Ver¬
leihung desselben 4 L.

Staatszeugnisse , s. die verschiedenen
Zeugnisarken . Stets 2 L.

Stammbäume , von den Matrikel -Füh¬
rern verfaßt oder bestätigt , für je¬
den Geburts -, Trauungs - oderTodeS-
fall 1 L.

— von Privatpersonen verfaßt , als
Beilagen 30 ä.

Stiftbriefe (Seelsorge ) per Bogen 1 L,
ferner von dem der Stiftung gewid¬
meten Vermögen die Gebühr wie
von Schenkungen.

— Entwürfe , der Behörde vorzu¬
legende, per Bogen 30 L.

Strafanzeigen frei.
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SnstentationS -Quittungen nach Sk - II
— Reverse nach d. Werte Skala II -,
oder wenn der Unterhaltsbetrag nicht
angegeben ist , 1 3.

Tabakbau zum eigenen Gebrauch
1 3 , sonst 2 3.

Tabak - u . Stempel - Berschleiß-Lizen-
zen , Gesuche hierum 2 3.

Lobular - Auszüge und Bestätigungen

— Gesuche bei einem Wert bis 100 3
1 3 , bis 200  3 13 50 L, über 200 3

— Gläubiger , Konsense derselb. 13.
Taggelder - Quittungen nach Sk . II.
TagsatzungS- Erstreckungen, Gesuche
hierum 1 3.

TagsatzungS - Protokolle 1 3 , unter
100 3 Wert 24 L.

Tanzmusik-Lizenzen , Ges . hierum 2 3
Taufscheine, v. jed . Geburtsfall 1 3.
Tausch - Verträge , die Vertrags - Ur¬
kundebei bewegt. Sachen nach Sk . HI-

— b. unbewegt . Sach . d . Urkunde 1 3
u . außerdem die Bermögensüber-
tragungsgebühr.

Teilschuldverschreibungen s. Aktien.
Teilzahlungs -Quittung nach Sk . ll.
Testamente (bei Bermögensübertra-
gungen über SO3 ohne Schulden¬
abzug, wenn bei Gericht zu Proto¬
koll gegeben frei) sonst 2 3 , Bei¬
lagen per Bogen 30 L.

Totenbeschaugebühr in Wien 2 3 aus
dem Nachlasse , ev. von den die Be¬
gräbniskosten Tragenden zu begleiche«

Totenscheine per Bogen und To¬
desfall 1 3 . S . auch Geburtsscheine.

Trauscheine, Pr . Bogen und Trau¬
ungsfall 1 3 . S .auch Geburtsscheine.

Übergabs- und ubernahmsurkunde
1 3 , außerdem die Gebühren für
das Rechtsgeschäft.

Umtausch verdorbener Stcmpelwert-
zeichen findet statt bei dem Zentral-
taxamte, Zentralstempelamte , bei den
Finanzkaffen und den Steuerämtern.

Urkunde«, Rechtsurkunden , welche eine
Bermögensübertragung , eine Rechts¬
befestigung oder die Aufhebung von
Rechten und Verbindlichkeiten in sich
enthalten , wenn dadurch das Eigen¬
tum , der Fruchtgenuß oder das Ver¬
brauchsrecht einer unbewegl . Sache
entgeltlich übertragen wird 13 , nebst
der Gebühr des Rechtsgeschäftcs(Ber-
mögensübertragungsgebühr ) Urkun¬
den überBermögenSudcrtragungen auf
den Todesfall (Testamente, Kodizille,
Erbverträge , Schenkungen), Bestim¬
mungen der Ehepakte und anderer
Verträge zwischen Ehegatten auf d.
Todesfall 2 3 ; wenn weder Leistungu.
Gegenleistung schätzbar ist oder mcht
schätzbare Rechteund Verbindlichkeiten
aufgehoben werden, 13 ; wenn eine
Übertragung , Befestigung, Aufhe¬
bung von Rechten und Verbindlich¬
keiten nicht stattfindet, 1 3 ; s. a.
Schenkungen.

Übersetzungenvon beeid. Dolmetschern

ÜbersetzuugSgesuche i 37
Überstedlungs ..- Zertifikate zur Er¬
langung d. Uberfiedlungsgeb . 1 37

UuterhaltS -Reverse nach Skala II.
— Ist d- Wert nicht angegeb. 1 37
— Welche Kandidaten für d. Staats¬
dienst beibringen , 1 L

Unterstützungen, Gesuche hierum 137
UrlaubS-Pässe . per Bogen und Aus¬
fertigung 2 3.

— für Taglöhner SO L.
Urt eilS -DuPlikate 2 3.
— rllrteile I . Instanz , bei einem
W rte des Streitgegenstandes bis
SO 3 1 3 , über 50 bis 100 3  2 3,
über 100 3 bis 400 3 5 3 , über
400 3 bis 1600  3 10 3 , darüber7,7,
sammt 25°/, Zuschlag vom Werte
des Streitgegenstandes, - s. auch
Bagatellverfahren.

verbotlegungSgrsuche 1 3.
— bei einem Streitgegenstände unter
100 3 21 L.

Verdienst-Zeugnisse 1 3.
— für Taglöhner SO L.
VereheltchungS - Bewilligungen von

Privaten 1 3.
Berfach -Extrakte 2 3
Vergleiche , wenn der Gegenstand nicht
schätzbar ist, 1 3 per Bogen , dann
Protokollstempcl 1 3.

— wenn dadurch die Übertragung
einer unbewegl. Sache erfolgt , die
Urkunde 1 3 u . die Vermögensüber¬
tragungsgebühr.

— in allen anderen Fällen nach dem
Werte , worauf sich verglichen wird,
Skala II.

Vergleichs - Zntimation 2 3 , wenn
unter 100 3 i 3.

— Protokolle , wie Vergleiche.
Verkaufs- Aufträge nach dem bedung.
Kaufgelde. Skala III.

Verkaufs-Verträge bet dewegl. Sacher
»ach dem Werte, Skala III.

Verkaufs- Verträge bei unbew . Sachen,
d. Urkunde 13 und Vermögensüber-
traqungsqebühr.

— Noten der Handels - u . Geschätts-
treibenden s. Konti.

Bcrkündschein, f. jed . Brautvaar 1 3.
Verladevertrage nach dem Werte des
Honorars Skala II.

verlaffenschaftS-Abhandlungen , Ein¬
gaben hierüber 1 3.

— bei ein . Gesamtnachlaß bisS03frei.
— Abschriften, amtliche, per Bogen
1 3 , vidimiert 2 3 per Bogen.

— Inventar « 1 3 per Bogen.
— s. a . Bermögensübertragung.
Vermählungs -Schein für jedes Braut¬
paar 1 3.

Vermögens-Bekenntnisse als Beil . SOL.
Bermögensübertragung , Übertragung
unbeweglicher Sachen:

1. Bon Eltern an eheliche und
uneheliche Kinder oder Nachkom¬
men derselben und umgekehrt; von
Eltern an die mit ihren Kindern die
Ehe eingehende u . durch dieselbe ver¬
bundene Personen ; von Stiefeltern
an Stiefkinder u . von Wahleltern an
Wahlkinder ; zwischen nicht geschie¬
denen od . getrennten Gatten , zwischen
Brautleuten durch Ehepakte.
a) bis SOOOO3 Wert 1»/„
d ) über 30000 37 Wert 17,7 , von

dem Werte.
2. Übertragungen an andere als

die unter Z . 1. bezcichneten Per¬
sonen von Todeswegen oder durch
ein unentgeltliches Rechtsgeschäft
unter Lebenden
») bis 20000  3 Wert 17,7,,
d) über 20000 3 Wert 2°/. von

dem Werte.
3. Übertragungen an andere als

die unter Z . 1 bezeichneten Personen
durch ein entgeltliches Rechtsgeschäft
unter Lebenden
») bis 10000  3 Wert 3°/,.
b ) über 10000  3 bis 40000 3 Wert

»7,7,.
0) über 40000 3 Wert 4«/, von

dem Werte.
Wird eine von Todeswegen an je¬

manden gelangte unbewegliche Sache
innerhalb 2 Jahren nach dem Erban-
falle von Todeswegen oder durch ein
Rechtsgeschäftunter Lebenden weiter
übertragen , so ist die für die erste
Übertragung nach Z . 1 oder 2 ent¬
faltende Gebühr in die für diezweite
Uebertragung zu entrichtende Gebühr
einzurechnen.

Wenn ein Haus oder eine Liegen¬
schaft vom Eigentümer ganz oder
teilweise benützt wird , oder bei, der
Landwirtschaft gewidmeten, vom Ei¬
gentümer oder dessen Familie selbst,
mit oder ohne Dienstboten oder Tag-
löhncrn bearbeiteten Liegenschaftenist

an unmittelb . Gebühren zu ent¬
richten: ..

1. Bei Übertragungen an eine der
oben ond 1. bezeichneten Personen
») bis 5000 3 Wert keine Gebühr,
d ) über 5000 3 , jedoch nicht mehr

als 10000 3 Wert , 7,°/, von dem
Werte.

2 . Bei Übertragungen an andere
als die oben sud 1. bezeichneten
Personen , welche die unbewegliche
Sache auf die obgedachteArt benützen.

») bis 5000 3 Wert die Hälfte;
d) über 5000 3 , jedoch nicht mehl

als 10000 3 Wert , 7. der oben
sub 2 u . 3 festgesetzten Gebührensätze.

Beiträge zu dem Wr . k. k. Kraulen-
anftaltsföude beiTodesfällen : Befreit
von solchen , wenn Nachlaß bis 20004
oder wenn Nachlaß von Militär-
Personen. Bei allen übrigen Per¬
sonen (in Wien seßhait gewesen ) welche
1°/,übertragungsgebühr zu entrichte»
haben, berm reinen Nacklaß bis
10.000 3 0 30»/„ bis 20 000 3 0 »5«/«,
bis 100 .000 37 040 «/, , bis 200.000L
0 -45°/. , bis 400 .000 3 0 50°/, , bl«
600 .000 305 ">7„ bis 800.0003 0-60°/^
bis 1,000 .000 3 0 65°/. , bis 1,200 .0004
0 -70°/. , bis 1,400 000 3 0 -75°/, , bl«
1,600 .000 3 0 80°/, . bis 1,800 .0004
0 85°/„ bis 2,000 000 3 0 S0°/„ Üb«

2,000 .000 3 0 95°/,.
Beträgt die BermögensüberM-

gungsgebühr 4°/, oder8°/„ so komme"
obige Sätze in doppelter , beziehung«'
weise vierfacher Höhe zur Anwendu «!
(Landesgesetz für Nied .-Lsterr . ». U-
März 1895) .

verpflegs - Kontrakt nach Skala M.
Berpslichtscheine der Kaufleute üb«
Leistungen in Geld oder über elM
Quantität vertretbarer Sachen 00«
Wertpapiere , ohne daß darin m-
Verpflichtung zur Leistung von »««
Gegenleistung abhängig gemachtwir «-

») wenn die Leistung in Geld b--
steht, wie Wechsel . .

d) Wenn die Leistung nicht rn G«
besteht , wenn nicht nach d . Werte n"«
Sk - II . eine mind . Gebühr entfäl»,

Versatz -Zettel ohne Angabe des Der-
träges d . Pfandvertrag . 1 3-

versprechen, zur Eingehung eines
träges bindend , 13 . , ^

Versteigerungen, öffentliche , Gei»''
und Kundmachung derselben 2 L-

Versteigerungs-Protokolle über beweg
licke Sachen vom Erlöse nach Sk. «//:

Versteigerungs- Protokolle , nicht »
Rechtsuikunden gellend 1 37
— übersteigt jedoch der Betrag olM
100 3 , 24 L.

— Bedingniffe 1 3.
VerreilungS-AuSweise, wie Teilung
Urkunden 1 3.

— nickt gefertigt , als Beilage
Verwahrungs -Verträge , wenn

ein Lohn bedungen ist , nach « 1.
— außerdem v . jedem Bogen i -
BerwaltungsgerichtShof. Beschwer ,
per Bogen und Abschrift 1 ^

Br>̂tagen je 30 L.
Berzeichniffe der Beilagen , w«
lagen 30 L.

verzichtletstungen auf Rechte : " ^
geltliche, wenn der Gegenstand ^
das Entgelt nicht schätzbar fi" °!^ ld-

— wenn der Gegenstand eine
forderung ist , nach dem
Skala II , in allen anderen 0°^
nach dem Werte Skala III - Unenw
liche,wie Schenkungen.

Sidimiette Abschriften, s. AbschE
Vidierungen, s. Legalisierungen.
Vollmachten, wenn sie keine Lob

sicherung enthalten , 1 3.
- außerdem nach dem Betrage
jedoch nie weniger als 13 ^^ M-

— wenn von mehreren Personen» ^
fertigt , für jede Unterschrift 1» <
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ühren zu eut-

gen an eineder
arten Personen
t keine Gebühr,
doch nicht mehr
»/,»/, von de«

1. bezeichneten
ie unbeaieglilhe
hteArt benütze«
die Hälfte;

doch nicht mehr
. »/. der oben

Gebührensätze.
>r. k. k. Kranken-
esfällen : Befreit
lchlaß bis8000^

von Militär-
übrigen Per-

t gewesen ) welche
ihr zu entrichten
l Nacklaß bis
SO000 L 0 ZS«/«,
, bis 200.000L
L 0 50°/,, bis

ZOO.OOOL0 eo«/„
bis1 .200.M6

, L 0 75°/, , blS
bis 1,800 .0006
L 0 90°/„ über

möaensüberM
: 8°/„ so.k°m« k"
^ter, bezrehungs
zur U.
d.-üsterr . v. 14

ich Skala LI.
-kauflente über
oder über eine
'er Sachen oder
daß darin die
stung von einer
ig gemacht wird.'
ng in Geld be¬

ug nicht in Geld
chd . Werte nach
Gebühr entfällt,

igabe des Ser¬
ag . 1 L.
chung eines Ber-

jedochdie BovmaLI von mehreren
Personen in gemeinsamer Angelegen¬
heitunter Bezeichnung derselben aus¬
gestellt, dann ohne Rücksicht auf die
Zahl der Unterschriften 1 L

BoLmachtSklaaseln auf Quittungen
n. anderen Urkund. wie Vollmachten.

LormerkungSgesuche 3 L.
Bormundschafts. Kuratel.
Vorstellungen an gerichtl . Behörden,
welchedie Verfügung oder Entschei¬
dung getroffen haben , 1 L.

— mit. 100 L Wert des Gegenst . 84 L.
an eine höhere Instanz , siehe Rekurse,
-außerordentliche , Gnadengesuche
bei Gefällsübertretungen 2 L.

Waren-Ein -, Aus - u. Durchfuhr - Pässe,
Gesucheum Erteilung derselben 8 L.

Waffenpäffe, Per Stück 2 L . Gesuche
hierum find frei.

WohlfähigkeitS-Dekrete 8 L.
WahlfähigkeitS-Dekr -, Ges .hierum 1 L.
Wrnderbücher,v. jed . Ausfertig . 30 ü.
«appenbriefe , Gesuche um Ausfer¬
tigung, 1. Bogen 10 L Der Wappen-
briesselbst wie „Protokolle ".

Warrants, per Stück 2 L.
^Lesfionen auf denselben 1 L.

Werden von den k. k. Postämtern
oblitcriert.

Achsel, wenn derselbe im Jnlande
ausgestellt und nicht später als 6
Monate vom Ausstellungstage zahl¬
bar ist, oder wenn derselbe im Aus¬
lande ansgestellt ist und nicht später
als iz Monate vom Ausstellungs-
lage zahlbar ist, nach Skala I.
^Ul Jnlande ausgestellte Wechsel,
«elche spjjter als 8 Monate vom
Ausstellungstage zahlbar find , und
chl Auslande ausgestellte Wechsel,
welchespäter als 12 Monate vom
Ausstellungstage zahlbar find , nach
«kala II . Der Gebühr nach Skala H.
unterliegt ein Wechsel , ohne Rücksicht
bN! besten Berfallzeit , auch dann,
? 'un in dem Texte des Wechsels
?l°st eine Einwilligung zur Einver-
^>d»ng oder Vormerkung auf eine
unbewegliche Sache erteilt ist.
. ^kde schriftliche Prolongation eines
Mnd . Wechsels unterliegt der
«ebühr, u . zw . nach Skala I , wenn
. ' Fristverlängerung 6 Monate
Hl überschreitet , sonst Skala II.

Ausländische Wechsel , welche aus-
,Mißlich im Auslande zahlbar find,
i» fliegen , wenn sie im Jnlande
b,,Mlauf gesetzt werden , der Ge-
Ur von 4 L für je 200 L der
. .Mlsumme . Wird aber der Wechsel
»Mnaglich im Jnlande zahlbar ze¬

uchtodergelangtderseibeim Jnlande

zu gerichtlichem Gebrauche , so ist die
Gebühr vorher auf Skalal . (wenn bis
zu 12 Monaten ) oder Skala II . (wenn
über 18 Monate ) zu ergänzen.

Wechsel können auf den amtlichen,
mit dem eingedruckten Stempelzei¬
chen versehenen Blanketten , welche
in den Stempelverschleißlokalen zu
haben find, oder auch auf anderen
Blanketten ausgestellt werden , in
letzterem Falle müssen jedoch die
Stempelmarken auf der Rückseite des
Blankettes vorder  Ausferti¬
gung  des Wechsels befestigt und
von einem zu dieser Amtshandlung
bestimmten Amte mit dem amtli¬
chen Siegel  überstempelt
werden. (Die früher üblich und
gestattet gewesene Entrichtung der
Gebühren durch Aufkleben und über
schreiben der Stempelmarken ist
nicht mehr gestattet und es werden in
dieser Weise gestempelte Wechsel als
nicht gestempeltangesehen und die Be¬
teiligten gestraft. — Auch die Ueber-
stempelung mit dem Siegel einer Per¬
son , einer Firma oder einer hierzu nicht
ermächtigten Anstalt ist unzulässig .)

Wenn die Stempelpflicht den rve-
trag von 50 L übersteigt , kann die
Entricht , der Gebühr unmittelb . bei d.
hierzu bestimmten Ämtern stattfinden.

Bei im Auslände ausgestellten
Wechseln ist die Stempelmarke an
der Rückseite des Wechsels am
oberen Rande , und Wern aus¬
ländische Indossamente vorhanden
find , unmittelbar unter dem letzten
ausländischen Indossamente zu be¬
festigen und amtlich zu  über¬
stempeln,  ehe der Wechsel im
Inland in Umlauf gesetzt wird.

Wechselgerichtliche Zahlungsaufträge:
Be , Wechselforderungen bis 50 L
1 L , über 50 bis 100 L 2 L , über
100 L bis 400 L 5 L , über 400 L
bis 1600  HOL , über 1600 L »/,«/,
des Betrages mit 25°/« Zuschlag.

Wechselprotest , s. Protest.
Wetten . Gebühr nach Skala III . Der

Maßstab ist der Wettpreis , stets der
höhere . Erfolgt auf Grund der Wette
eine Nebertragung des EigenthumS,
dann ist eine Rechtsurkunde mit 1 L
Stempel nötbig . Das Rechtsgeschäft
unterliegt überdies den ungeordneten
Gebühren . Ist die Wette eine Schen¬
kung, dann Gebühren wie für solche.
Bei Wettrennen , Regatten und am
Totalisateur 5»/, Abzug aller Wett-
einsätze unmittelbar zu entrichten.

Würden , Gesuche um Verleihung der¬
selben vom 1. Bogen 10 L.

Zahlung - - Anweisung , entgeltliche,
nach dem angewiesenen Betrage u.
Sk . II ; stehe Anweisungen u . Schecks.

— im strafgerichtlichcn Verfahren fre,.
Zahlungs -Anweisung im außergerichtl.

Verfahren 1 L.
— unentgeltl ., wie Schenkung.
Zahlungsbefehl , stehe Mahnverfahren.
ZeitungS - Berfchl . - Lizenzen , Ges . 2 L.
Zertifikate , als Zeugnis , um damit

die Bewilligung der kompetent . Be¬
hörde nachzusuchen 2 L.

Zessionen , unentgeltlich , für die Ur¬
kunde 1 L und wie Schenkungen.

— Giri auf Wechseln , s. Wechsel.
— auf den Anweisungen der Kaufleute
jede Abtretung 10 L.

— auf den Verpflichtscheineu der
Kaufleute , den Konnossamentcn der
Seeschiffer , den Ladescheinen der
Frachtführer , den Auslieferungs¬
scheinen (Lagerscheinen , WarrantS ) ,
den Bödmereibriefen und See - Affe-
kuranzpolizzen jede Abtretung 10 L.

— von anderen Schuldforderungen
nach dem Werthe deS Entgelts Sk . II.

— von allen anderen Rechten als
Schuldforderungen , wieKaufverträge.

ZitationS -Edikte , Gesuche hierum 2 L.
Zeugenverhörs - Protokolle im zivil-

rechtlichen Verfahren 1 L.
— strafgerichtlich, frei.
— unter 100 L Wert 24L , sonst 1 L.
Zeugnisse , von staatlichen Ämtern und
lanvesfürstl . Behörden ausgefertigt
2 L.

Zeugnisse von anderen Ämtern und
Behörden oder Privatpersonen aus¬
gestellt , 1 L.

Hierher gehören auch die Lehrbriefe.
— für Dienstboten , Gehilfen , Lehr¬

jungen , Taglöhner 30 L.
— Schul - u . Studienzeugnifse , welche
über den Erfolg einer oder mehrerer
am Schluffe eines Semesters oder
Jahrganges abgelegter Prüfungen
von öffentlichen Lehranstalten auS-
gefertigt werden und auch die Halb¬
jährigen Besuchszeugniffe 30 L.

— über Prüfungen bei Volks - und Bür¬
gerschulen über Christenlehre stempel¬
frei . Wird der Erfolg mehrerer Seme¬
ster oder Jahrgänge gleichzeitig bestä¬
tigt , ohne daß es Absolutorien find,
für jedes Semester oder Jahrg.
30 k.

— Absolutorien über Studien 8 L.
— Armutszeugnisse , Jmpfzeugniffe

unbedingt frei.
Zollverfahren , Eingaben um Be-

willigung zum zollfreien Bezug 1 L.
— Rekurse gegen Entscheidungen in

Zolleingaben bis 100 L , 30 kr.
— über 100 L1 L.
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